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Nur zwei Wochen vor seinem zweiten Amtsantritt als US-Präsident zog Donald Trump 
bei einer Pressekonferenz in Erwägung, dass sich die USA, aus Gründen der natio-
nalen Sicherheit, Grönland und den Panamakanal aneignen – durch wirtschaftlichen 
Druck, aber auch militärische Gewalt schloss Trump nicht aus. Zudem schlug er vor, 
der souveräne Staat und enge amerikanische Verbündete Kanada könnte zum 51. Bun-
desstaat werden. Während Trump dafür bekannt ist, willkürliche und zusammenhangs-
lose Vorschläge in den Raum zu stellen, die seine Anhänger unterhalten und die restli-
che Öffentlichkeit und Presse alarmieren, bleibt die internationale Gemeinschaft häufig 
ratlos und verunsichert zurück.

Vielleicht ist genau das der Sinn solcher Äußerungen. Auch wenn niemand sicher sein 
kann, wie ernst Trump es meint und welche Absichten er mit seinen öffentlichen Äuße-
rungen verfolgt, so ist doch klar, dass er seine Unberechenbarkeit nutzt, um Freunde 
und Feinde gleichermaßen auf Trab zu halten. Während des Vietnamkriegs soll US-
Präsident Richard Nixon den Begriff der „Madman-Theorie“ geprägt haben, die besagt, 
dass ein Staatsoberhaupt, das sich so verhält, als ob es zu allem fähig wäre, bessere 
Chancen hat, andere globale Akteure zu Zugeständnissen zu bewegen. Auch zu sol-
chen, die sie sonst nicht gemacht hätten. Trumps langjähriger Berater Steve Bannon 
hat eine weitere Trump-Strategie beschrieben: „Den Raum mit Müll zu fluten“. Diese 
Strategie besagt, dass es egal ist, was man sagt, man muss nur mehrere kontroverse 
Aussagen gleichzeitig veröffentlichen, und schon sorgt man nicht nur für Schlagzeilen, 
sondern lenkt die Öffentlichkeit von den wirklichen Problemen ab, verwirrt seine Feinde 
und kontrolliert so das Narrativ.

Amerikas europäische Verbündete sprechen schon seit Jahren über die Möglichkeit 
einer zweiten Amtszeit Trumps und bereiten sich, so gut es geht, darauf vor. Aber wie 
kann man sich auf etwas vorbereiten, wenn es so viele unbekannte Variablen gibt? 
Während des Wahlkampfs versprach Trump, das Abtreibungsrecht in den USA abzu-
schaffen, während er gleichzeitig die strikten Abtreibungsverbote auf bundesstaatli-
cher Ebene kritisierte; er versprach, die Verbraucherpreise zu senken und gleichzeitig 
die Zölle zu erhöhen; er versprach, die Verschwendung öffentlicher Mittel zu reduzieren 
und gleichzeitig das Defizit zu erhöhen. Es heißt, dass Journalisten Trump wörtlich, 
aber nicht ernst nehmen, während seine Anhänger ihn ernst, aber nicht wörtlich neh-
men. Im Jahr 2025 muss Europa Trump sowohl wörtlich als auch ernst nehmen. Und 
zwar bei folgenden wirtschaftspolitischen Themen: 

Handel: Die EU und die USA unterhalten die weltweit umfangreichsten bilateralen 
Handels- und Investitionsbeziehungen, die gemessen an der Kaufkraft ein Drittel des 
globalen BIP ausmachen. Diese Wirtschaftsbeziehungen sind eine Grundlage für den 
gemeinsamen Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks. Trotzdem hat Trump nationa-
le Sicherheitsbedenken als Grund für die Rückkehr zu einer protektionistischeren und 
konfrontativen Wirtschaftspolitik angeführt. Trump hat angedeutet, bestehende Zölle 
beizubehalten und neue einzuführen – auch die EU wäre von dieser Politik nicht aus-
genommen. Dies würde wahrscheinlich die Wiedereinführung der Zusatzzölle auf Stahl 
und Aluminium (nach section 232 des Trade Expansion Act von 1962) bedeuten – ur-
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sprünglich von Trump im Jahr 2018 eingeführt mit Sätzen von 25 % auf Stahl und 10 % 
auf Aluminium. Darüber hinaus hat Trump die Idee von Basiszöllen von 10–20 % (und 
bis zu 60 % auf Waren aus China) auf alle US-Importe ins Spiel gebracht. Insbesondere 
Deutschland war Gegenstand von Trumps Zorn, weshalb er erneut mit der Idee der 
Einführung von Autozöllen spielte. Trumps „America First“-Handelspolitik konzentriert 
sich mehr auf die Reduzierung des beträchtlichen US-Handelsdefizits als auf die Er-
schließung neuer Marktchancen.

Energie und Klima: Trump hat versprochen, die heimische Öl- und Gasförderung auszu-
bauen und mehr fossile Brennstoffe zu exportieren, was zu weiterer Verunsicherung auf 
den europäischen Märkten führen könnte. Gleichzeitig sind die Brände in Los Angeles 
und die zerstörerische Hurrikan-Saison an der Golfküste und im Südosten der USA 
Beispiele dafür, dass die durch die globale Erwärmung verursachten Wetterextreme in 
vielen Teilen der USA immer und höhere Kosten verursachen. Dennoch plant Trump, 
aus dem Pariser Abkommen auszusteigen und auf fossile Brennstoffe zu setzen, was 
das Tempo der grünen Transformation in einem Land verlangsamt, das für ein Zehntel 
der weltweiten Emissionen steht. Die fehlenden finanziellen Beiträge und CO2-Einspa-
rungen der USA müssen teilweise von der EU kompensiert werden. Einige von Trumps 
Beratern haben auch die Abschaffung des Inflationsbekämpfungsgesetzes (Inflation 
Reduction Act, IRA) gefordert, was Brüssel begrüßen würde, da es Arbeitsplätze nach 
Europa zurückbringen könnte. Für die Eindämmung des Klimawandels wäre es jedoch 
ein weiterer Rückschlag, da die Biden-Administration mit dem IRA auch zahlreiche und 
weitreichende Schritte zur Dekarbonisierung vorangetrieben hatte.

Sicherheit: Trump hat wiederholt die unzureichenden europäischen Beiträge zur NA-
TO beklagt. Doch seine Drohungen, sich aus dem Bündnis zurückzuziehen und Putin 
machen zu lassen, „was er wolle“, haben seit dem Beginn des russischen Angriffs-
kriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 eine neue Bedeutung bekommen. Die militäri-
sche Sicherheit Europas ist heute weitgehend von den USA abhängig. Trump kann die 
USA ohne eine qualifizierte (2/3) Mehrheit (in beiden Kammern des Kongresses) nicht 
vollständig aus der NATO zurückziehen, doch könnte seine Regierung den Beitrag der 
USA zum Bündnis erheblich verringern. Trump könnte die Zahl der US-Streitkräfte in 
Europa reduzieren, die Zusammenarbeit in den Bereichen Geheimdienste, Überwa-
chung und Aufklärung einschränken oder sogar den nuklearen Schutzschirm über 
Europa beenden. Darüber hinaus wird der Schwerpunkt von Trumps Sicherheitsinte-
ressen weiterhin auf China und dem asiatisch-pazifischen Raum liegen, sodass Euro-
pa mehr Verantwortung für seine eigenen auch militärischen Interessen übernehmen 
muss. Dafür bedarf es einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben der europäischen 
NATO-Verbündeten.

Technologie: Unter Biden war der Dialog zwischen der EU und den USA in Sachen 
Technologie auf Augenhöhe. Trump könnte das ändern, indem er den EU-US-Handels- 
und Technologierat auflöst, das 2021 gegründete, halbjährliche transatlantische politi-
sche Treffen um die Technologiepolitik abzustimmen. Trump wird wahrscheinlich wei-
terhin den Zugang Chinas zu Hightech-Sektoren beschränken, um Innovationen in den 
USA zu schützen. Die EU könnte mit den USA zusammenarbeiten, um die Haltung ge-
genüber China im Austausch für Informationen und Zusammenarbeit zu koordinieren.

Die Ära von US-Präsidenten wie Joe Biden, überzeugten Transatlantikern „alter Schu-
le“, die Europa als eine wichtige Säule amerikanischer Sicherheits- und Außenpolitik 
sahen, ist zu Ende gegangen. Trump hat deutlich gemacht, dass seine „America First“-
Agenda bedeutet, dass mit einem Amerika zu rechnen ist, das weniger bereit ist, Euro-
pas physische Sicherheit zu garantieren und sogar dessen wirtschaftliche Sicherheit in 
Frage stellt.
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Argentinien

Deregulierung mit der Kettensäge?

Spätestens mit Christian Lindners Äußerung „mehr Mi-
lei und Musk wagen“ hielt der exzentrische argentinische 
Staatspräsident Javier Milei Einzug in den deutschen Bun-
destagswahlkampf. Die Aussage wurde vielfach kommen-
tiert und sorgte nicht zuletzt aufgrund der in Europa mit 
Argwohn betrachteten Sympathie zwischen Milei, Trump 
und Musk für Entrüstung. Wirtschaftspolitisch lohnt sich 
jedoch ein differenzierter Blick auf das südamerikanische 
Land.

Argentinien zählte zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den 
reichsten Ländern der Welt. Seit Mitte des letzten Jahrhun-
derts befindet sich das Land in einer Abwärtsspirale, lei-
det unter hohen Inflationsraten, wiederholten Staatspleiten 
und steigender Armut – trotz seines Reichtums an Rohstof-
fen und seltenen Erden sowie landwirtschaftlichen Produk-
ten. Milei, der als politischer Außenseiter im Wahlkampf 
mit Löwenmähne, Lederjacke und Kettensäge auftrat und 
der den wuchernden Staatsausgaben und der Korruption 
den Kampf ansagte, hat tiefgreifende Wirtschaftsreformen 
angestoßen. Bei seiner Antrittsrede führte der argentini-
sche Wirtschaftsminister Luis Caputo an, das Hauptpro-
blem Argentiniens seien das seit anderthalb Jahrzehnten 
ununterbrochen bestehende Haushaltsdefizit und die da-
mit einhergehenden ausufernden Finanzierungskosten an 
den internationalen Finanzmärkten aufgrund des hohen 
Länderrisikos. Den Fokus legte die Regierung vom ersten 
Tag an auf die Senkung der Staatsausgaben und die De-
regulierung der Wirtschaft: die Ministerien wurden von 18 
auf acht reduziert, zahlreiche Behörden auf Effizienz und 
Sinnhaftigkeit überprüft. Im ersten Jahr baute die Regie-
rung 36.000 staatliche Stellen ab, kürzte Subventionen in 
den Bereichen Energie und Transport deutlich und setzte 
umfassende Deregulierungen beispielsweise im Außen-
handel, Arbeitsrecht, Transport, Flugverkehr, Bankwesen 
und auf dem Mietmarkt um. Die Staatsausgaben konnten 
somit inflationsbereinigt um 29 % gesenkt werden.

Nach einem Jahr hat die Regierung eine Reihe von mak-
roökonomischen Erfolgen vorzuweisen. Erstmals seit 16 
Jahren konnte das Haushaltsjahr 2024 mit einem modera-
ten Überschuss von schätzungsweise 0,2 % bis 0,3 % des 
BIP abgeschlossen werden. Die Inflation, die im Dezember 
2023, dem Monat des Amtsantritts, bei 25,5 % lag, sank 
auf 2,4 % im November 2024. Das Jahr 2024 schließt somit 
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nach ersten Schätzungen mit einer jährlichen Teuerungs-
rate von 118 % – für uns Deutsche ein unvorstellbar hoher 
Wert – jedoch konnte die Inflationsspirale nach 211,4 % im 
Jahr 2023 zumindest verlangsamt werden. Das Länderri-
siko, das nach dem Sieg des Peronisten Sergio Massa im 
ersten Wahlgang im Oktober 2023 sprunghaft auf 2611 
Punkte gestiegen war, sank zu Mileis Amtsantritt am 10. 
Dezember 2023 auf 1930 Punkte und lag am 2. Januar 
2025 bei nur noch 610 Punkten. Nach 14 Jahren konnte 
das Land erstmals wieder eine positive Handelsbilanz im 
Energiesektor nachweisen. Im Wirtschaftsfreiheitsindex 
der (konservativen) Heritage Foundation landete Argentini-
en im Jahr 2023 lediglich auf Platz 145. In Lateinamerika 
schnitten nur Kuba, Venezuela und Bolivien noch schlech-
ter ab. Ersten Prognosen zufolge könnte Argentinien im In-
dex des Jahres 2024 um über 60 Plätze aufsteigen, was 
den Deregulierungsmaßnahmen zuzuschreiben wäre.

Das Projekt Milei weist jedoch auch erhebliche Schatten-
seiten auf. Für die makroökonomische Stabilität wird eine 
tiefe Rezession mit einem Rückgang der Produktionskapa-
zitäten um 7 % in Kauf genommen. In manchen Industrien 
(Automobilsektor und Bauwirtschaft) fiel der Rückgang so-
gar mehr als doppelt bzw. dreimal so hoch aus. Im ersten 
Halbjahr 2024 schrumpfte das BIP um 3,4 %. In der Folge 
reduzierten sich die inflationsbereinigten Steuereinnahmen 
um 7 %. Arbeitsplätze gingen verloren, die Armut stieg 
auf über 50 %. Im dritten Trimester 2024 konnte die Wirt-
schaft jedoch eine Erholung und ein Wachstum von 1,7 % 
verzeichnen. Prognosen für 2025 sehen ein Wachstum von 
5 % voraus. Es stellt sich allerdings die für den sozialen 
Frieden im Land existenzielle Frage, wie schnell sich die 
nominale Erholung auf den Arbeitsmarkt und den produkti-
ven Sektor auswirken wird.

Schließlich ist der Politikstil des Staatspräsidenten mehr 
als fragwürdig. Politische Gegner und kritische Journalisten 
werden regelmäßig verbal erniedrigt, beschimpft und öffent-
lich an den Pranger gestellt. Die fehlenden Mehrheiten im 
Nationalkongress sucht der Präsident mit dem inflationären 
Gebrauch von Notstandsdekreten zu umgehen. Die Unbe-
rechenbarkeit Mileis erschwert trotz deutlichem Bekenntnis 
der Regierung zum liberalen Westen die internationale Zu-
sammenarbeit mit den Wunschpartnern. Verbale Attacken 
gegen demokratisch gewählte Staatsoberhäupter und der 
ausgerufene Kulturkampf gegen alles Linksideologische 
stellt Werte infrage, die im liberalen Westen tief verankert 
sind. Trotz des Diskurses gegen Vetternwirtschaft ist Mileis 
Schwester Karina als Leiterin des Präsidialamts mit steigen-
der Machtfülle neben ihm die mächtigste Person im Staat. 
Das Projekt Milei ist nicht frei von Widersprüchen.

Susanne Käss
Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. in Argentinien
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Asylpolitik

Perspektiven in Deutschland für 

syrische Geflüchtete schaffen

Dem Umsturz in Syrien folgte auf dem Fuße eine polari-
sierte Debatte in Deutschland: Muss die neue Lage sofort 
genutzt werden, um möglichst viele Geflüchtete loszuwer-
den? Oder bricht ohne sie der deutsche Arbeitsmarkt zu-
sammen?

Ein Blick auf die Fakten: Die Beschäftigung von Syrer:innen 
in Deutschland ist über die Zeit deutlich gestiegen. In so-
zialversicherungspflichtigen Jobs waren es nach Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit – ohne Eingebürgerte – zu-
letzt knapp 240.000, in Minijobs 50.000. Die häufigsten 
Berufe liegen in der Logistik, Produktion, Gesundheit 
sowie im Handel und Gastgewerbe. Syrer:innen machen 
0,6 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus. 
Die Berufe liegen überproportional in Engpassbereichen, 
wie Logistik und Gesundheit, mit Anteilen über 1 %. Ein 
gewisser Aderlass im Arbeitsmarkt durch Fortzug nach 
Syrien würde also drohen. Gesamtwirtschaftlich wären 
die Effekte aber begrenzt. Ein Beispiel: Derzeit sind rund 
6.000 syrische Ärzt:innen in Deutschland beschäftigt. 
Verluste wären hier spürbar, gerade in Regionen mit oh-
nehin geringer Ärztedichte. Andererseits ist die Zahl der 
beschäftigten Ärzte in Deutschland seit geraumer Zeit um 
mehr als 10.000 pro Jahr gestiegen.

Für Festlegungen ist es angesichts der aktuellen Situation 
in Syrien ohnehin zu früh. Aber eines ist bereits klar: Es 
ginge nicht um einen kompletten Wegfall der Beschäfti-
gung von Syrer:innen. Aus Erfahrung bleiben viele Men-
schen auch dann, wenn das Herkunftsland stabil werden 
sollte. Das betrifft gerade langjährig gut Integrierte. Derzeit 
lässt sich das besonders deutlich an den stark steigenden 
Einbürgerungen von Syrer:innen ablesen, 2023 waren es 
75.000, seit 2015 bereits 165.000.

Die sozialversicherungspflichtigen Jobs liegen zu je 44 % 
auf Fachkraft- und Helferniveau, die übrigen darüber. Die 
Mehrheit arbeitet also in qualifizierten Tätigkeiten. Den-
noch liegt ein Schwachpunkt darin, dass viele Zugewan-
derte in Deutschland ihr Potenzial nicht hinreichend nut-
zen können. Wichtig ist deshalb, unbürokratisch und zügig 
Kompetenzen anzuerkennen sowie gezielt berufsbeglei-
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tend Qualifizierung zu initiieren und Spracherwerb zu för-
dern.

Die Zahl der syrischen Arbeitslosen lag zuletzt bei 
155.000, die Quote bei 37 %. Im Vergleich zur Gesamtbe-
völkerung ist das immens. Zu beachten ist aber, dass Ein-
gebürgerte – die typischerweise gut integriert sind – als 
Deutsche zählen. Und essenziell ist ein Blick auf die Ko-
horten: Bei den Mitte der 2010er Jahre Geflüchteten liegen 
Erwerbstätigenquoten mittlerweile über zwei Drittel, in 
Europa ein Spitzenwert. Viele Geflüchtete sind allerdings 
erst in den vergangenen Jahren eingetroffen und befinden 
sich daher in einer früheren Phase des Integrationsprozes-
ses. Deshalb sollten wir weiter investieren: Qualifizierung, 
Sprachförderung, Anerkennung von Abschlüssen, zügige 
Verfahren, Kinderbetreuung. Und weiter an der Integrati-
on der Frauen arbeiten, denn deren Erwerbsquoten zeigen 
Nachholbedarf.

Wenn Syrien sicher werden sollte, muss auch über das 
Auslaufen von Asylgründen entschieden werden. Wichtig 
ist aber, langwierige Unsicherheit zu vermeiden und für 
die Asylverwaltung die Belastung angesichts hunderttau-
sender Fälle zu reduzieren. Wenn Menschen in Deutsch-
land bleiben möchten und die Voraussetzungen erfüllen, 
sollten sie dabei unterstützt werden: rechtlich klare Blei-
beperspektiven, einfache Verfahren im Inland, gute Be-
ratung. Für den Übergang wäre ein Aufenthaltsrecht bei 
Erwerbstätigkeit mit Kriterien wie bei der Westbalkanrege-
lung bzw. der Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Inte-
gration denkbar. Wenn Menschen zurückkehren möchten, 
um Syrien mit Erfahrungen und Wissen aus Deutschland 
aufzubauen, sollten auch sie dabei unterstützt werden. 
Derartige Lebensentscheidungen unter Ungewissheit 
werden leichter, wenn Türen offenbleiben. Bei freiwilliger 
Ausreise könnte neben finanzieller und praktischer Hilfe 
eine Wiedereinreiseoption nach Deutschland im ersten 
Jahr eine Möglichkeit sein. Für einen Verbleib wären dann 
die üblichen Voraussetzungen zu erfüllen.

Kehren Menschen aus Deutschland zurück, können sie 
Wissen, Erfahrung, Werte, Sprache weitergeben und mit 
deutschen Institutionen vor Ort Netzwerke aufbauen. Das 
weist in der Migrationspolitik über den Fall Syrien hinaus. 
Eine solche Partnerschaft mit anderen Ländern ließe sich 
auch als Teil von Migrationsabkommen entwickeln. Deut-
sche Aufenthaltstitel erlöschen allerdings, wenn man 
sechs Monate außer Landes ist oder aus nicht vorüberge-
henden Gründen ausreist. Mit flexibleren Regeln – Kanada 
und Frankreich etwa sehen drei Jahre vor – könnten Kon-
takte besser gehalten werden.

Prof. Dr. Enzo Weber
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Universität Regensburg
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Wahlprogramme

Steuersenkungen, aber wie!?

CDU/CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP verspre-
chen Bürgern und Unternehmen für die kommende Legis-
laturperiode ein Ende des steuerpolitischen Stillstands. 
Unterschiede bestehen allerdings beim Umfang der Ent-
lastungen und bei den Instrumenten.

Die Union will mit der Abflachung des Einkommensteu-
ertarifs die Steuerlast um schätzungsweise 35 Mrd. Euro 
senken. Geringere Grenzsteuersätze würden den Anreiz 
erhöhen, z. B. eine Teilzeitstelle aufzustocken. Als weitere 
Arbeitsanreize will die Union, dass sich Überstunden für 
Arbeitnehmer und Weiterarbeiten für Rentner steuerlich 
mehr lohnen. In der Gastronomie soll die Mehrwertsteu-
er gesenkt werden, so wie es in der Coronapandemie der 
Fall war. Entlastungen hat die Union auch für Unternehmen 
im Programm. Die Senkung der Körperschaftsteuer sowie 
attraktivere Abschreibungsregeln und verbesserte Verlust-
verrechnungen würden den Standort Deutschland voran-
bringen, gleichzeitig aber zunächst Mindereinnahmen von 
20 Mrd. Euro mit sich bringen. Mit der Zeit könnte sich ein 
Teil der Einnahmeausfälle über zusätzliches Wirtschafts-
wachstum refinanzieren.

Bei der SPD fallen die Steuersenkungen für private Haus-
halte kleiner als bei der Union aus, hier bleiben Normalver-
dienern rund 15 Mrd. Euro mehr. Gleichzeitig sollen Spit-
zen- und Reichensteuersatz um jeweils 3 Prozentpunkte 
steigen, so dass für 5 % der Steuerzahler die Belastung 
steigt. Der Ansatz von Steuererhöhungen zeigt sich auch 
in dem Vorschlag, die Erbschaftsteuer für große Vermö-
gen zu verschärfen, die Vermögensteuer ab 100 Mio. Euro 
Vermögenswerten zu reaktivieren und die Abgeltungsteuer 
auf Kapitalerträge abzuschaffen. Stattdessen sollen Kapi-
talerträge wieder nach dem persönlichen Grenzsteuersatz 
von bis zu 45 % veranlagt werden. Gleichzeitig will die SPD 
Unternehmen über eine Prämie für Investitionen in Maschi-
nen und Geräte entlasten, was den Fiskus schätzungswei-
se rund 20 Mrd. Euro pro Jahr kosten dürfte. Die Partei will 
zudem die Mehrwertsteuer für Lebensmittel von 7 % auf 
5 % reduzieren.

Konkret geplant ist bei den Grünen eine Anhebung des 
Grundfreibetrags in der Einkommensteuer sowie die Ein-
führung eines Klimagelds, addiert wäre dies eine Entlas-
tung von schätzungsweise mehr als 20 Mrd. Euro. Relativ 
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zum Einkommen würden dadurch Haushalte mit Durch-
schnittsverdiensten stärker als Spitzenverdiener entlastet 
werden. Private Investitionen will die Partei analog zur SPD 
durch eine Investitionsprämie ankurbeln. Eine stärkere Be-
lastung großer Vermögen soll dagegen, ebenfalls ähnlich 
wie bei der SPD, bei der Erbschaftsteuer und durch die 
Einführung einer globalen Milliardärssteuer erfolgen.

Bei der FDP fallen im Wahlprogramm die Entlastungsvor-
haben größer aus als bei den anderen drei Programmen. 
Bei der Einkommensteuer will die Partei den Einkommen-
steuertarif schrittweise abflachen und den Spitzensteuer-
satz deutlich später greifen lassen – eine Entlastung von 
in Summe gut 95 Mrd. Euro. Für Haushalte mit kleinen und 
mittleren Einkommen soll es zudem eine Klimadividende 
geben. Die Steuerbelastung der Unternehmen soll auf un-
ter 25 % und damit einen international wettbewerbsfähigen 
Satz sinken. Durch den geplanten Wegfall des Solidaritäts-
zuschlags und eine Senkung der Körperschaftsteuer um 5 
Prozentpunkte würde dies erreicht werden. Außerdem sol-
len Eigenkapitalkosten steuerlich berücksichtigt werden. 
Die Umsatzsteuer in der Gastronomie soll wie bei der Uni-
on auf 7 % sinken. Bei der Energiebesteuerung plant die 
FDP einen Umbruch: weg von Energie-, Luftverkehr- und 
Kfz-Steuer, hin zu einer höheren CO2-Bepreisung.

Einigkeit besteht zwischen allen Parteien im Grundsatz dar-
in, bei den Energiekosten gegenzusteuern. Eine Absenkung 
der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß und eine 
Reduktion der Netzentgelte kämen Bürgern wie Unterneh-
men zugute. Zudem wollen Union und FDP den Ländern 
bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag für Erstkäufer 
ermöglichen. Die Umsetzung einschließlich der Aufkom-
mensfolgen läge allerdings im Ermessen der Länder.

Eine zentrale Frage lautet, nicht zuletzt nach der an der 
Aufstellung des Bundeshaushalts gescheiterten Ampel-
Regierung, wie sich die Entlastungen finanzieren lassen. 
Die Antwort liegt bei Grünen wie SPD neben den skizzierten 
Steuererhöhungen in zusätzlichen Schulden, die durch ei-
ne Reform der Schuldenbremse und das Aufsetzen eines 
Deutschland-Fonds möglich werden sollen. Union und 
FDP wollen dagegen an der bestehenden Schuldenregel 
festhalten. Die FDP setzt auf eine Rückbesinnung auf die 
Kernaufgaben des Bundes und damit auf Einsparungen. 
Die Union will einen „Kassensturz“ machen und vor allem 
Subventionen hinterfragen. Die Antwort auf die Finanzie-
rungsfrage bleibt bei allen Programmen nicht zuletzt des-
halb offen, weil bis zur Hälfte die Mindereinnahmen bei Län-
dern und Kommunen anfallen würden, die angesichts ihrer 
Haushaltsengpässe nicht ohne Weiteres mitziehen dürften.

Dr. Tobias Hentze
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.
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Energiewende

Flexible Preise an E-Ladesäulen

Aufgrund der Wetterabhängigkeit ist die Erzeugung von 
erneuerbaren Energien volatil. Daraus resultieren stark 
schwankende Preise am Spotmarkt der Strombörse. Die 
Situation wird dadurch verschärft, dass die Speicher-
technologie noch nicht genug ausgereift ist, um große 
Strommengen aufzunehmen. Sie müssen in dem Moment 
verbraucht werden, in dem sie produziert werden. Ein Ab-
schalten der Erzeugungsanlagen wird aufgrund regulato-
rischer, aber auch aufgrund technischer und wirtschaft-
licher Vorgaben zumeist vermieden. Der Hintergrund ist, 
dass in Deutschland eine bevorzugte Einspeisung für 
staatlich geförderten Strom aus erneuerbaren Energi-
en besteht. Folglich bleiben der Regelenergiemarkt, der 
Verkauf an das Ausland und als Anreizinstrument der bör-
sennotierte Spotmarktpreis, um Stromspitzen abzufan-
gen. Flexible Ladepreismodelle für E-Fahrzeuge können 
als „Hidden Champion“ ein Hebel für das Gelingen einer 
erfolgreichen Integration erneuerbarer Energien sein. Sie 
steigern die Attraktivität von E-Autos und motivieren Nut-
zer, ihre Ladegewohnheiten an das Wetter anzupassen.

Preise sind bekanntlich ein Indikator der Knappheit ei-
nes Gutes. Ein Überangebot von Strom führt zu negati-
ven Strompreisen – wie am 12. Mai 2024 -13,545 ct/kWh 
an der European Power Exchange (EPEX). So wird aus 
einem knappen zeitweise ein überschüssiges Gut, des-
sen Abnehmer bezahlt werden – eine paradoxe Situation. 
Diesem Dilemma kann von zwei Seiten begegnet werden: 
Entweder von der Erzeugungsseite, was aus regulatori-
schen Gründen, wie oben beschrieben, nur bedingt mög-
lich ist oder von der Abnahmeseite der Nachfrager. Letz-
tere können auf die negativen Preissignale durch einen 
zusätzlichen, ungeplanten Verbrauch reagieren. Als Bei-
spiele sind im industriellen Kontext verlängerte Produk-
tionszeiten durch weitere Schichten, Heizen mit Strom 
statt Erdgas oder Erhöhung der Intensität der laufenden 
Prozesse zu nennen, sofern dies technisch möglich ist.

Ein weiterer Ansatzpunkt sind die zahlreichen flexiblen 
und dezentralen Kleinverbraucher. Dazu zählen insbe-
sondere intelligente Steuereinheiten für den Haushalt, wie 
Wärmepumpen und Batterien von E-Fahrzeugen. Deren 
Ladevorgang kann grundsätzlich an die Angebots- bzw. 
Verfügbarkeitssituation von Strom angepasst werden. 
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Deutschlandweit verteilte Ladestationen sowie Wallboxen 
tragen bei intelligenter Nutzung zu einer Entlastung der 
Stromnetze bei.

Die Kosten für Strom an der Ladesäule setzen sich aus 
dem Preis für den Strom und sonstigen Steuern sowie 
Abgaben zusammen. Der Preis für das Stromprodukt als 
Teil des Ladepreises ist das zentrale Element der Flexibili-
tät. Die hoheitlichen Abgaben bleiben in ihren Bestandtei-
len entweder absolut oder prozentual gleich, jedoch kann 
der Strompreis schwanken. In den meisten Fällen sehen 
E-Autofahrer den Preis in ihrer Lade-App. Dieser ist wei-
testgehend konstant. Durch die Nutzung von variablen 
Spotmarktpreisen könnte der Preis für Ladestrom aller-
dings stundenweise angepasst werden. Flexible Lade-
strompreise für E-Fahrzeuge wirken als effizientes direk-
tes Preissignal und bieten Nutzern dadurch einen Anreiz, 
ihre Fahrzeuge in Zeiten hoher Verfügbarkeit von erneuer-
barem Strom zu laden. Umgekehrt wirkt ein hoher Strom-
preis als Signal, das E-Auto nur teilweise oder gar nicht 
zu laden, wenn Knappheit am Markt herrscht. Die stünd-
lichen Strompreise eines aktuellen Tages werden an den 
Handelsplattformen bis zum Vortag gehandelt, sodass 
genug Zeit besteht den Elektrofahrzeugladern attrakti-
ve Zeitfenster zu nennen, an denen der Ladestrompreis 
günstig ist. Damit sind die Preissignale kundenfreundlich, 
da jeder Nutzer sich rechtzeitig darauf einstellen kann.

Laut Verivox lagen die Ladepreise im November 2024 
zwischen 39 und 89 Cent pro Kilowattstunde. Der reine 
Energiekostenanteil kann nicht genau beziffert werden, 
da dies vom Beschaffungsverfahren abhängt. Als ge-
eigneter Kalkulationspunkt eignet sich daher der durch-
schnittliche EPEX-Spotmarktpreis. Dieser beläuft sich auf 
7,492 ct/kWh (Stand 30.11.2024). Demnach besteht eine 
Spanne zwischen dem durchschnittlichen Spotmarkt-
preis und dem geringsten Strommarktpreis (-13,545 ct/
kWh) von 20,942 ct/kWh. Unter sonst gleichen Bedingun-
gen könnte der Strompreis an der Ladesäule in Zeiten ho-
her Stromverfügbarkeit von 39 bis 89 auf ca. 18 bis 68 ct/
kWh sinken. Dies motiviert E-Autofahrer, ihre Ladezeiten 
flexibel zu gestalten und Kosten zu sparen. Das entlastet 
auch das Stromnetz. Die dezentrale Verteilung der Lade-
vorgänge reduziert die weiten Transportstrecken zu den 
Stromsenken im Ausland oder den Industrieunterneh-
men. Demzufolge werden weniger Aufwendungen für den 
Ausbau und die Ertüchtigung der Netze benötigt.

Flexible Preise können somit zu einer breiteren Akzeptanz 
erneuerbarer Energien maßgeblich beitragen und sind ein 
wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaziele.

Dr. Kerim Ben Hamida
Energy Affairs Consulting
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Neuwahlen in Deutschland: Empfehlungen an 
die neue Bundesregierung
Die neue Bundesregierung wird vor der großen Herausforderung stehen, die wirtschaftliche 
Lage im Land mit einer mutigen Wirtschaftspolitik zu verbessern. Sie muss ein Umfeld 
schaffen, das Innovationen anreizt, Wachstumspotenziale hebt, sowie effektive 
Staatskapazitäten aufbauen, um damit auch das Vertrauen der Bürger in ihre Demokratie zu 
stärken. Zugleich braucht sie Antworten auf die Megatrends Dekarbonisierung, Demografie 
und Digitalisierung im Kontext einer sich verändernden geopolitischen Weltlage. Die Stärke 
der Sozialen Marktwirtschaft sollte zum Tragen kommen, eine Balance zwischen Freiheit, 
Wettbewerb und gesellschaftlichem Zusammenhalt herbeizuführen.

Eine Wachstumsagenda für Deutschland

Veronika Grimm, TU Nürnberg; Sachverständigenrat für Wirtschaft; Sachverständigenrat für Verbraucherfragen

Gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik — unbequeme Wahrheiten mit hoher 
Halbwertszeit

Christoph M. Schmidt, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung; Ruhr-Universität Bochum

Wachstumsschwäche überwinden: Nicht mehr Schulden, sondern mehr 
Produktivitätswachstum ist der Schlüssel

Oliver Holtemöller, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

Europa zur Chefsache machen

Achim Wambach, ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung; Universität Mannheim

Drei Prioritäten für die neue Bundesregierung

Daniel Gros, Bocconi University, Mailand, Italien

Mit Investitionen und Industriepolitik aus der Stagnations- und Abhängigkeitsfalle

Sebastian Dullien, HTW Berlin; Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung

Ein Fair New Deal für Deutschland

Tom Krebs, Universität Mannheim; Mindestlohnkommission

Isabella M. Weber, University of Massachusetts Amherst

Von der Schuldenbremse zu einer ökonomisch sinnvollen Schuldenregel

Florian Schuster-Johnson, Dezernat Zukunft, Berlin

Title: Snap Elections in Germany: Recommendations to the New Federal Government
Abstract: The new federal government will face the major challenge of improving the economic situation in Germany with a bold eco-
nomic policy. It must create an environment that incentivises innovation, raises growth potential, and builds effective state capacities,  in 
order to strengthen citizens’ trust in their democracy. At the same time, it needs answers to the megatrends of decarbonisation, demo-
graphics and digitisation in the context of a changing global geopolitics situation. The strength of a social market economy should be 
utilised to bring about a balance between freedom, competition and social cohesion.
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Prof. Dr. Veronika Grimm ist Professorin an der 

Technischen Universität Nürnberg (UTN) sowie Mitglied 

des Sachverständigenrats zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR Wirtschaft) 

sowie des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen.

Deutschland hat 2024 gerade einmal das Bruttoinlands-
produkt (BIP) von 2019 wieder erreicht. Während die EU 
in dieser Zeit um 4 % und die USA um 12 % gewachsen 
sind, dümpelt die deutsche Wirtschaft vor sich hin. Und 
die Aussichten sind düster: Der Renteneintritt der Baby-
boomer reduziert das verfügbare Arbeitsvolumen und da-
mit das Wachstumspotenzial, Investitionen gehen zurück, 
und die Auslastung in der Industrie ist historisch niedrig 
(GCEE, 2024a). Zwar halten Unternehmen aufgrund des 
zunehmenden Fachkräftemangels oft noch ihre Beleg-
schaften, unterstützt durch Kurzarbeitergeld. Dadurch 
sinkt aber die Arbeitsproduktivität – ein weiterer Schlag 
für die Wettbewerbsfähigkeit, die ohnehin unter den ho-
hen Energiekosten leidet (Abbildung 1).

Auch die deutschen Exporte, einst Wachstumstreiber, ha-
ben sich nicht erholt. Während das Wachstum der Welt-
wirtschaft fast wieder auf Vor-Corona-Niveau ist, bleiben 
die deutschen Exportzahlen schwach. Mit Trumps Rück-
kehr sind neue Zölle zu erwarten und China drängt bei 
Fahrzeugen, CleanTech und digitalen Produkten aggres-
siv auf die Weltmärkte – und verdrängt deutsche Anbie-
ter (Grimm et al., 2024a). Von selbst dürfte sich die Lage 
kaum verbessern.

Deutschland war nie ein Niedrigenergieland, aber eine 
günstige und verlässliche Energieversorgung ist dennoch 
ein wichtiger Grundpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit. Die 
zu erwartenden Energiekosten in Deutschland sind auf-
grund der Umsetzung der Energiewende in Kombination 
mit den unerwarteten Krisen der letzten Jahre zu hoch. 
Insbesondere ist Gas als Brückentechnologie auf lange 
Zeit teurer geworden, außerdem sind die Materialkosten 
und die Zinsen gestiegen, was die Transformationskosten 
erhöht. Während die Erneuerbaren Energien weiter aus-
gebaut wurden, ist es nicht gelungen, die komplementär 
notwendigen Kapazitäten an einlastbaren Kraftwerken, 
Netzen und Flexibilitäten ausreichend auszubauen. Vor 
diesem Hintergrund steht nicht zuletzt der Kohleausstieg 
2030 in Frage (EEM, 2024).

Wer jetzt ein größeres staatliches Engagement fordert, 
sollte genau hinschauen: Spielräume für deutlich mehr 

Schulden gibt es aktuell nicht. Deutschland unterliegt 
aufgrund des Schuldenstands von über 60 % des BIP 
dem präventiven Arm des europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspakts – der auch Extrahaushalte wie das Son-
dervermögen Bundeswehr sowie möglicherweise das 
staatliche Engagement bei der Deutschen Bahn berück-
sichtigt – und muss seinen Schuldenstand weiter zurück-
fahren. Gleichzeitig stehen viele große EU-Staaten mit 
Schuldenständen von über 100 % des BIP unter immen-
sem Druck, ihre Haushalte zu konsolidieren, um hand-
lungsfähig zu bleiben (Büttner & Grimm, 2024).

Will man also nicht die gerade neu verhandelten EU-Fis-
kalregeln sofort wieder missachten und dadurch auch die 
Verhandlungsposition der EU gegenüber hoch verschul-
deten Mitgliedstaaten schwächen, so müssen in den öf-
fentlichen Haushalten von Bund, Ländern und Kommunen 
Spielräume geschaffen werden. Die aktuell hohe Staats-
quote legt nahe, dass dies möglich und auch angezeigt 
ist. Bei der von der gescheiterten Ampelkoalition geplan-
ten Finanzpolitik wäre der Anteil der Staatsausgaben am 
BIP bis zum Jahr 2025 auf geschätzt 49,2 % gestiegen. Im 
Jahr 2019 belief er sich noch auf 44,2 % (Grimm, 2024a).

Auch unabhängig von den geltenden Fiskalregeln ist das 
Verschuldungspotenzial aufgrund der schwachen Wachs-
tumsperspektiven begrenzt, wenn der Schuldenstand 
nicht weiter ansteigen soll (GCEE, 2024c). Gleichzeitig 
steigen die Sozialausgaben in einer alternden Gesell-
schaft, Verteidigungsausgaben müssen erhöht werden, 
und Investitionen in Bildung sowie Infrastruktur sind un-
verzichtbar, um die Grundlagen für künftigen Wohlstand 
zu sichern.

Mit ein paar kleinen Reformen oder zusätzlichen Spiel-
räumen werden sich die Herausforderungen nicht ad-
ressieren lassen. Deutschland braucht eine konsequente 
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Abbildung 1
Wachstum des Produktionspotenzials in Deutschland

Werte für die Jahre 2024 und 2025 basieren auf der Kurzfristprognose 
des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (SVR). Ab dem Jahr 2026 Projektion. Die totale Faktorpro-
duktivität (TFP) gibt an, welcher Teil des Produktionswachstums nicht 
durch die Zunahme der eingesetzten Arbeitskräfte oder des Kapitals 
erklärt werden kann, sondern auf Verbesserungen wie technologischen 
Fortschritt, Innovationen oder effizientere Produktionsprozesse zurück-
zuführen ist.

Quelle: eigene Darstellung basierend auf GCEE (2024b).

Reformagenda. Die Attraktivität und die Innovationskraft 
des Standorts müssen gestärkt und Infrastrukturen aus-
gebaut werden, um private Investitionen zu attrahieren. 
Außerdem müssen Spielräume für zukunftsorientierte öf-
fentliche Ausgaben geschaffen werden, ohne die gelten-
den Fiskalregeln zu verletzen. Einige Maßnahmen werden 
im Folgenden detaillierter beschrieben.

Günstige Energieversorgung sicherstellen

Unterschiedliche Transformationspfade in der EU akzep-
tieren. In der Energiepolitik sollten Maßnahmen ergriffen 
werden, die ein Erreichen der Emissionsreduktionsziele 
sicherstellen, aber die Energiekosten niedrig halten. Die 
Mitgliedstaaten der EU haben aufgrund unterschied-
licher geografischer Voraussetzungen, aber auch auf-
grund unterschiedlicher Präferenzen ihrer Bevölkerun-
gen verschiedene Transformationspfade. Einige setzen 
weiter auf die Atomkraft, andere lehnen diese ab und 
sind damit in großem Umfang auf (wasserstofffähige) 
Gaskraftwerke und Batteriespeicher angewiesen, wenn 
Wasserkraft nicht in ausreichendem Umfang verfüg-
bar ist. Die gegenseitige Akzeptanz der verschiedenen 
Transformationspfade in der EU ist eine zentrale Voraus-
setzung, um die Klimaziele in den einzelnen Staaten und 
in der EU insgesamt schnell und möglichst kostengüns-
tig zu erreichen.

Keine technologiespezifische Regulierung. Da verschie-
dene Transformationspfade mit (unterschiedlichen) Risi-
ken einhergehen, können die Länder sich dadurch auch 
gegenseitig absichern. Dies funktioniert umso besser, 
je weniger eine technologiespezifische europäische Re-
gulierung die in einzelnen Mitgliedstaaten notwendigen 
Technologien blockiert, und desto stärker der europäi-
sche Energiemarkt integriert ist.

Strombinnenmarkt stärken. Insbesondere eine stärkere 
Integration des europäischen Strommarktes ist entschei-
dend, um die Energieversorgung in der EU effizienter, 
kostengünstiger und umweltfreundlicher zu gestalten 
(Zachmann et al., 2024). Durch einen besser integrier-
ten Markt können Stromüberschüsse aus erneuerbaren 
Energien leichter zwischen den Mitgliedstaaten verteilt 
werden. Dies erhöht die Versorgungssicherheit, senkt die 
Stromkosten und ermöglicht eine flexiblere Anpassung an 
die zunehmend schwankende Stromerzeugung.

Preiszonen in Deutschland. Die effiziente Koordination von 
Anbietern und Nachfragern gelingt im aktuellen Strom-
marktdesign jedoch schlecht. Fehlanreize der einheitli-
chen deutschen Preiszone (also die Tatsache, dass der 
Preis an der Strombörse für ganz Deutschland immer 
gleich ist, unabhängig davon, wie hoch die regionalen 
Markträumungspreise tatsächlich sind) führen zu ineffizi-
enten Standortentscheidungen und zu einem ineffizienten 
Betrieb von Erzeugungsanlagen. Oft bleiben wichtige In-
vestitionen ganz aus oder können nur mit umfangreicher 
Förderung realisiert werden. Zudem gehen von einem 
einheitlichen deutschen Strompreis falsche Signale im 
Rahmen des grenzüberschreitenden Stromhandels aus, 
was die Anreize der Nachbarstaaten für eine stärkere In-
tegration des europäischen Strommarktes reduziert (Hirth 
et al., 2024). Regional differenzierte Preise reduzieren den 
ineffizienten Betrieb erheblich und verringern die notwen-
dige Förderung für den Zubau von Kapazitäten durch 
eine Erhöhung der erwarteten Erlöse an den richtigen 
Standorten. Aufgrund der Effizienzgewinne eines regio-
nal differenzierten Preissystems dürften die Strompreise 
auch in Hochpreisregionen innerhalb Deutschlands rela-
tiv zu einem Szenario, in dem die Einheitspreiszone bei-
behalten wird, nicht signifikant steigen (Hirth et al., 2024; 
Grimm & Ockenfels, 2024; Grimm et al., 2021; Ambrosius 
et al., 2020). Weil für Standorte innerhalb Deutschlands 
nicht der innerdeutsche Vergleich, sondern die Wettbe-
werbsfähigkeit mit dem Ausland entscheidend ist, wäre 
somit allen Bundesländern gedient. Schon heute gibt es 
zahlreiche Strommärkte mit Nodalpreissystemen1 oder 

1	 Bei Nodalpreissystemen, auch Knotenpreissysteme genannt, kann 
sich an jedem Netzknoten ein individueller Preis für Strom bilden, der 
die aktuellen Netzengpässe mit abbildet.
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Preiszonen, von deren Erfahrungen Deutschland bei der 
Umsetzung profitieren könnte.

Zubau von Kraftwerkskapazitäten. Der Zubau von Gas-
kraftwerken, die beim Ausstieg aus Kohle und Kernkraft 
dringend notwendig sind, wurde durch das Marktdesign 
(etwa aufgrund fehlender regional differenzierter Preise) 
nicht ausgelöst und bisher immer wieder zeitlich aufge-
schoben. Da Gaskraftwerke, die langfristig mit Wasser-
stoff betrieben werden sollen, ein integraler Bestandteil 
des angestrebten klimaneutralen Erzeugungsmix sind, 
gilt es, den Zubau von ausreichend Kapazitäten schnell 
auszulösen. Die systemdienliche Standortwahl könnte, 
falls regional differenzierte Preise im Strom-Großhandel 
etabliert werden, durch die frühzeitige Ankündigung ei-
nes Kapazitätsmechanismus erreicht werden, der die 
Erzeuger zur Abdeckung eines signifikanten Anteils der 
Nachfrage an den Terminmärkten verpflichtet (Grimm & 
Ockenfels, 2024). Übergangsweise kann es nötig sein, in 
der kurzen Frist über Kapazitätszahlungen oder eine stra-
tegische Reserve ausreichend Kapazitäten verfügbar zu 
machen. Alternativ könnte auch evaluiert werden, ob eine 
Nutzung noch verfügbarer Kernkraftwerke möglich ist.

Technologieoffenheit beim Wasserstoff. Bei ausschließ-
lichem Fokus auf grünen Wasserstoff dürften die not-
wendigen Mengen an Wasserstoff und Derivaten weder 
rechtzeitig noch kostengünstig zur Verfügung stehen. Da-
her wird neben grünem Wasserstoff auch vergleichsweise 
emissionsarmer Wasserstoff aus anderen Herstellungs-
routen notwendig sein (EEM, 2024). Insbesondere blauer 
Wasserstoff kann einen wichtigen Baustein für die Ska-
lierung der verfügbaren Wasserstoffmenge darstellen. Die 
Technologie ist bereits weit entwickelt. Die Treibhausgas 
(THG)-Emissionen von blauem Wasserstoff können sich 
je nach Produktionstechnologie, den Systemgrenzen der 
Betrachtung sowie den Emissionen bei Erdgasförderung 
und -transport jedoch erheblich unterscheiden (Schippert 
et al., 2022). Die Erfassung als auch die Bepreisung von 
THG-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette sind daher eine wichtige Voraussetzung für den Ein-
satz von blauem Wasserstoff. Aufgrund der THG-Emis-
sionen, die beim Transport von Erdgas anfallen, kann 
die Produktion von blauem Wasserstoff nahe der Erd-
gasvorkommen zu einer größeren Reduktion der THG-
Emissionen führen (Schippert et al., 2022; Shirizadeh et 
al., 2023). Mögliche Lieferanten von blauem Wasserstoff 
sind die USA, Kanada, Norwegen, Saudi-Arabien, Ka-
tar oder Australien (IEA, 2024). Bei einer Abwägung, ob 
Lieferketten auf der Basis von klimafreundlichem blauem 
Wasserstoff schneller skaliert werden sollen, muss auch 
berücksichtigt werden, ob das Gas andernfalls in ande-
rer Verwendung ganz ohne die Reduktion der anfallenden 
CO2-Emissionen verwendet wird.

Carbon Capture and Storage (CCS) / Carbon Capture 
and Utilization (CCU). Sollte blauer Wasserstoff auch in 
Deutschland produziert werden, wäre dafür die Schaffung 
einer CO2-Infrastruktur zur Sequestrierung (Abscheidung 
und Speicherung) und je nach Standort der Anlagen auch 
zum Transport des CO2 notwendig. Der Bau einer CO2-
Infrastruktur stellt jedoch ohnehin in einigen Bereichen ei-
ne No-Regret Maßnahme dar, da eine solche Infrastruktur 
auch zukünftig für nicht zu dekarbonisierende Industrien 
wie die Produktion von Zement und Kalk oder die Müll-
verbrennung geplant und entwickelt werden muss (EEM, 
2024; Leopoldina, 2024; Pfeiffer et al., 2024). Die Carbon-
Management-Strategie der Bundesregierung (Die Bun-
desregierung, 2024) sowie verschiedene Stellungnahmen 
haben sich in der jüngeren Vergangenheit dem Thema 
gewidmet.

Gebündelte Beschaffung von Wasserstoff und Derivaten. 
Um regional diversifizierte Importe klimafreundlicher 
Energieträger (Wasserstoff und Wasserstoffderivate) zu 
erreichen, sollte angestrebt werden, eine gemeinsame 
Beschaffung auf EU-Ebene (oder im Rahmen einer „Ko-
alition der Willigen“ unter den Mitgliedstaaten) zu etab-
lieren, um über die Beschaffung großer Mengen die Be-
zugsquellen diversifizieren zu können. Ausschreibungen 
sind in diesem Zusammenhang geeignet, die Markups 
der Exporteure möglichst gering zu halten (Bauer et al., 
2023). Außerdem dürfte der Wettbewerb unter den po-
tenziellen Anbietern in den Ausschreibungen dazu füh-
ren, dass Europa die gewünschten Energieträger einkau-
fen kann und nicht einzelne Verhandlungspartner einen 
größeren Teil der Wertschöpfungskette zu sich ziehen 
(Grimm et al., 2024a). Technologietransfer an attrakti-
ve Partner, die bisher nicht zu den globalen Energieex-
porteuren gehörten, könnten zusätzliche Wettbewer-
ber schaffen und so den globalen Wettbewerb auf dem 
Energiemarkt für klimafreundliche Moleküle entfachen 
(Grimm et al., 2024a).

Gasnetz als Backup-Option. In den Ausschreibungen 
beschaffte Mengen an Wasserstoff sollten an poten-
zielle Abnehmer versteigert werden. Mengen, die in 
der Industrie oder für die Mobilität zunächst keinen Ab-
nehmer finden, könnten dem Gas beigemischt werden. 
Da die Umstellung der Gaskraftwerke auf Wasserstoff 
ohnehin geplant ist, kann die Beimischung ein erster 
Schritt auf diesem Weg sein. Die zusätzlichen Kosten 
der Wasserstoffbeimischung könnten auf die Gaskun-
den umgelegt werden, was angesichts der zunächst 
relativ geringen Mengen keine große Kostenbelastung 
darstellen würde. Alternativ zur Umlage könnten Zerti-
fikate verkauft werden, wodurch sich deren Käufer die 
CO2-Reduktion durch die Wasserstoffmengen anrech-
nen lassen könnten.
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Sektorenübergreifende Netzausbauplanung. Die Transfor-
mation zur Klimaneutralität erfordert in großem Umfang 
den Ausbau von Infrastrukturen, für Energie (Strom und 
Wasserstoff), Mobilität (Ladestationen und Wasserstoff-
tankstellen), CO2-Transport (für CCS-Optionen) sowie Di-
gitales. Der Ausbau der verschiedenen Energie- und Mo-
bilitätsinfrastrukturen sollte in einer gemeinsamen Netz-
ausbauplanung vorbereitet werden, um den Interdepen-
denzen zwischen den Infrastrukturen gerecht zu werden. 
Die Regulierung der Netze muss den Herausforderungen 
gerecht werden, die mit dem notwendigen Anstieg der In-
vestitionen einhergehen. Insbesondere sollten die zuge-
standenen Renditen nicht zu gering bemessen werden, 
damit Eigenkapital als Basis für die Finanzierung anstei-
gender Investitionen aufgebaut werden kann. Gleichzeitig 
sollte die Regulierung darauf ausgerichtet werden, den 
Ersatz von Leitungsausbau durch Digitalisierung oder 
Flexibilisierung in den Übertragungs- und Verteilnetzen 
nicht zu behindern (Grimm, Rückel, Sölch & Zöttl, 2021; 
Bundesnetzagentur, 2024). Für den Ausbau gänzlich neu-
er Infrastrukturen (etwa für den Wasserstofftransport 
oder die Mobilität) kann eine staatliche Unterstützung 
im Übergang notwendig sein, solange realistischerweise 
Nutzergebühren die Refinanzierung der Infrastrukturen 
noch nicht ermöglichen. Hier ist das Konzept eines Amor-
tisationskontos eine Option, das aktuell im Zusammen-
hang mit dem Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes ange-
dacht ist. Eine europäische Koordination der Infrastruk-
turen kann den notwendigen Ausbau reduzieren, ebenso 
wie eine Erzeugungsstruktur, bei der dezentrale Konzepte 
auch hinsichtlich des notwendigen Infrastrukturausbaus 
evaluiert werden.

Standortattraktivität stärken, Strukturwandel begleiten

Um das Wachstumspotential zu stärken sind Maßnahmen 
notwendig, die (insbesondere die privaten) Investitionen 
stärken, den technologischen Fortschritt ankurbeln und 
das Arbeitsvolumen erhöhen, das durch die Demografie 
gedämpft wird. Im Folgenden werden einige Maßnahmen 
skizziert, die Teil einer solchen Wachstumsagenda sein 
könnten.

Steuerreform. Im Rahmen einer Steuerreform kann das 
Wachstumspotenzial gestärkt werden, indem Unterneh-
menssteuern und Einkommenssteuern gesenkt werden 
und im Gegenzug die Grundsteuer und die Konsumsteu-
ern erhöht werden. In diesem Kontext könnte auch eine 
Vereinfachung des Steuersystems angestrebt werden. 
Zum Beispiel sollten vergünstigte Tarife bei der Umsatz-
steuer systematisch hinterfragt werden. Im Rahmen der 
Unternehmenssteuerreform könnten auch die Kommunal-
finanzen stabilisiert werden, die durch die Abhängigkeit 
von der Gewerbesteuer in hohem Maße konjunkturellen 

Schwankungen ausgesetzt sind. Die aus diesem Grund 
stark im Zeitverlauf schwankenden öffentlichen Investiti-
onen der Kommunen sind der Grund für zu geringen Ka-
pazitäten im Baugewerbe (Grimm, 2024a; Grimm, 2024b).

Bürokratieabbau. Dieser gelingt nicht nur durch konse-
quente Digitalisierung und Reduktion der Erfüllungskos-
ten, sondern muss eine konsequente Hinterfragung von 
Regulierung sowie von Behördenstrukturen beinhalten. 
An verschiedenen Stellen erfüllen bestehende Strukturen 
aufgrund von neueren Entwicklungen ihren Zweck nicht 
mehr oder haben sich gesetzliche Vorgaben als nicht ziel-
führend herausgestellt. Beispiele sind die Ausländerbe-
hörden, die in den Kommunen angesiedelt sind und dort 
den Anforderungen einer zukunftsgerichteten Erwerbs-
migration nicht standhalten können (GCEE, 2022a). Auch 
verschiedene Regulierungen, wie etwa die EU-Taxonomie 
oder die Lieferkettengesetze haben sich als wenig pra-
xistauglich herausgestellt. Sie schaffen Doppelstrukturen 
und verzerren den Wettbewerb zugunsten großer Unter-
nehmen, die weniger Schwierigkeiten haben, die immen-
sen bürokratischen Anforderungen zu erfüllen. Um diese 
Hemmnisse abzubauen sollte die neue Bundesregierung 
eine oder mehrere Deregulierungskommissionen einset-
zen, die Vorschläge erarbeiten, wie eine Anpassung der 
Strukturen und ein Abbau von entschleunigender Regu-
lierung vorgenommen werden könnten. Da verschiedene 
Themen nicht unabhängig von der EU angegangen wer-
den können, sollte eine Strategie erarbeitet werden, wie 
bürokratische Hemmnisse auf der EU-Ebene adressiert 
werden können. Die Herausforderung dürfte sein, dass 
Regulierungen, die bei uns Hemmnisse verursachen, von 
anderen Mitgliedstaaten als nützlich eingeordnet werden.

Rückzug des Staates aus Wirtschaftsbereichen. Das Enga-
gement des Staates verdrängt in zahlreichen Wirtschafts-
bereichen private Investitionen, entschleunigt Prozesse 
und bindet staatliche Ressourcen, die ihm zur Erfüllung 
seiner Kernaufgaben nicht zur Verfügung stehen. Ein 
Rückzug des Staates aus Wirtschaftsbereichen im Zu-
sammenspiel mit einer Stärkung von Marktmechanismen 
ermöglicht in diesem Kontext, Subventionen abzubauen 
und dennoch die politisch gesteckten Ziele zu erreichen. 
An dieser Stelle seien nur einige Beispiele genannt. In der 
Energie- und Klimapolitik können die Einführung regional 
differenzierter Strompreise im Strom-Großhandel und die 
Stärkung des Emissionshandels Investitionsanreize an 
den richtigen Stellen stärken. Zugleich würden durch die 
CO2-Bepreisung übergangsweise Einnahmen generiert, 
die etwa für den Ausgleich sozialer Härten genutzt wer-
den könnten (Grimm, 2024b). Subventionen könnten dann 
entfallen. Im Wohnungsmarkt dämpft die Regulierung der 
Mieten (durch die Kappungsgrenzen für die Erhöhung von 
Bestandsmieten sowie die Mietpreisbremse) die Investiti-



ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
13

Zeitgespräch

onsanreize. Dies gilt für die Sanierung bestehender Woh-
nungen, aber auch für den Neubau, wenn die Investoren 
erwarten, dass auch neu geschaffener Wohnraum nach 
einigen Jahren der Regulierung unterliegt. Durch voraus-
schauende Anpassungen der Mietenregulierung könnte 
eine Stärkung privatwirtschaftlicher Investitionsanreize 
erreicht werden, sodass das notwendige staatliche Enga-
gement auf einen Umfang reduziert wird, der die Möglich-
keiten des Staates nicht übersteigt. Insbesondere sollte 
die Gestaltung der Mietenregulierung bessere Anreize zu 
einer effizienten Nutzung des Wohnraums einerseits und 
für private Investitionen in den Wohnungsbau anderer-
seits setzen (Grimm, 2024c).

Strukturwandel zulassen, aber begleiten. Viele traditio-
nell starke Wirtschaftsbereiche in Deutschland geraten 
aktuell unter Druck, auch weil eine zu enge Kooperation 
zwischen Wirtschaft und Politik die Beharrungskräfte 
gestärkt hat und somit wichtige Transformationen nicht 
stattgefunden haben (etwa bei Batteriefahrzeugen oder 
Chips). Deutschland wird den Strukturwandel in der In-
dustrie nicht abwenden können, da die Nachfrage nach 
deutschen Produkten in vielen Branchen nicht zurück-
kommen wird, etwa aufgrund der zunehmenden Konkur-
renz aus Asien (Grimm et al., 2024a). Während sich für 
einige traditionell starke Branchen die Rahmenbedingun-
gen verschlechtert haben, gibt es aber zahlreiche Wachs-
tumsmärkte, auf denen auch Unternehmen mit Sitz oder 
Standorten in Deutschland aktiv sind. Durch eine allge-
meine Verbesserung der Rahmenbedingungen wird der 
Standort für diese erfolgreichen Unternehmen attraktiver.

Weiterbildung statt (oder während der) Kurzarbeit. Den 
Strukturwandel sollte die Bundesregierung nicht etwa 
durch die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes aufhalten. 
Sie sollte vielmehr die Initiativen stärken, die ihn aktiv be-
gleiten. Dazu gehört etwa die Koordination und Stärkung 
von Weiterbildungsaktivitäten oder die Unterstützung 
bei der Ansiedlung von neuen Unternehmensstandorten 
dort, wo aufgrund von Betriebsschließungen oder Perso-
nalabbau Arbeitskräfte freigesetzt werden.

Europäische Integration und Freihandel. Die europäische 
Integration sollte auf verschiedenen Ebenen vorangetrie-
ben werden, etwa durch eine echte Kapitalmarkt- und 
Bankenunion, eine Stärkung des Energie-Binnenmarktes 
oder eine umfangreiche Kooperation bei der Stärkung 
der Verteidigungsfähigkeit. Europa muss außerdem die 
Kraft aufbringen, ausgehandelte Handelsabkommen zu 
ratifizieren und neue zu verhandeln, idealerweise auch 
mit den USA. Handelsabkommen sind nicht zuletzt von 
Bedeutung, um Zugriff auf wichtige Rohstoffvorkommen 
zu erhalten. Die Aktivitäten sollten gezielt dort intensiviert 
werden, wo neue Kooperationen zu einer Diversifizierung 

von Handelsbeziehungen beitragen können oder Härten 
der Transformation für andere Länder abgefedert werden 
sollen. Es ist vorzuziehen, Abhängigkeiten durch die In-
tensivierung neuer Kooperationen im Zuge der Transfor-
mation abzubauen als durch das Zurückfahren bestehen-
der Beziehungen (GCEE, 2022b).

Arbeitsvolumen stärken und Lohnnebenkosten senken

Arbeitskräfte mobilisieren. Das sinkende Arbeitsvolumen 
stellt die Wirtschaftsbereiche in unterschiedlichem Aus-
maß vor Herausforderungen (Grimm et al., 2024b). Unter-
nehmen werden versuchen, die zukünftig fehlenden Ar-
beitskräfte durch verstärkten Einsatz von Kapital zu sub-
stituieren. Dennoch sollte eine verstärkte Mobilisierung 
von Arbeitskräften (etwa aktuell in Teilzeit beschäftigte 
Frauen, Zuwanderer, ältere Arbeitnehmer oder Bürger-
geldempfänger) dazu beitragen, das Arbeitsvolumen zu 
erhöhen (GCEE, 2023a).

Lohnnebenkosten senken, Arbeitsanreize stärken. Eine 
Stärkung der Arbeitsanreize entschärft den Arbeitskräfte-
mangel und kann zugleich die Transfersysteme entlasten 
(GCEE, 2023b). Neben einer Reform des Ehegattensplit-
tings kann eine verbesserte Betreuungsinfrastruktur von 
der Krippe über den Kindergarten bis zur Grundschu-
le dazu beitragen, für beide Elternteile eine umfangrei-
che Berufstätigkeit attraktiv und möglich zu machen. Im 
Transfersystem sollten die Sanktionen verschärft werden 
für den Fall, dass zumutbare Arbeit nicht angenommen 
wird. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es auch denk-
bar, die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld zu reduzieren 
oder den Betrag stufenweise abzusenken, um die unmit-
telbare Suche nach einer neuen Beschäftigung attraktiver 
zu machen.

Mobilisierung von Arbeitskräften durch Zuwanderung. Ei-
ne verstärkte Zuwanderung von hochqualifizierten und 
gut integrierbaren Arbeitskräften ist ebenfalls entschei-
dend für die Bewältigung der Herausforderungen (GCEE, 
2022a). Diese Maßnahmen müssen aber in ein breiteres 
strategisches Konzept eingebettet sein, das auch sozia-
le, bildungspolitische und infrastrukturelle Aspekte be-
rücksichtigt (GCEE, 2022a), denn Zuwanderung erhöht 
das Produktionspotenzial nur bei wirksamer Integration 
in den Arbeitsmarkt. Die Zuwanderung in den Arbeits-
markt sollte erleichtert und möglichst zentral organisiert 
werden, weshalb eine zentrale Ausländerbehörde für die 
Zuwanderung in den Arbeitsmarkt etabliert werden sollte. 
Darüber hinaus ist eine Willkommenskultur von zentraler 
Bedeutung (GCEE, 2022a).

Stärkung und Koordination von Weiterbildung. Angesichts 
des sich verschärfenden Fachkräftemangels dürfte we-
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niger ein Überangebot an Arbeitskräften, als vielmehr 
die Veränderung der notwendigen Qualifikationsprofi-
le eine Herausforderung für die Wirtschaftspolitik dar-
stellen. Hochqualifizierte Fachkräfte sind traditionell ein 
wichtiger Standortfaktor in Deutschland, ebenso wie die 
Forschungs-Ökosysteme, in die Unternehmen oft eng 
eingebunden sind. Im Zuge der Transformation werden 
sich die notwendigen Qualifikationsprofile ändern. Für 
Arbeitnehmer:innen kann die Weiterbildung, Umschulung 
oder auch ein Wechsel des Arbeitgebers notwendig wer-
den. Um diese Herausforderungen der Transformation zu 
meistern, dürfte es zielführend sein, den Strukturwandel 
systematisch mit Weiterbildungs- und Umschulungsan-
geboten zu flankieren. Es gilt zu identifizieren, wo die be-
triebliche Weiterbildung nicht ausreicht, um die Anforde-
rungen des Strukturwandels zu meistern, und frühzeitig 
koordinierend tätig zu werden.

Gesetzliche Rentenversicherung. Wichtige Reformen be-
treffen die Gesetzliche Rentenversicherung, bei der ins-
besondere das Renteneinstiegsalter an die Entwicklung 
der ferneren Lebenserwartung gekoppelt werden sollte 
und der Anstieg der Bestandsrenten gedämpft werden 
könnte. Außerdem sollte die „Rente ab 63“ sowie die Müt-
ter- und Witwenrente kritisch hinterfragt werden. Entspre-
chende Maßnahmen könnten, wo angezeigt, auch auf das 
System der Beamtenversorgung übertragen werden. Eine 
Stärkung der privaten Altersvorsorge würde zudem mit-
tel- bis langfristig die Abhängigkeit von der gesetzlichen 
Rente reduzieren. Durch all diese Maßnahmen könnten 
der Anstieg der Beiträge zur Rentenversicherung sowie 
die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt gedämpft wer-
den (GCEE, 2023c).

Zielgenaue Umverteilung. Im sozialen Sicherungssystem 
und darüber hinaus gibt es oft wenig zielgenaue Umvertei-
lung, die zudem besser im Steuer-Transfersystem adres-
siert werden sollte. Die Beiträge zur Finanzierung würden 
sich dann stärker am Leistungsfähigkeitsprinzip orientieren, 
während die Bedarfsprüfung nach dem Haushaltsprinzip 
erfolgen könnte. So ließen sich in vielen Fällen eine geziel-
tere und bedarfsgerechtere Förderung erreichen und die 
Lohnnebenkosten weiter senken (Grimm, 2024b, 2024c).

Zukunftsorientierte Ausgaben stärken

Bildung. Investitionen in das Bildungssystem, von der 
frühkindlichen Bildung bis zur Universität, bilden eine 
wichtige Grundlage des langfristigen Wirtschaftswachs-
tums. Die öffentlichen Ausgaben für Bildung sollten deut-
lich ansteigen (GCEE, 2024a), und ein größerer Fokus 
sollte auf die ersten Bildungsjahre gelegt werden, von der 
frühkindlichen Bildung bis zur Grundschule (Wößmann, 
2008; Schlotter & Wößmann, 2010; Spieß, 2023). Eine Ge-

sellschaft, die durch Zuwanderung vielfältiger wird, muss 
frühzeitig Strategien entwickeln, um Zugewanderten und 
ihren Kindern gleiche Chancen zu bieten. Nur so wird 
Deutschland zu einem attraktiven Zuwanderungsland, 
dem es gelingt, die Potenziale der Bevölkerung zu heben 
(GCEE, 2022a). Zugleich kann durch qualitativ hochwerti-
ge Betreuungs- und Bildungsangebote das Erwerbsstun-
denpotenzial bei den Eltern erhöht werden.

Verteidigung. Die Verteidigungsausgaben werden auf 
deutlich über 2 % des BIP ansteigen müssen. Eine Erhö-
hung des Verteidigungsbudgets und seine feste Veran-
kerung in der Haushaltsplanung sollten einhergehen mit 
Strategien zur effektiven Verwendung der Gelder. Die Ver-
teidigungsfähigkeit wird nicht nur durch eine Erhöhung 
des Budgets gestärkt, sondern insbesondere durch eine 
effektive Verwendung der Gelder. Im Rahmen einer euro-
päischen Kooperation sollte die Zahl der Waffensysteme 
reduziert und die europäische Rüstungsindustrie gestärkt 
werden. Zugleich können Wachstumsimpulse von einer 
Innovationsagenda ausgehen, die auf Investitionen im 
Bereich von Rüstungsgütern aufsetzt (Wolff et al., 2024).

Infrastrukturausbau. Die Bereitstellung von Straßen-Inf-
rastruktur könnte zum Teil in Absprache mit der Europä-
ischen Kommission in einnahmenfinanzierte, selbständig 
verschuldungsfähige Infrastrukturgesellschaften nach 
dem Vorbild der österreichischen ASFINAG ausgelagert 
werden. Durch eine Einnahmefinanzierung, z. B. aus der 
Lkw- und einer – neu einzuführenden – Pkw-Maut, wären 
Infrastrukturgesellschaften in der Lage, die notwendigen 
Investitionen eigenständig zu tragen, ohne den regulären 
Staatshaushalt zu belasten oder die Verschuldungskapa-
zitäten des öffentlichen Sektors zu tangieren. Diese Ge-
sellschaften könnten operativ und finanziell eigenständig 
agieren und wären damit nicht unmittelbar an die Schul-
denbremse gebunden. Außerdem würde eine Beitrags- 
und Gebührenfinanzierung im Zusammenspiel mit einer 
angemessenen Beteiligung privater Kapitalgeber am Ri-
siko dazu beitragen, den Infrastrukturausbau maßgeb-
lich an den Präferenzen der Nutzer:innen zu orientieren. 
Infrastrukturen, die regionalpolitischen Zielen dienen, 
könnte der Staat durch den Einkauf von entsprechenden 
Verkehrswegen bei den Investitionsgesellschaften  –  al-
so über explizite Subventionen  –  weiterhin beauftragen 
(Grimm, 2024a; Grimm, 2024b). Kommunale Infrastruk-
turinvestitionen könnten gestärkt werden, wenn man die 
Abhängigkeit der Kommunen von den stark schwan-
kenden Gewerbesteuereinnahmen reduziert. Wären die 
Kommunen weniger stark von wirtschaftlichen Auf- und 
Abschwüngen betroffen, so würde dies ihre finanzielle 
Planungsfähigkeit verbessern. Die dadurch geringeren 
Schwankungen der kommunalen Investitionstätigkeit 
dürften dafür sorgen, dass die Kapazitäten der Bauwirt-
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schaft besser auf die Investitionsbedarfe abgestimmt 
sind. Zudem könnten die Spielräume für kommunale In-
vestitionen erweitert werden, wenn Bund und Länder bei 
der Übertragung von Aufgaben auf die kommunale Ebe-
ne, insbesondere im Sozialbereich, zugleich die Finanz-
ausstattung der Kommunen entsprechend verbessern 
(Konnexitätsprinzip) (Grimm, 2024a; Grimm, 2024b).

Fazit

Viele der skizzierten Reformen erfordern es, ein dickes Brett 
zu bohren. Die Maßnahmen bieten aber im Gegensatz zu 
immer wiederkehrenden Staatseingriffen eine nachhaltige 
Antwort auf die Herausforderungen. Die Verringerung des 
staatlichen Engagements in verschiedenen Wirtschaftsbe-
reichen eröffnet für den Staat zusätzliche personelle und 
finanzielle Spielräume zur Erfüllung der Staatsaufgaben, 
was zu einer Beschleunigung staatlichen Handelns führen 
dürfte. Außerdem könnte in den nicht mehr staatlich verant-
worteten Handlungsfeldern die Transformation zügig Fahrt 
aufnehmen, da Investitionen schon in Erwartung der ver-
besserten Rahmenbedingungen ansteigen dürften.
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Vor etwas mehr als einer Dekade, am Ende des Jahres 
2013, galt es ebenfalls, Empfehlungen an eine künftige 
Bundesregierung zu formulieren. In seinem Jahresgut-
achten 2013/14 sprach sich der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
(SVR, 2013) — zum deutlich erkennbaren Missfallen gro-
ßer Teile der sich neu formierenden Großen Koalition aus 
CDU/CSU und SPD unter Bundeskanzlerin Angela Merkel 
— vehement für die Hinwendung zu einer wirtschaftspo-
litischen Reformagenda aus. Viele der vor der deutschen 
Volkswirtschaft liegenden großen Herausforderungen, 
insbesondere der demografische Wandel, waren zu die-
sem Zeitpunkt schon deutlich erkennbar. Mit seinen An-
regungen zu marktorientierten Reformen – insbesondere 
auf den Handlungsfeldern der Arbeitsmarkt- und Renten-
politik, der Steuerpolitik und der Klimapolitik – verknüpfte 
der SVR die Erwartung, dass vorausschauendes Handeln 
aufkeimende Probleme frühzeitig mit vergleichsweise mil-
den Eingriffen beheben und die für Engpasssituationen 
typischen Verteilungskämpfe entschärfen könnte. Diese 
Hoffnungen haben sich inzwischen zerschlagen, es sind 
stattdessen weitere Herausforderungen hinzugekommen; 
allen voran haben sich die geopolitischen Machtverhält-
nisse durch den Aufstieg Chinas verschoben.

Die seit Jahren abnehmende Leistungsfähigkeit der deut-
schen Volkswirtschaft und die düsteren Projektionen ihres 
Wachstumspotenzials legen nahe, dass all diese Heraus-
forderungen nur dann erfolgreich bewältigt werden kön-
nen, wenn das gesamtwirtschaftliche Leistungspotenzial 

revitalisiert wird. Dies wird aber wiederum wohl nur dann 
gelingen, wenn der bisherige Abwärtspfad zugunsten einer 
marktorientierten Agenda verlassen wird. Sonst dürfte es 
dabei bleiben, dass es staatlichem Handeln ein aufs andere 
Mal nicht gelingt, sich mit Mitteln der Detailsteuerung ge-
gen aufkeimende Probleme zu stemmen und die gesteck-
ten Transformationsziele prosperitätswahrend zu erreichen.

Vergleichende Bestandsaufnahme

Wie bereits im Jahr 2013 dreht sich auch der aktuelle Bun-
destagswahlkampf vielfach um Fragen der Umverteilung. 
Allerdings unterscheidet sich der Hintergrund dieses poli-
tischen Wettstreits deutlich. Statt auf der Grundlage einer 
guten wirtschaftlichen Situation der deutschen Volkswirt-
schaft wird er mittlerweile angesichts einer ebenso ekla-
tanten wie verfestigten Wachstumsschwäche geführt: Den 
öffentlichen Haushalten sind die Spielräume im Zuge der 
Krisen der jüngeren Vergangenheit abhanden gekommen, 
und die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind trotz des 
fortschreitenden demografischen Wandels eingetrübt.

Zudem dürfte aktuellen Prognosen zufolge der schon lan-
ge ersehnte Konjunkturaufschwung weitgehend ausblei-
ben. Denn wie Abbildung 1 anhand von aktuellen Projek-
tionen des gesamtwirtschaftlichen Wachstumspotenzials 
bis zum Ende dieses Jahrzehnts dokumentiert, reflektiert 
die aktuelle Schwäche offenbar strukturelle Probleme der 
deutschen Volkswirtschaft: Seit Mitte der 2010er Jahre 
geht es mehr oder weniger stetig bergab; vor allem gab 
es nach der Coronapandemie keine Aufwärtsrevision des 
Wachstumspotenzials. Für die kommenden fünf Jahre be-
laufen sich die Projektionen auf niedrige 0,4 % pro Jahr. 
Ebenso deutlich zeigt sich: In der Zeit der Ampel-Koalition 
fiel die Einschätzung ein ums andere Mal düsterer aus.

Im Jahr  2013 hatte der SVR noch bemängeln müssen, 
dass überwältigende Teile der Politik und der breiten 
Öffentlichkeit die starke wirtschaftliche Verfassung der 
deutschen Volkswirtschaft offenbar als ohnehin dauer-
haft gesichert ansahen: Der wirtschaftspolitische Diskurs 
zeigte sich gegenüber den herannahenden Herausforde-
rungen weitgehend ignorant. Auf dieser Grundlage gab 
es wenig Bereitschaft, sich mit Strukturreformen für eine 
stürmischere Zukunft zu wappnen. Stattdessen wurden 
vor allem die Reformen der Agenda 2010, die noch fast 
auf die gesamten 2010er Jahre positiv ausstrahlten, viel-
fach infrage gestellt.
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Abbildung 1
Projektionen des Wachstumspotenzials der 
deutschen Volkswirtschaft

Quelle: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2024); eigene Berech-
nungen.

Insbesondere wurden im Widerspruch zur empirischen 
Evidenz vehement Maßnahmen gefordert, um eine ver-
meintlich drastisch gestiegene Einkommensungleichheit 
zu lindern. Im weiteren Zeitverlauf wurde dann das soge-
nannte Arbeitslosengeld II als Synonym für einen unzurei-
chenden Sozialstaat diffamiert. Die damals eingerichteten 
Anschläge auf die Demografiefestigkeit der gesetzlichen 
Rentenversicherung und die Arbeitsanreize erfahrener 
Arbeitskräfte – die Mütterrente bzw. die Rente mit 63 für 
langjährig Versicherte – erhöhten zudem die Belastung 
nachfolgender Generationen.

Im Laufe der folgenden Jahre wurden die in den 2000er 
Jahren erzielten Reformfortschritte letztlich weitgehend 
verspielt. Die mittlerweile im politischen Diskurs einge-
übte Praxis, unerwünschte Ergebnisse aus dem Marktge-
schehen nicht als Anlass zu einer Veränderung der Rah-
menbedingungen für individuelles Handeln zu verstehen, 
wurde hier fest etabliert. Inzwischen ist es Routine, dass 
Maßnahmen wie ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn 
oder die Mietpreisbremse ein gewünschtes Marktergeb-
nis herbeiführen sollen, ungeachtet ihrer tatsächlichen 
Wirkungen oder möglicher schädlicher Nebenwirkungen.

Einmal eingerichtet, haben sich derartige Maßnahmen 
als äußerst hartnäckig erwiesen. Es ist mehr als bezeich-
nend, dass die Ende des Jahres 2024 von der scheiden-
den Bundesregierung beschlossene Verlängerung der für 
die Schaffung von Wohnraumangebot kontraproduktiven 
Mietpreisbremse selbst von einschlägigen Beratungs-
gremien kaum noch kritisch diskutiert wurde. Offenbar 
treffen Reformvorschläge, die Privilegien beschneiden 
und mit der Aussicht auf künftige Früchte morgen zu An-
strengungen und Anpassungen heute aufrufen, nie auf 
sonderlich viel Gegenliebe. Die Mahnung des SVR im 

Jahr 2013, die – zum Großteil bereits erkennbaren – künf-
tigen Herausforderungen würden deutlich leichter zu be-
wältigen sein, wenn die Bundesregierung(en) statt einer 
„eher rückwärtsgewandten Wirtschaftspolitik“ mit Blick 
auf die Zukunft Reformen bereits proaktiv in Gang setzen 
würde(n), ist jedenfalls verpufft.

Die Grundaussagen des Jahresgutachtens 2013/14 ha-
ben dennoch kein bisschen an Aktualität eingebüßt: „Ei-
ne Wirtschaftspolitik, die zukunftsgerichtet ist, vermeidet 
Maßnahmen, die künftig noch größeren Handlungsdruck 
erzeugen […] und verbessert die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen. Dies alles ist nötig, um […] das Wirtschafts-
wachstum Deutschlands zu stärken, die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungssysteme 
sicherzustellen und die deutsche Wirtschaftsordnung als 
ein Vorbild […] auszugestalten“ (SVR, 2013, S. 1–2).

Eine marktorientierte Fortschrittsagenda

Diejenige große Herausforderung für die deutsche Volks-
wirtschaft, auf die wir uns schon am längsten hätten vor-
bereiten können, ist zweifellos der demografische Wan-
del. Er zeichnet sich bereits seit mehreren Jahrzehnten ab. 
Zwar gab es in den 2010er Jahren eine „demografische 
Atempause“, verbunden mit einer langsam ansteigenden 
Belastung der Rentenkassen und sinkender Anforderun-
gen an das Bildungssystem. Sie verstellte aber nur bei 
einer oberflächlichen Betrachtung den Blick auf die sich 
ab dem Eintritt in die 2020er Jahre auftürmenden Hand-
lungserfordernisse. Die damalige Bundesregierung hat-
te vor diesem Hintergrund bereits im Jahr 2011 den SVR 
(2011) um eine Expertise gebeten, welche Konsequenzen 
sich aus diesem Wandel ergeben dürften. In der Essenz 
handelt es sich um zwei zentrale Auswirkungen, die eine 
ernsthafte wirtschaftspolitische Antwort erfordern: eine 
gedämpfte gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit und 
eine Erosion der Stabilität der umlagefinanzierten Syste-
me der sozialen Sicherung. Zudem war völlig klar, dass 
eine hohe Zuwanderung diese Probleme nur abmildern, 
nicht aber beseitigen konnte, an Reformen konnte dauer-
haft kein Weg vorbeiführen. Zeit genug, diese Antworten 
zu finden, hätte man gehabt.

Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts sind zwei weitere 
große Herausforderungen hinzugetreten. Zum einen ist 
dies die drohende Deglobalisierung: Deutsche Unter-
nehmen hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten wie 
die Akteure keiner anderen fortgeschrittenen Volkswirt-
schaft die stetig wachsenden Vorteile der internationalen 
Arbeitsteilung zunutze machen können. Nun müssen sie 
fürchten, dass die Welt zunehmend in rivalisierende regio-
nale Blöcke zerfällt und ihre Rolle als Ausrüster des welt-
weiten industriellen Aufschwungs erodiert.
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Zum anderen geht es um die Dekarbonisierung: Um bis 
Mitte dieses Jahrhunderts wie angestrebt auf vorbildhaf-
te Weise die Klimaneutralität zu erreichen, muss zugleich 
die Leistungsfähigkeit der heimischen Volkswirtschaft 
gesichert werden. Ein Erreichen der Verpflichtungen zur 
Rückführung der Treibhausgasemissionen, das nur mit 
massivem Verzicht auf Wirtschaftsleistung gelingt, dürfte 
wohl kaum die gewünschten internationalen Nachahmer 
finden. Erforderlich ist vielmehr eine Energiewende, die 
ökonomisch effizient, sozial ausgewogen und prosperi-
tätswahrend gestaltet ist (SVR, 2019a).

Wenngleich die durchgreifende Digitalisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft für diese großen Herausforderun-
gen ein wichtiger Teil der Lösung sein kann, ist ihre Um-
setzung zugleich eine Herausforderung in sich. Sie wird 
massive Investitionen sowie die radikale Veränderung von 
Geschäftsprozessen erfordern. In den vergangenen Jah-
ren sind noch weitere große Herausforderungen hinzuge-
treten: Unter dem Stichwort der Resilienz gilt es, aufgrund 
der hohen Verletzlichkeit schlanker und ausdifferenzierter 
Liefer-, Innovations- und Wertschöpfungsketten hinrei-
chende Vorkehrungen gegen ihre Störung zu treffen, um 
deren Eintreten zu verhindern und im Ernstfall rasch und 
wirkmächtig reagieren zu können (Kagermann et al., 2021).

Um für die digitalisierte und hoch-technologisierte Zu-
kunft gerüstet zu sein, ist es für eine Volkswirtschaft rat-
sam, bei sogenannten Schlüsseltechnologien eine gewis-
se Souveränität zu bewahren. Um das Heft des Handelns 
bei Technologien, Gütern, Vorleistungen und Rohstoffen 
in der eigenen Hand zu behalten, sind der Zugang zu ih-
nen zu gewährleisten und die für ihre Nutzung erforder-
lichen Kompetenzen vorzuhalten (Expertenkommission 
Forschung und Innovation, EFI, 2022). Schließlich haben 
die vergangenen Jahre verdeutlicht, dass Deutschland 
und Europa im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor wie-
der einen erheblichen eigenen Beitrag zur Gewährleis-
tung ihrer äußeren Sicherheit leisten müssen (EFI, 2024).

In ihrer Gesamtheit sind diese Herausforderungen gro-
ße Herausforderungen für die wirtschaftliche Prosperität 
Deutschlands. Um Lebensstandard, soziale Kohärenz und 
geopolitisches Gewicht zu erhalten, sind entsprechend 
erhebliche Anstrengungen erforderlich (Schmidt, 2024). 
Ein unverzichtbarer Startpunkt aller Überlegungen dazu 
ist die ebenso banale wie offenbar bei vielen politischen 
Entscheidungsträgern wenig ausgeprägte Einsicht, dass 
man im Leben nicht alle Ziele verwirklichen kann. Bud-
getrestriktionen und Zielkonflikte als Rahmenbedingungen 
der Lebenswirklichkeit anzuerkennen, fällt aber gerade in 
Wahlkampfzeiten offenbar schwer, was in der inhaltsleeren 
Floskel gipfelt, man dürfe wichtige gesellschafts- und wirt-
schaftspolitische Ziele nicht „gegeneinander ausspielen“.

Die aktuellen Wachstumshemmnisse sind massiv, tief-
greifend und verfestigt: Daher gibt es wenig tiefhän-
gende Früchte; Konjunkturpakete oder schuldenfinan-
zierte Strohfeuer werden wenig helfen, sondern drohen, 
die Probleme auf lange Sicht eher noch zu verschärfen. 
Stattdessen muss es darum gehen, (i)  unternehmeri-
sches Handeln zu entfesseln, denn es ist der Ursprung 
der Prosperität, (ii) staatliches Handeln, also den direkten 
Einflussbereich des Staates, zu verbessern und vor allem 
(iii)  die Kraft aufzubringen, dem Widerstand gegen den 
akuten Populismus der politischen Ränder Glaubwürdig-
keit zu verleihen, indem man die eigene Spaltungsrheto-
rik zurückfährt. Im Folgenden werden – mit mahnendem 
Blick zurück – ausgewählte Ausschnitte aus diesem Auf-
gabenspektrum diskutiert.1

Unternehmerisches Handeln entfesseln

Da die Quelle von Wertschöpfung und Prosperität unter-
nehmerisches Handeln ist, wäre die Wirtschaftspolitik an-
gesichts der aktuellen Leistungsschwäche der deutschen 
Volkswirtschaft gut beraten, zuallererst hier anzusetzen: 
Anstatt – wie in jüngster Zeit mehrfach geschehen – ein-
zelne große Unternehmen und Technologien mit massi-
ven Subventionen zu unterstützen und den Strukturwan-
del aufzuhalten, sollten Anreize und Rahmenbedingungen 
so gestaltet werden, dass sie Handlungsspielräume für 
unternehmerische Initiative und Risikobereitschaft bieten. 
Dazu müsste es gehören, die Steuer- und Abgabenlast für 
Unternehmen zu senken sowie die mittlerweile überbor-
denden Regulierungsanforderungen und Berichtspflich-
ten zurückzufahren – angefangen mit einem sofortigen 
Verzicht auf deren weiteren Ausbau.

Ein diskriminierungsfreier Einsatz, aber keine Passivität, ist 
bei Fragen der Industrie- und Innovationspolitik geboten. 
Nach wie vor ist es angezeigt, im Kern einen horizontalen An-
satz zu wählen, also vor allem gute Rahmenbedingungen für 
unternehmerisches Handeln sowie für einen dynamischen 
Strukturwandel zu schaffen. Möglichst sektor- und techno-
logieunabhängig gestaltete industrie- und innovationspoli-
tische Maßnahmen sind darüber hinaus dort angezeigt, wo 
der Markt nachweislich versagt. Vertikale oder missionsori-
entierte Eingriffe in die Wirtschaftsstruktur sind zwar eben-
falls nicht auszuschließen, aber ihr Einsatz stellt hohe Anfor-
derungen an die Kompetenz der staatlichen Institutionen bei 
ihrer Umsetzung (SVR, 2019b, S. 140–197; EFI, 2021).

Die Klimapolitik ist eine der zentralen Baustellen für eine 
echte Wende in der Wirtschaftspolitik. Natürlich ist seit 

1	 Lesenswert ist in diesem Zusammenhang beispielsweise das über-
zeugende Minderheitsvotum von Veronika Grimm im jüngsten Gut-
achten des SVR (2024, S. 136–146).
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dem Beginn des vergangenen Jahrzehnts beim Ausbau 
der erneuerbaren Energien viel geschehen, der vollstän-
dige Ausstieg aus der Kernenergie wurde vollzogen und 
der Kohleausstieg bei der Stromerzeugung folgt einem 
ambitionierten Plan. Zudem gibt es mittlerweile neben 
dem europaweiten CO2-Preis für Industrie und Energie-
wirtschaft eine nationale Bepreisung in den Bereichen 
Mobilität und Wärme. Doch nach wie vor fehlen Netz- und 
Speicherkapazitäten und die Deindustrialisierung des 
Landes schreitet voran (Schmidt & Schmidt, 2022).

Die Scheu vor marktorientierten Ansätzen bei der Energie-
wende ist keineswegs neu, sie plagt dieses Vorhaben seit 
ihrem Start. Der Sachverständigenrat schrieb im Jahr 2013: 
„Dieses Großprojekt wird derzeit ohne ein schlüssiges 
Gesamtkonzept verfolgt. […] Die Kosten der Förderung 
erneuerbarer Energien […] stellen nunmehr einen der größ-
ten Subventionstatbestände in Deutschland dar. Die Wirt-
schaftspolitik hat sich bisher lediglich um die Frage der Kos-
tenverteilung gekümmert, statt um die zentrale Frage, wie 
die volkswirtschaftlichen Kosten des gesamtgesellschaft-
lichen Projekts Energiewende minimiert werden könnten“ 
(SVR, 2013, S. 9). Leider treffen diese Punkte nach wie vor 
ins Mark. Ebenso schmerzhaft ist es, wie unerfüllt nach 
wie vor die Anregungen geblieben sind, die Energiewende 
in eine europäische klimapolitische Strategie einzubetten, 
die den globalen Herausforderungen des Klimawandels ge-
recht wird, den Handel mit CO2-Emissionszertifikaten zum 
dominierenden Instrument der europäischen Klimapolitik 
auszubauen sowie auf die national ausgerichtete Förderung 
erneuerbarer Energien weitgehend zu verzichten.

Staatliches Handeln verbessern

Würde es gelingen, das Regulierungsdickicht und die 
Berichtspflichten der Unternehmen zurückzuschneiden, 
würden auch die Überwachungserfordernisse für die öf-
fentliche Verwaltung sinken. Damit würden die Spielräu-
me erweitert, um staatliches Handeln effizient auszurich-
ten und unter anderem mit straffen Planungs- und Geneh-
migungsverfahren, deren Dauer aktuell für einen guten 
Teil des staatlichen Investitionsstaus verantwortlich sind, 
das unternehmerische Handeln besser zu unterstützen. 
Letztlich hat es der Staat bei den eigenen Leistungen am 
ehesten in der Hand, für mehr Wirtschafts- und Innovati-
onsdynamik zu sorgen (Kussel et al., 2024).

Vor allem gilt es jedoch zu begreifen, dass die in den öf-
fentlichen Haushalten entstehenden Spielräume durch ei-
ne Priorisierung von Ausgaben und wachstumsfördernde 
Reformen gewaltig sein dürften. Die aktuelle Diskussion 
kreist hingegen um Reformvorschläge zur Aufweichung 
der Schuldenbremse, unter der Fiktion, neu geschaffene 
Spielräume würden dann verlässlich allein für zukunfts-

orientierte Maßnahmen verwendet. Doch wenngleich neu 
eingerichtete Sondervermögen oder Infrastrukturfonds 
auf dem Papier attraktiv erscheinen mögen, ist doch frag-
lich, wie festgestellt werden soll, dass die investiven Maß-
nahmen, die ansonsten unter anderen Haushaltstiteln ge-
fasst würden, unangetastet erhalten bleiben.

Schließlich wurden schon in den vergangenen Jahren 
viele der erarbeiteten Haushaltsspielräume für die Aus-
weitung des Sozialstaats genutzt, nicht für zukunftsori-
entierte Ausgaben. Überraschend ist das aus politökono-
mischer Sicht nicht. So schrieb der Sachverständigenrat 
im Jahr  2013: „Mit den richtigen Prioritäten können er-
forderliche Mehrbedarfe für öffentliche Investitionen im 
Rahmen der derzeitigen staatlichen Einnahmen bewältigt 
werden“ (SVR, 2013, S. 6). Das dürfte nach wir vor zutref-
fen. Ausweitungen, die durch politische Entscheidungen 
aufgebaut wurden, könnten auf gleichem Wege korrigiert 
werden, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist.

Der Staat hat noch eine weitere herausragende Aufgabe – 
die Sicherung des Angebots an Fachkräften, etwa durch 
Bildungsmaßnahmen, kontrollierte Zuwanderung und 
Maßnahmen zur Integration der Zugewanderten in den 
Arbeitsmarkt (Achleitner et al., 2023). Hier wäre bereits 
viel gewonnen, wenn der Staat in einer Ära des beschleu-
nigten demografischen Wandels, der den Arbeitsmarkt 
mittlerweile in einen klaren Anbietermarkt verwandelt hat, 
zumindest darauf verzichtete, immer wieder neue Be-
schäftigungshürden einzubauen.

Spaltungsrhetorik beenden

Damit sehr eng verbunden, wäre schon lange mehr Ehr-
lichkeit beim Ungleichheitsdiskurs geboten. Wie Abbil-
dung 2 dokumentiert, gilt nach wie vor, was der SVR im 
Jahr 2013 schrieb: „Die Analyse der Entwicklung der Ein-
kommensverteilung in Deutschland seit dem Jahr 1991 
zeigt, dass – gemessen am Gini-Koeffizienten – die Un-
gleichheit lediglich moderat gestiegen ist. […] Diese Be-
funde stehen im klaren Gegensatz zu den zentralen sozial-
politischen Schlagworten der Parteien, mit denen im dies-
jährigen Bundestagswahlkampf für mehr Umverteilung, 
Steuerhöhungen und die Rücknahme von Teilen der Agen-
da 2010 geworben wurde“ (SVR, 2013, S. 8). Wie traurig, 
dass dieser empirische Befund so wirkungslos verhallt ist.

Seit dieser Zeit hat sich – trotz einer massiven Einwande-
rung in die unteren Bereiche der Einkommensverteilung 
– nichts daran geändert, dass diese Verteilung bemer-
kenswert stabil geblieben ist. Darauf könnte man bei der 
internationalen Diskussion über die Vor- und Nachteile 
konkurrierender Wirtschaftssysteme stolz verweisen und 
offensiv für die Soziale Marktwirtschaft werben. Davon 
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ist aber wenig zu sehen. Es wird wohl das Geheimnis so 
mancher politischer Wettbewerber bleiben müssen, wie 
sie sich einerseits als Bollwerk der Demokratie gegen die 
Populisten an den politischen Rändern vermarkten, aber 
andererseits zugleich mit Neidkampagnen die gesell-
schaftliche Spaltung befeuern können.

Ein eng damit verwandtes Thema ist die Stabilität der um-
lagefinanzierten Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV). 
Nachdem in den 2000er Jahren eingebrachte Weichen-
stellungen die Demografiefestigkeit der GRV noch erhöht 
hatten, war von der Notwendigkeit zur Vorsorge gegen 
den demografischen Wandel seit Beginn des vergan-
genen Jahrzehnts nichts mehr zu spüren. Wie der SVR 
schon in seiner Expertise im Jahr 2011 ausgeführt hatte, 
wäre die finanzielle Stabilität der GRV langfristig zu si-
chern, indem das Renteneintrittsalter ab dem Jahr 2029 
regelgebunden weiter anstiege, orientiert an der Entwick-
lung der ferneren Lebenserwartung. Selbst dieser sanfte 
Übergang wird bislang zumeist vehement abgelehnt.

Geschichte reimt sich

Die hier vorgelegte Diskussion hat sich mit Blick auf die 
anstehende Bundestagswahl – mit der Ausnahme der Kli-
mapolitik – vor allem auf die nationale Wirtschaftspolitik be-
zogen. Allerdings muss diese bewusst in den europäischen 
Kontext eingebettet werden. Schon im Jahr 2013 hatte der 
SVR angemahnt, dass aus Verantwortung für Europa dem 
Eindruck entgegenzuwirken sei, die Bundesregierung würde 

von anderen EU-Mitgliedstaaten gegebenenfalls unpopulä-
re Reformen erwarten, sich aber selbst zugleich vor solchen 
scheuen. Nach wie vor gilt, dass Deutschland der Anker ei-
ner europäischen Sozialen Marktwirtschaft und vor allem ei-
nes regelgebundenen Haushaltsgebarens sein sollte. Dazu 
braucht es nur eines: hinreichenden politischen Willen.
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Abbildung 2
Entwicklung der Ungleichheit in der Verteilung der 
Haushaltsnettoeinkommen

Quelle: SVR (2023); eigene Berechnungen.
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Wachstumsschwäche in Deutschland

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Deutschland hat 
sich in den vergangenen Jahren äußerst ungünstig ent-
wickelt. Während das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum 
insgesamt und in den USA mittlerweile wieder die vor der 
COVID-Pandemie erwarteten Trends erreicht hat, liegt es 
in Deutschland deutlich darunter. Zum einen ist das Pro-
duktionspotenzial in Deutschland deutlich niedriger als 
noch vor fünf Jahren erwartet und zum anderen ist die 
Wirtschaft konjunkturell unterausgelastet. Insbesondere 
die Produktivitätsentwicklung gibt Anlass zur Sorge. Die 
Arbeitsproduktivität (Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstä-
tigen) liegt sogar unter dem Vorkrisenniveau.

Diese Entwicklung gibt einen Vorgeschmack auf das, was 
vor uns liegt. Der gesamtwirtschaftliche Verteilungsspiel-
raum in Form von Produktionszuwächsen wird künftig de-
mografiebedingt deutlich zurückgehen. Die durchschnitt-
liche Potenzialwachstumsrate dürfte nach Schätzungen 
des IWH im Zeitraum 2023 bis 2029 nur noch 0,3 % be-
tragen, nachdem sie zwischen 1996 und 2023 bei 1,2 % 
gelegen hat (Drygalla et al., 2024). Maßgeblich dafür wird 
ein negativer Wachstumsbeitrag des Arbeitsvolumens 
sein. Aber auch die Kapitalakkumulation und der Produk-
tivitätsfortschritt sind schwach.

Hinzu kommt ein nun schon mehrere Jahre dauernder 
konjunktureller Abschwung, zu dem der Energiepreisan-
stieg im Jahr 2022 beigetragen hat, der aber auch von 
einer erheblichen wirtschaftspolitischen Unsicherheit ge-
trieben wird, welche ihren Teil zur Kaufzurückhaltung der 
privaten Haushalte und zu sinkenden Unternehmensin-
vestitionen beiträgt. Eine neue Bundesregierung sollte zu-
nächst die immense ökonomische Verunsicherung dämp-
fen, indem sie ein verlässliches wirtschaftspolitisches 
Konzept vorlegt, das mindestens die ganze Legislaturpe-
riode über trägt, und nicht wiederholtes Nachsteuern in 
Grundsatzfragen erfordert. Die wichtigsten Bereiche sind 
diesbezüglich Demografie, Dekarbonisierung und Digita-
lisierung. Im Folgenden gehe ich vor allem auf die lang-
fristigen Aspekte ein.

Stress im Staatshaushalt

Für die Staatsfinanzen bedeutet die Wachstumsverlang-
samung Stress. Die Steuereinnahmen dürften nur in et-
wa in dem Umfang steigen, wie das Bruttoinlandsprodukt 
wächst, während die Ausgabenwünsche deutlich stärker 
zunehmen. So wird der Steuerzuschuss zur gesetzlichen 
Rentenversicherung spürbar steigen, weil Leistungsan-
passungen trotz eines sich verschlechternden zahlenmä-
ßigen Verhältnisses von Beitragszahlern zu Rentenemp-
fängern allseits abgelehnt werden. Auch im Gesundheits- 
und Pflegewesen steigen die öffentlichen Ausgaben 
überproportional. Hinzu kommt, dass die nach Auslaufen 
des Bundeswehr-Sondervermögens für die Landesver-
teidigung zur Verfügung stehenden Mittel wohl zu gering 
sein dürften, um den neuen geopolitischen Verhältnissen 
angemessen Rechnung zu tragen. Außerdem steigen die 
staatlichen Zinsausgaben im Zuge der Zinsnormalisie-
rung; es müssen bereits mehr als 1 % des Bruttoinlands-
produkts für die Zinszahlungen des Staates aufgewendet 
werden, Tendenz steigend, wenngleich dies im internatio-
nalen Vergleich noch wenig ist.

Insgesamt ist damit zu rechnen, dass das strukturelle 
staatliche Finanzierungsdefizit, also die Differenz zwi-
schen Staatsausgaben und Staatseinnahmen nach Her-
ausrechnung von Konjunktureinflüssen und Einmaleffek-
ten, ohne Konsolidierungsmaßnahmen steigen wird. Das 
IWH erwartet in seiner Prognose vom Dezember 2024 
ein strukturelles Staatsdefizit von 1,3 % in Relation zum 
Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 und von 1,9 % im Jahr 
2026. Damit würde Deutschland in Konflikt mit den neuen 
Fiskalregeln der Europäischen Union geraten, die Konso-
lidierungsmaßnahmen vorsehen, wenn das strukturelle 
Defizit über 1,5 % in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 
liegt. So hat die gescheiterte Ampelregierung gar nicht 
erst die Finanzplanung an die Europäische Kommission 
übermittelt, wie eigentlich in den europäischen Überwa-
chungsregeln für die öffentlichen Haushalte vorgesehen.
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Reform der Schuldenbremse?

Größere Probleme als die europäischen Fiskalregeln 
scheint der Ampelkoalition allerdings die deutsche 
Schuldenbremse bereitet zu haben. Es besteht wohl 
ein breiter Konsens in Deutschland darüber, dass die 
nationale Schuldenbremse für eine Regel von Verfas-
sungsrang zu restriktiv ist. Es liegen seriöse Reform-
vorschläge vor, etwa von der Deutschen Bundesbank, 
um den finanzpolitischen Spielraum im Rahmen der 
nationalen Schuldenbremse zu erweitern. Das scheint 
sinnvoll. Aber ist davon eine Verbesserung der struktu-
rellen Probleme zu erwarten? Ließe sich der demografi-
sche Wandel mit mehr Schulden aufhalten? Ließe sich 
mit mehr Schulden die Energiewende besser meistern? 
Ließen sich mit mehr Schulden mehr Beschäftigte für 
die Bereiche Bildung und Gesundheit finden? Befür-
worter höherer Staatsschulden blenden häufig die reale 
Ressourcenbeschränkung aus. Höhere Staatsschulden 
ermöglichen dem Staat zunächst einmal, ein größeres 
Stück des gesamtwirtschaftlichen Kuchens für sich zu 
beanspruchen. Wenn dieser Anteil von der Privatwirt-
schaft konsumtiv, vom Staat aber investiv verwendet 
würde, dann könnte dadurch tatsächlich der zukünftige 
Kuchen größer werden. Aber ist das das derzeit rele-
vante Szenario?

Nehmen wir an, die maximal zulässige strukturelle 
Neuverschuldung im Rahmen der nationalen Schul-
denregel würde von 0,35 % auf die auf europäischer 
Ebene maximal zulässigen 1,5 % in Relation zum Brut-
toinlandsprodukt ausgeweitet werden, wobei dann 
auch Nebenhaushalte wie das Sondervermögen Bun-
deswehr mitgerechnet würden. Die Tragfähigkeit der 
Staatsfinanzen würde das nicht ruinieren. Aber es ergä-
be sich auch damit erstens kein zusätzlicher finanziel-
ler Spielraum gegenüber der Status-quo-Prognose für 
das strukturelle Defizit. Und zweitens bliebe zumindest 
kurzfristig das Produktionspotenzial davon unberührt; 
selbst wenn der Staat die zusätzlichen Finanzmittel 
investiv verwenden würde, bräuchte der Aufbau eines 
höheren öffentlichen Kapitalstocks, beispielsweise im 
Bereich der Verkehrsinfrastruktur, Zeit, bei Mehrausga-
ben für Bildung, Forschung und Entwicklung, von de-
nen die größte volkswirtschaftliche Rendite zu erwarten 
ist, sogar sehr viel Zeit.

Auch bei Steuererleichterungen mit dem Ziel, die priva-
te Investitionstätigkeit anzuregen, sind die kurzfristigen 
Fiskalmultiplikatoren klein und wohl niedriger als eins. 
Wie man das Blatt auch wendet, für die neue Bundesre-
gierung wird kein Weg daran vorbeigehen, über Prioritä-
ten bei den öffentlichen Ausgaben nachzudenken. Das 
Beharren darauf, dass man Verteidigung, innere Sicher-

heit und Sozialstaat nicht gegeneinander ausspielen 
möchte, vernachlässigt die ökonomische Grunderkennt-
nis, dass reale Ressourcen knapp sind. Auch mit höhe-
ren Staatsschulden gibt es nicht von heute auf morgen 
mehr Erwerbstätige, mehr physisches Sachkapital oder 
eine höhere Produktivität. Das Vorhaben, gleichzeitig 
mehr Rüstungsgüter herzustellen, mehr Menschen für 
Gesundheit und Pflege einzustellen und mehr Konsum-
güter für Rentner zu produzieren, scheitert an realer 
Ressourcenknappheit, wenn nicht andere Dinge aufge-
geben werden.

Produktivität ist der Schlüssel

Welche Optionen bleiben einer neuen Bundesregierung, 
wenn sie die finanzielle und die reale Budgetbeschrän-
kung zur Kenntnis genommen hat? Mit den vorhande-
nen Ressourcen könnte mehr erreicht werden, wenn 
die Produktivität wieder zunimmt. Das wird gesamtwirt-
schaftlich allerdings nicht einfach, denn der Produkti-
vitätszuwachs in der Vergangenheit kam vor allem aus 
dem Verarbeitenden Gewerbe. Vor der Finanzkrise der 
Jahre 2007 bis 2009 betrug der Beitrag der Industrie 
zum jährlichen Wachstum der Arbeitsproduktivität um 
1,5 % knapp 1 Prozentpunkt. Bereits in der Zeit zwi-
schen Finanzkrise und Pandemie ging der Beitrag der 
Industrie zum Produktivitätswachstum deutlich zurück. 
Seit mehreren Jahren kommt nun aber noch erschwe-
rend hinzu, dass der Anteil der Industrie an der gesam-
ten Wertschöpfung rückläufig ist. Da die Arbeitsproduk-
tivität in der Industrie über derjenigen in vielen Dienst-
leistungsbereichen liegt, bedeutet ein höherer Anteil 
dieser Dienstleistungsbereiche rechnerisch eine Verrin-
gerung der durchschnittlichen Arbeitsproduktivität.

Nun könnte man daraus ableiten, dass der Industriean-
teil wieder erhöht werden sollte. Aber das ist kein realis-
tisches Ziel. Dem Verbrauch materieller Ressourcen für 
die Herstellung von Industriegütern sind sowohl aus Um-
weltgründen als auch aufgrund von Nachfrageverschie-
bungen in alternden und wohlhabender werdenden Ge-
sellschaften Grenzen gesetzt. Immer mehr Stahl, Chemie 
und Kraftfahrzeuge je Einwohner funktioniert auf Dauer 
nicht. Vielmehr ist es durchaus sinnvoll, dass der Anteil 
der Dienstleistungen, z. B. in den Bereichen Erziehung, 
Gesundheit, Pflege oder Sicherheit, zunimmt. Umso 
mehr kommt es darauf an, die sich bietenden Möglich-
keiten für Produktivitätssteigerung auch in den Dienst-
leistungsbereichen zu nutzen. Dass Deutschland und 
ebenso andere Länder in der EU von den USA bei der 
Zunahme der Arbeitsproduktivität seit den frühen 2000er 
Jahren drastisch abgehängt wurden, liegt vor allem an 
den Dienstleistungsbereichen, z. B. im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung.
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Unternehmenssubventionen produzieren keine 
neuen Ideen

Wie kann die Politik die Produktivität fördern? Langfristig 
sind Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung 
die wichtigsten Produktivitätstreiber. Die Bildungspolitik 
liegt überwiegend in der Verantwortung der Länder; hier 
ist die nächste Bundesregierung nicht zuvorderst in der 
Pflicht. Bei der Förderung von Forschung und Entwick-
lung hat sie aber einiges an Möglichkeiten, und zwar nicht 
nur über Förderprogramme für Drittmittelprojekte an Uni-
versitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen, sondern insbesondere im Kontext der Energiewende 
auch über Anreize für private Forschung und Entwicklung.

Vor den Ölpreisschocks der 1970er Jahre hat es kaum 
einen nennenswerten energiesparenden technischen 
Fortschritt gegeben. Erst die Ölpreisexplosion hat die Pri-
vatwirtschaft dazu veranlasst, verstärkt über ölsparende 
Technologien nachzudenken. Seitdem gelingt es, einen 
Euro Bruttoinlandsprodukt mit jährlich etwa 2,5 % weni-
ger Energie zu erwirtschaften. Bei der Dekarbonisierung 
der Wirtschaft könnte es ähnlich laufen: Der beste Weg, 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ist der europäi-
sche Emissionshandel mit voraussehbar abnehmenden 
Emissionsberechtigungen. Dadurch würden Emissionen 
nicht nur zunächst dort reduziert, wo die Grenzvermei-
dungskosten am niedrigsten sind, sondern über den stei-
genden CO2-Preis gäbe es – ähnlich wie beim steigenden 
Ölpreis in den 1970er Jahren – einen erheblichen Anreiz, 
verstärkt in den energiesparenden technischen Forst-
schritt zu investieren. Dies kann allerdings nur gelingen, 
wenn der steigende CO2-Preis mit funktionierenden Kli-
mazöllen auf EU-Ebene einhergeht, weil sonst einfach 
emissionsintensive Produktion ins Ausland verlagert wür-
de. Freilich ist eine sozialpolitische Flankierung erforder-
lich; dies geschieht am besten über das aktuelle soziale 
Sicherungssystem inklusive Bedürftigkeitsprüfung. Ein 
Klimageld für alle scheint hingegen nicht sinnvoll; unter 
dem Strich hat der Staat keinen finanziellen Spielraum da-
für, und die Mitnahmeeffekte wären sehr hoch. Insgesamt 
gehört die Klimaschutzpolitik auf die europäische Ebene, 
nationale Alleingänge haben kaum eine Wirkung auf die 
Treibhausgasemissionen in der EU insgesamt, und sie 
verteuern die Energiewende in Deutschland unnötig.

Grundsätzlich ist die Strategie, wirtschaftspolitische Ziele 
mit Finanzhilfen für private Unternehmen und Haushalte 
zu verfolgen, in den meisten Fällen nicht zielführend. Ins-
besondere dann nicht, wenn sie durch diskretionäre po-
litische Entscheidungen an einzelne Unternehmen oder 
Branchen gerichtet sind. Hier ist die Gefahr groß, dass 
damit der Strukturwandel behindert wird, weil ältere und 
größere Unternehmen mehr politische Einflussmöglich-

keiten haben als jüngere und kleinere. Eine Ursache des 
geringen Produktivitätsfortschritts in Deutschland ist die 
niedrige Unternehmensdynamik. Durch die politisch ge-
stützte Bewahrung des Alten fehlen jungen und wach-
senden Unternehmen die Ressourcen für die Expansion. 
Mangelnde Finanzierungsmöglichkeiten für expandieren-
de junge Firmen nach der anfänglichen Gründungsphase 
werden oft als Engpassfaktor genannt. Und es sind vor 
allem junge, wachsende Firmen, in denen entscheidende 
Innovationen mit entsprechenden Effekten auf den Pro-
duktivitätsfortschritt gelingen. Insgesamt ist die Schum-
petersche schöpferische Zerstörung in Deutschland (und 
in der EU) unterentwickelt. Die neue Bundesregierung 
sollte der Förderung von Kreativität und Wandel – verbun-
den mit einem starken Sozialstaat zur Abfederung indivi-
dueller Härten – den Vorzug gegenüber der Subvention 
bestehender Unternehmen geben, deren Geschäftsmo-
dell nicht mehr zu tragen scheint.

Was ist mit den Leistungsbilanzüberschüssen?

Die exportorientierte Industrie hat in der Vergangenheit 
maßgeblich zum Wohlstand in Deutschland beigetra-
gen; das wird sie auch in Zukunft. Aber Überschüsse im 
internationalen Güterhandel und mit ihnen einhergehen-
de Leistungsbilanzüberschüsse sind für sich genommen 
kein sinnvolles wirtschaftspolitisches Ziel. Der Wohlstand 
hängt nicht davon ab, ob ein Land einen Leistungsbilanz-
überschuss oder ein Leistungsbilanzdefizit hat. Beides 
kann bei unterschiedlichen makroökonomischen Rah-
menbedingungen Ausdruck optimaler Ressourcenalloka-
tion sein. So kann es in einer alternden Gesellschaft wie 
Deutschland durchaus sinnvoll sein, zunächst Leistungs-
bilanzüberschüsse zu erwirtschaften, um das Nettoaus-
landsvermögen zu erhöhen und damit künftige Konsum-
möglichkeiten zu erweitern. Das wird aber nur dann zu 
einer rationalen Strategie, wenn in der Zeit des demogra-
fiebedingten Rückgangs der inländischen Produktionska-
pazitäten vermehrt Kapital ins Inland zurückfließt und zur 
Finanzierung des Konsums der Inländer herangezogen 
wird. Eine Wirtschaftspolitik, die sich per se den Export-
weltmeistertitel als Ziel setzt, macht hingegen keinen Sinn. 
Ein dauerhafter Nettoabfluss von Gütern und Kapital ins 
Ausland ist gesamtwirtschaftlich nicht wünschenswert.

In dieser Hinsicht war die Idee des Generationenkapitals 
der Ampelregierung interessant. Nimmt man an, dass 
der Aufbau eines öffentlichen Finanzkapitalstocks durch 
den Erwerb ausländischer Wertpapiere und die Finanzie-
rung durch Staatsverschuldung im Ausland erfolgt, dann 
bleibt in der Aufbauphase das Nettoauslandsvermögen 
zunächst konstant. Mit der Schuldenbremse wäre ein 
solches Vorgehen vereinbar; es stiegen zwar die Brutto-
schulden, aber es handelt sich um finanzielle Transakti-
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onen, die nicht in das strukturelle Staatsdefizit eingehen. 
Wenn die Nettorendite nach Abzug der Transaktions- und 
Verwaltungskosten die Zinskosten aus der zusätzlichen 
Verschuldung übersteigt, dann kommt es mit der Zeit zu 
entsprechenden inländischen Kapitaleinkünften aus dem 
Ausland. Die Chancen stehen gut, dass die Konsumquote 
bezüglich dieser Einkünfte, zumal wenn sie für Renten-
zahlungen verwendet werden, höher ist als die durch-
schnittliche Konsumquote der privaten Haushalte, die in 
Deutschland im internationalen Vergleich hoch ausfällt. 
Das Konzept des Generationenkapitals könnte somit 
dazu führen, dass die inländische gesamtwirtschaftli-
che Sparquote in Zukunft fällt und der Export- und Leis-
tungsbilanzüberschuss sinkt. Mit exportfördernder Wirt-
schaftspolitik dagegen anzuarbeiten, wäre widersinnig. 
Problematisch in Deutschland ist die niedrige inländische 
Investitionsquote, nicht etwa eine Sparquote, die zu nied-
rig ist, um die Investitionen zu finanzieren. Geringere Ex-
portüberschüsse und damit weniger Kapitalabfluss könn-
ten gesamtwirtschaftlich mehr inländische Investitionen 
ermöglichen, ohne dass es zu einem politisch schwer 
vermittelbaren Verzicht auf inländischen Konsum käme.
Insgesamt wäre also eine Ergänzung der immer mehr un-
ter Druck geratenden umlagebasierten gesetzlichen Ren-
te durch eine kapitalgedeckte Komponente in mehrerlei 
Hinsicht sinnvoll.

Fazit

Zusammenfassend sehe ich vier Kernpunkte für ei-
ne wirtschaftspolitische Agenda zur Verbesserung der 
langfristigen Perspektiven der deutschen Wirtschaft. 
Erstens wäre es gut, die Diskussion der nominalen Bud-

getrestriktion des Staates, also der Schuldenbremse, 
um die Diskussion der realen gesamtwirtschaftlichen 
Ressourcenbeschränkung zu ergänzen. Eine Reform 
der nationalen Schuldenbremse mag sinnvoll sein; aber 
dies ist weder eine notwendige noch eine hinreichende 
Bedingung für die Sicherung oder Steigerung des Wohl-
stands in Deutschland. Zweitens scheint eine komplette 
Neuausrichtung der Emissionsreduktionspolitik erforder-
lich. Ansätze, die auf staatlichen Verboten und Geboten 
basieren, sind gesamtwirtschaftlich teuer und nationale 
Alleingänge schaden der Wirtschaft, ohne europaweit zu 
niedrigeren Emissionen zu führen. Ein einheitlicher EU-
Emissionshandel mit sinkenden Emissionsberechtigun-
gen, ein entsprechender CO2-Preis und Klimazölle sind 
notwendig und hinreichend, um die Dekarbonisierung 
der Wirtschaft zu bewerkstelligen. Drittens sollte der Pro-
duktivitätsfortschritt gefördert werden, z. B. durch mehr 
Unternehmensdynamik; dafür müsste die Politik weniger 
auf diskretionäre Maßnahmen setzen, die auf die Bewah-
rung bestehender Strukturen ausgerichtet sind. Viertens 
ist eine Fixierung auf eine bestimmte Industriequote und 
Exportüberschüsse kontraproduktiv. Im Gegenteil, im Zu-
ge der Verringerung der Relation von Erwerbstätigen zu 
Nicht-mehr-Erwerbstätigen wäre eine sinkende gesamt-
wirtschaftliche Sparquote nützlich, was mit einer Redukti-
on des Leistungsbilanzüberschusses einherginge.
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Deutschlands wirtschaftliche Probleme sind gravierend 
und in wesentlichen Teilen nur europäisch zu adressieren. 
Die neue Bundesregierung sollte ihre Europapolitik prio-
risieren.

Der Draghi-Bericht für die Europäische Kommission kon-
statiert eine „existenzielle Herausforderung“ für Europa 
(Draghi, 2024). Der Sachverständigenrat für die Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) 
stellt fest, dass Deutschlands Wirtschaft seit fünf Jahren 
kaum gewachsen ist und auch die Aussichten für 2025 
gering sind (SVR, 2024). In der öffentlichen Diskussion um 
die richtigen Maßnahmen zur Wirtschaftsaktivierung wird 
häufig übersehen, dass sich die fundamentalen Heraus-
forderungen, denen sich Deutschland gegenübersieht 
– Produktivität steigern, Transformation hin zur Klimaneu-
tralität wachstumsfreundlich gestalten, Wirtschaft und 
Gesellschaft resilienter machen –, in wesentlichen Teilen 
nicht ohne Europa angehen lassen. Dies liegt in der Na-
tur der Sache: Resilienz und Versorgungssicherheit kann 
es nicht national geben, und Emissionsminderung ist eine 
globale Aufgabe. Außerdem liegen wesentliche Stellhe-
bel, wie die Regeln für Binnenmarkt und Außenhandel, im 
Mandat der EU.

Die neue Bundesregierung sollte daher europäische Wirt-
schaftspolitik zur Chefsache machen, mit einem eigenen 
Koordinator im Kanzleramt. Die Zusammenarbeit mit 
Frankreich, Italien, Polen und Spanien, den größten Län-
dern der EU, die zusammen mit Deutschland zwei Drit-
tel des europäischen BIP erwirtschaften, sollte priorisiert 
werden. Ein enger Schulterschluss mit Großbritannien, 
dem Land mit besonders hoher Innovationskraft und Ver-
teidigungsbereitschaft in Europa, sollte vollzogen wer-
den. Auch die deutsche Wirtschaftspolitik sollte sich eu-
ropäischer ausrichten und Maßnahmen, etwa im Energie-
sektor, konsequenter unter Einbezug ihrer europäischen 
Auswirkungen hin konzipiert werden.

Europäischen Binnenmarkt ausbauen, 
Innovationskraft stärken

Die EU ist hinsichtlich ihrer Innovationsfähigkeit hinter die 
USA und in Teilen auch hinter China zurückgefallen. Drag-

hi spricht (etwas beschönigend) von einer „Innovationslü-
cke“, die sich seit den 2000er Jahren aufgetan hat. Dabei 
ist die mangelnde Produktivität in Europa mehr als eine Pe-
titesse: „In the long run, productivity is almost everything“ 
(Krugman, 1997). Ohne Produktivitätswachstum wird Euro-
pa nicht aus dem Krisenmodus herauskommen.

Bei einer Analyse der Wirtschaftskraft stehen die Bedin-
gungen im europäischen Binnenmarkt im Vordergrund. 
Skaleneffekte lassen sich in größeren Wirtschaftsräumen 
besser realisieren und bei internationalen Verhandlungen 
etwa über Standards oder Zölle, ist der Zugang zum eu-
ropäischen Binnenmarkt das Pfund, mit dem die EU wu-
chern kann. Allerdings kann in vielen Bereichen von ei-
nem wirklichen „single market“ nicht die Rede sein. Ener-
gie, digitale Produkte und viele Dienstleistungen stoßen 
nach wie vor an nationale Grenzen.

Regulierung: Intensität verringern, mittelstands- und 
innovationsfreundlich ausrichten

70 % der laufenden Belastungen der Wirtschaft in 
Deutschland sind auf die Umsetzung von EU-Richtlinien 
zurückzuführen (Nationaler Normenkontrollrat, 2024, 
S. 91). Die Bestrebungen im Bund und in den Bundes-
ländern durch „Bürokratieabbaugesetze“ den Unterneh-
men mehr Freiheiten zu verschaffen, sind von geringer 
Wirkung, wenn es nicht gleichzeitig gelingt, den europä-
ischen Regulierungsdrang zu kanalisieren. Insbesondere 
die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die den 
größten Teil der Unternehmen in der EU ausmachen, lei-
den darunter. Im Digitalsektor, wo Europa einen großen 
Rückstand aufweist, hat eine überbordende Regulierung 
Großunternehmen auf Kosten von Neugründungen und 
KMUs bevorteilt (Rzepecka et al., 2024).

Die Reduktion der Bürokratiekosten steht auf der Agen-
da der EU. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat 
angeordnet, die Berichtspflichten in allen Bereichen um 
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25 % zu reduzieren (von der Leyen, 2023). Es sind aber 
nicht (nur) die Berichtspflichten, die Europa hemmen. Die 
Verordnung über künstliche Intelligenz (KI-Verordnung) 
oder die Datenschutzgrundverordnung bremsen Start-
ups, nicht weil sie berichten müssen, sondern weil ihnen 
bestimmte Anwendungen untersagt werden. Die neue 
Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, dass Ver-
ordnungen dahingehend geprüft werden, ob sie zu einer 
Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen und zu 
mehr Innovationen in Europa führen.

Deregulierung ist insbesondere im digitalen Sektor not-
wendig, in dem sich die Innovationslücke zwischen Euro-
pa und den USA mittlerweile zu einer Innovationsschlucht 
ausgeweitet hat. Es ist notwendig, die KI-Verordnung in-
novationsfreundlich auszugestalten und kohärent mit an-
deren Regularien wie der Datenschutzgrundverordnung 
zu verbinden. Reallabore können helfen, den Einsatz in-
novativer Lösungen unter temporärer Aussetzung rechtli-
cher Regeln zu testen. „Regulatorisches Lernen“, bei dem 
auf Basis der Erkenntnisse die Regeln der KI-Verordnung 
im Verlauf der Zeit angepasst werden, sollte institutionell 
verankert werden, um der dynamischen technologischen 
Entwicklung der KI gerecht werden zu können (Bertschek 
& Wambach, 2024).

Innovationsförderung auf Disruptionen ausrichten

Deutschlands Innovationslandschaft ist Weltspitze bei 
inkrementellen Innovationen, der schrittweisen Verbes-
serung von Existierendem. Die Zusammenarbeit von Un-
ternehmen, Forschungsinstituten und Universitäten ist 
gut etabliert. Viele Unternehmen der Sektoren Fahrzeug-
bau, Informations- und Kommunikationstechnik, Chemie/
Pharma und Maschinenbau, den forschungsstärksten 
Industrien in Deutschland, sind weltweit führend. Die 
Digitalisierung und die damit einhergehenden Anwen-
dungen sind aber häufig disruptiver Natur (Hottenrott & 
Wambach, 2023). Neue Geschäftsmodelle entstehen 
oder bestehende Modelle werden ganz neu strukturiert. 
Unternehmen in Deutschland versuchen sich in solchen 
Geschäftsmodellinnovationen, aber der Anteil ist geringer 
als das Potenzial der transformativen Prozesse erwarten 
ließe (Rammer et al., 2024).

Die Gründe für die europäische Schwäche bei Wachs-
tumsunternehmen sind vielfältig und reichen von man-
gelnder Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse über 
regulatorische Hürden bis hin zu Finanzierungsnachteilen 
in Europa. Im Vergleich zu den USA und China sehen sich 
europäische Unternehmen einem in wesentlichen Teilen 
fragmentierten Markt gegenüber. Die Einführung einer 
neuen Rechtsform für innovative Unternehmen, die die 
europaweite Expansion erleichtert, würde dazu beitra-

gen, diese Fragmentierung zu überwinden. Zur Wachs-
tumsfinanzierung bedarf es zusätzlich der Ermöglichung 
flexiblerer Beteiligungsformen, etwa durch Aktien mit un-
terschiedlichen Stimmrechten, sowie die weitere Redu-
zierung von Hürden bei Börsengängen.

Um disruptive Innovationen zu befördern, sollte der Euro-
pean Innovation Council (EIC) zu einer Agentur nach dem 
Vorbild der „DARPA“ weiterentwickelt werden. Die Defen-
se Advanced Research Projects Agency (DARPA) ist eine 
dem amerikanischen Verteidigungsministerium unter-
stellte Agentur, die sehr erfolgreich Forschungsprojekte 
durchführt. Das EIC müsste entsprechend finanziell aus-
gestattet werden und der Fokus auf Hochrisiko-Projekte 
gelegt werden. Da es in Europa keine großen Digitalkon-
zerne wie in den USA gibt, bedarf es öffentlicher Investi-
tionen in die Recheninfrastruktur, wie sie z. B. im Rahmen 
des European High-Performance Computing Joint Un-
dertaking (EuroHPC JU) erfolgen. Der Anspruch ist dabei 
nicht, mit den Hyperscalern in den USA und ihren gewal-
tigen Rechenkapazitäten zu konkurrieren. Dies wird nicht 
zu erreichen sein. Stattdessen sind die eigenen Kapazitä-
ten notwendig zum Aufbau und Vorhalten von Kompeten-
zen, die für Forschung und Entwicklung im europäischen 
Raum notwendig sind.

KI-Anwendungen benötigen Daten. Initiativen wie der Eu-
ropean Health Data Space können dazu beitragen, durch 
das Zusammenführen von (Gesundheits-)Daten die Ent-
wicklung besserer Diagnosen und Therapien zu ermög-
lichen. Ansonsten sind regionale Initiativen vorzuziehen, 
da die EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Bran-
chenstrukturen aufweisen.

Bankenunion und Kapitalmarktunion angehen

Dem Kapitalmarkt kommt eine wesentliche Rolle bei der 
Finanzierung von Innovationen und der Transformation 
zu. Allerdings weist der europäische Kapitalmarkt in vie-
len Dimensionen Schwächen auf. So ist, anders als in den 
USA, (externes) Eigenkapital in Europa wesentlich teurer 
als Fremdkapital. Eigenkapital wird aber besonders von 
den Unternehmen benötigt, die in der Transformation ei-
nen hohen Finanzbedarf haben. Auch die europäischen 
Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups fallen hinter de-
nen in den USA weit zurück. Eine Kapitalmarktunion kann 
dazu beitragen, den Zugang zu Finanzmitteln und dabei 
insbesondere den Zugang zu Eigenkapital für europäi-
sche Unternehmen und Start-ups signifikant zu verbes-
sern (Europäische Kommission, 2020). Eine europäische 
gemeinsame Aufsicht der Kapitalmärkte würde es Inves-
toren erleichtern, in Europa zu investieren (Véron, 2024). 
Europäische Finanzprodukte können dazu beitragen, die 
hohen privaten Ersparnisse in Europa für die Transfor-
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mation zu mobilisieren. Gleichzeitig wird die europäische 
Wirtschaft mittelfristig maßgeblich von der Bankenfinan-
zierung abhängig bleiben. Ein Zwischenschritt wäre da-
her, das europäische Bankensystem stärker mit den Kapi-
talmärkten zu verzahnen, beispielsweise über Verbriefun-
gen (Brückbauer & Kirschenmann, 2024).

Auch die Bankenunion ist nicht vervollständigt. Die Kon-
sequenzen aus den Erfahrungen der Finanzkrise, insbe-
sondere hinsichtlich Risikomanagement und Abwicklung 
von Banken, sind nicht ausreichend umgesetzt. Die Bun-
desregierung sollte sich dafür einsetzen, die Vorausset-
zungen für eine umfassende Bankenunion, die auch eine 
europäische Einlagensicherung beinhaltet, zu schaffen.

Klimapolitik europäisch ausrichten

Binnenmarkt für Energie ausbauen

Die Gaskrise hat die Abhängigkeiten von Russland aber 
auch die gegenseitigen Verflechtungen im Energiemarkt 
in Europa offengelegt. Die europäischen Länder brauchen 
sich gegenseitig. Ohne einen konsequenten Ausbau der 
europäischen Energieinfrastrukturen wird sich die Trans-
formation nicht bewältigen lassen. Deutschland etwa wird 
zukünftig Importeur von (grünem) Wasserstoff sein, der un-
ter anderem in Spanien hergestellt wird, das bessere Vor-
aussetzungen für erneuerbare Energien hat. Dafür bedarf 
es eines europäischen Wasserstoffnetzes (BMWK, 2024a).

Auch im Stromsektor sind die Landesgrenzen häufig ei-
ne hohe Barriere. Deutschland sollte konsequent mit den 
Nachbarstaaten den Ausbau der Grenzkuppelstellen for-
cieren. Dafür muss aber der Energiemarkt in Deutschland 
angepasst werden: Viele europäische Nachbarn bean-
standen den grenzüberschreitenden Stromhandel mit 
Deutschland, weil der Strommarkt in Deutschland ineffi-
zient aufgestellt ist und verzerrende Preissignale setzt. Ei-
ne Regionalisierung der Preisstruktur wird aber nicht nur 
aus europäischer Perspektive notwendig, sondern auch 
zum Umbau des deutschen Energiesystems, bei dem das 
Fehlen von regionalen Preisanreizen und Anreizen für Fle-
xibilität zwei der wesentlichen Baustellen sind (Hirth et al., 
2024; BMWK, 2024b).

Emissionshandel stärken, Regulierungen daran ausrichten

Das Leitinstrument der EU für die Transformation hin zur 
Klimaneutralität ist der Emissionshandel. Das erste Han-
delssystem, das seit 2005 in Kraft ist, deckt unter ande-
rem die Sektoren Industrie und Stromerzeugung ab. Das 
zweite Handelssystem (EU-ETS II) für die Sektoren Wär-
me und Verkehr geht 2027 an den Start. Der Emissions-
handel ist ein effizientes Instrument um die Klimaziele zu 

erreichen. Die Emissionsreduktion, die die US-Amerika-
ner mit ihrem Inflation Reduction Act erreichen, hätte man 
mit wesentlich geringeren Kosten über einen Emissions-
handel erzielen können (Bistline et al., 2023). Die Bundes-
regierung sollte den Handel als Leitinstrument nutzen und 
die weitere Klimapolitik konsequent daran ausrichten. 
Viele regulatorische Maßnahmen werden redundant, wenn 
dieses Leitinstrument wirkt. So erfolgt die Dekarbonisie-
rung in den Sektoren Wärme und Verkehr über den Markt, 
sobald der EU-ETS II beginnt. Darüber hinausgehende Re-
gulierungen wie Flottenziele oder ein genaues Datum für 
ein Verbrennerverbot werden dann weniger notwendig. Die 
beiden Handelssysteme und ein weiteres Instrument der 
Klimapolitik, das System der europäischen Lastenteilung 
(Effort Sharing Regulation, ESR), sind allerdings nicht auf-
einander abgestimmt. Die Bundesregierung sollte darauf 
hinwirken, die Überlappung zwischen dem EU-ETS II und 
der ESR aufzuheben bzw. Flexibilisierungsmöglichkeiten 
zu stärken, z. B. durch Märkte für den zwischenstaatli-
chen Handel mit Zertifikaten des ESR-Systems.

Nachteile im internationalen Wettbewerb verhindern

Europäischen Unternehmen, denen hohe Kosten bei der 
Vermeidung von CO2-Ausstoß entstehen, erleiden einen 
Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen in Dritt-
staaten, die diese Aufwendungen nicht haben. Dann lohnt 
sich die Verlagerung der Produktion in Drittstaaten, was 
weder klimapolitisch („carbon leakage“) noch wirtschafts-
politisch sinnvoll ist. Die EU will die europäischen Unter-
nehmen durch einen Grenzausgleichsmechanismus (Car-
bon Border Adjustment Mechanism, CBAM) schützen und 
so ein „level playing field“ erreichen. CBAM leidet aber un-
ter zwei fundamentalen Problemen. Zum einen hat er Lü-
cken: Nur bestimmte Gütergruppen – Aluminium, Dünge-
mittel, Eisen und Stahl, Strom, Wasserstoff, Zement – müs-
sen beim Import in die EU einen Ausgleich zahlen. Hinzu 
kommt, dass die verarbeiteten Produkte nicht erfasst wer-
den (Campolmi et al., 2024). Zum anderen bietet der CBAM 
in seiner jetzigen Form keine Lösung für das Problem des 
unfairen Wettbewerbs in Drittstaaten, bei dem europäische 
Unternehmen mit Klimakosten gegen Unternehmen ohne 
diese Kosten antreten. Die ursprüngliche Idee sah eine 
Kompensation für aus Europa heraus exportierende Unter-
nehmen vor – einen Grenz-„Ausgleich“ in beide Richtun-
gen (Beirat BMWi, 2021).

Die Schwächen des CBAM und die daraus resultierenden 
Wettbewerbsnachteile sind insbesondere für Deutsch-
land mit einem der höchsten Industrie- und Exportanteile 
in Europa von Relevanz. Ohne einen wahren Grenzaus-
gleich ist der Bundesregierung zu empfehlen, sich dafür 
einzusetzen, den Wettbewerbsnachteil für energieintensi-
ve und im internationalen Wettbewerb stehende europä-
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ische Unternehmen auszugleichen, etwa durch die Zutei-
lung kostenloser Zertifikate.

Europäische Sicherheit und Resilienz stärken

Verteidigungsindustrie weiter europäisieren

Die Ausgaben der EU für Verteidigung sind seit 1960 von 
über 3 % auf gut unter 2 % gefallen. Seit 2015 ist wieder ein 
Anstieg zu beobachten. Im Jahr 2022 wurden ca. 240 Mrd. 
Euro ausgegeben, etwa in der Größenordnung der Ausga-
ben Chinas von 275 Mrd. Euro und ca. das Dreifache der 
Ausgaben Russlands. Der europäische Verteidigungssek-
tor hat jedoch grundlegende Schwächen. Wie auch Letta 
und Draghi in ihren Berichten betonen, ist die europäische 
Verteidigungsindustrie zu fragmentiert (Letta, 2024; Dra-
ghi, 2024). Ein Beispiel: EU-Mitgliedstaaten verwenden 
zwölf verschiedene Panzertypen während in den USA nur 
ein Modell produziert wird. Mögliche Skaleneffekte werden 
zu wenig genutzt. Fragmentierung führt zu Duplizierung 
und aufgrund von mangelnder Standardisierung auch zu 
schlechter Interoperabilität.

Ein weiteres Defizit ist die Nicht-Nutzung der Verteidi-
gungsindustrie als Treiber von Innovationen und Wachs-
tum. So geben die USA 16 % ihrer wesentlich höheren Mili-
tärausgaben für Forschung und Entwicklung aus, in der EU 
sind es nur 4,5 %. Ziviler Sektor und Verteidigungssektor 
können sich dabei gegenseitig stärken: Innovationen im 
Militärbereich finden sich später häufig im zivilen Bereich 
wieder, und umgekehrt werden viele Innovationen, insbe-
sondere in Form von technischen Neuerungen, aus dem 
zivilen Sektor im Verteidigungssektor genutzt (Bertschek 
et al., 2024).

Eine vertiefte gemeinsame Beschaffung der EU-Staaten 
würde die europäische Verteidigungsindustrie stärken. Für 
Deutschland bietet sich dabei eine Chance, da deutsche 
Unternehmen in vielen Bereichen führend sind. Eine (ge-
wünschte) Konsolidierung im Rüstungssektor würde mit 
der gemeinsamen Beschaffung einhergehen. Die von Dra-
ghi vorgeschlagenen „poles of competence“ würden eine 
erweiterte Spezialisierung der Industriestandorte bewir-
ken, um Skaleneffekte und Synergien besser zu erreichen. 
„European Defence Projects of Common Interest“ können 
zu mehr Forschung und Entwicklung im Verteidigungssek-
tor und darüber hinaus beitragen.

European Supply Security Office einrichten

Ein Großteil der Verarbeitung von kritischen Rohstoffen fin-
det in China statt. Die meisten dieser kritischen Rohstoffe 
kommen aus nur wenigen Ländern. Die Abhängigkeiten bei 
strategischen Industrien wie etwa der Halbleiterindustrie 

sind auf den verschiedenen Stufen der Wertschöpfung un-
terschiedlich groß. In vielen Sektoren ist unklar, inwiefern 
die Unternehmen bereits durch eigene Maßnahmen wie 
Diversifizierung von Lieferanten und Lagerung Lieferket-
tensicherheit herstellen und an welcher Stelle darüber hi-
naus ein Eingreifen durch die öffentliche Hand notwendig 
ist. Stresstests der Sektoren hinsichtlich geopolitischer 
Risiken in Anlehnung an die Stresstests im Bankensektor 
können dazu beitragen, die systemischen Risiken zu iden-
tifizieren und Schwachstellen der Versorgungssicherheit 
festzustellen. Ein European Supply Security Office (Drag-
hi spricht in seinem Bericht von einem „Supply Chain As-
sessment Board“) sollte eingerichtet werden, um Daten zu 
Lieferketten zur Verfügung zu stellen, Stresstests zu entwi-
ckeln, und Vorschläge für Sicherheitsmaßnahmen zu erar-
beiten (Beirat BMWK, 2023).

Europäische Finanzierungsmöglichkeiten erschließen

Der Finanzierungsbedarf, um den Herausforderungen der 
deutschen und europäischen Wirtschaft gerecht zu wer-
den, ist enorm. Der Bundesverband der deutschen Indus-
trie (BDI) etwa empfiehlt für Deutschland jährliche Zusatz-
ausgaben der öffentlichen Hand von ca. 40 Mrd. Euro, ins-
besondere für Investitionen in Infrastruktur, Gebäudesanie-
rung und zur Unterstützung der Transformation (BDI, 2024). 
Draghi hält für Europa 800 Mrd. Euro jährlich an zusätzli-
chen Investitionen für notwendig, etwa 4,5 % des EU‑BIPs.

Der derzeitige EU-Haushalt wird diesen Herausforderun-
gen bei weitem nicht gerecht. Im europäischen Haushalt 
haben Politiken, die den Mitgliedstaaten gut berechen-
bare und sichtbare Rückflüsse garantieren, nach wie vor 
ein Übergewicht. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und 
Kohäsionspolitik machen jeweils gut 30 % Budgetanteil im 
EU-Haushalt aus und tragen nur wenig zur Lösung der gro-
ßen Probleme in Europa bei.

Rückführung der GAP- und Kohäsionsbudgets

In den nun beginnenden Verhandlungen zum Post-
2027-Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) sollte sich die 
Bundesregierung dafür einsetzen, die Anteile von GAP 
und Kohäsionspolitik am EU-Haushalt zu reduzieren, um 
nennenswerte Budgetanteile für neue strategische Priori-
täten freizusetzen. Die Kohäsionspolitik ist hinsichtlich ih-
res Ziels der regionalen Konvergenz von begrenzter Wir-
kung und leidet an einer Überfrachtung mit weiteren Zielen 
(Asatryan et al., 2024). Die GAP sollte durch eine Reduktion 
der bedingungslosen Hektarprämien mit ihren oft proble-
matischen Verteilungswirkungen stärker in Richtung einer 
Incentivierung von Umweltgütern umgestaltet werden (Hei-
nemann & Weiss, 2018). Die dadurch frei werdenden Mittel 
können zur Finanzierung neuer Ausgabeschwerpunkte im 
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Bereich der europäischen öffentlichen Güter wie Verteidi-
gung, Forschung und Migration eingesetzt werden. Hier 
könnte im MFR eine „European Public Good Pillar“ ge-
schaffen werden. Kriterium für den Mitteleinsatz wäre das 
Vorliegen einer unstrittigen Aussicht auf einen hohen euro-
päischen Mehrwert der finanzierten Maßnahmen.

Europäische Schulden nur bei strikteren Budgetregeln

Finanzierungsengpässe im EU-Haushalt durch neue EU-
Schulden abzumildern geht mit eigenen Problemen einher. 
Der EU-Haushalt wird nicht aus eigenen EU-Steuerquellen 
gespeist, sondern durch nationale Eigenmittelzahlungen. 
Eine Konsequenz ist, dass neue EU-Anleihen kein „Sa-
fe Asset“ darstellen. EU-Anleihen werden an den Anlei-
hemärkten im Vergleich zu deutschen Staatsanleihen als 
weniger sichere Assets bewertet (Heinemann, 2024). Die 
Reputation der EU als Gläubiger ist nur so gut wie die Qua-
lität der Mitgliedstaaten, welche dem EU-Haushalt auch in 
Zukunft Mittel in Aussicht stellen. Insbesondere die großen 
EU-Mitgliedstaaten müssen sich daher wieder einen nen-
nenswerten fiskalischen Spielraum erarbeiten, bevor eine 
Ausweitung von EU-Schulden in Betracht gezogen werden 
kann. Eine Härtung der europäischen Budgetregeln würde 
dazu beitragen.

Der europäische Investitionsbedarf ist gewaltig. Die euro-
päische Infrastruktur – Energienetze, Schienen, Straßen 
und Breitbandleitungen – bedarf des Ausbaus. Der Wie-
deraufbau der Ukraine – auch eine europäische Aufgabe 
– muss finanziert werden. Die EU wäre gut beraten, die 
Möglichkeiten zu schaffen, solche Investitionsprogramme 
auf die Beine stellen zu können.
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Drei Themen werden die Agenda der neuen Regierung 
bestimmen: erstens der Krieg in der Ukraine und die euro-
päische Sicherheit, zweitens die Zukunft des Welthandels 
und drittens die Strukturprobleme der deutschen Wirt-
schaft. Die ersten beiden Themen kommen von außen 
und lassen sich nur wenig von der deutschen Regierung 
beeinflussen. Aber Europa hat auf beiden dieser Gebiete 
durchaus Gewicht und Deutschland nimmt eine Schlüs-
selrolle in den europäischen Entscheidungsprozessen 
ein. Die Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft muss 
Deutschland dagegen allein bewältigen.

Krieg und Frieden in Europa

Der Krieg in der Ukraine, der mit dem Amtsantritt von 
Donald Trump in eine andere, vielleicht entscheidende 
Phase eintreten wird, stellt die erste und sicherlich wich-
tigste Herausforderung für die nächste Regierung dar. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Trump, wie angekündigt, inner-
halb von 24 Stunden einen Frieden mit Putin aushandeln 
kann, ist freilich mehr als gering, aber es kann gut sein, 
dass Trump bald einen Friedensplan vorlegen wird.

Trump und Putin werden bei ihren Verhandlungen mögli-
cherweise Europa und die Ukraine außen vorlassen. Dies 
lässt sich kaum ändern. Europa kann aber durchaus eine 
wichtige, vielleicht entscheidende Rolle spielen, wenn es 
signalisiert, dass die Europäer gewillt sind, die Ukraine 
mit genug finanziellen und militärischen Mitteln zu versor-
gen, um gegen die russische Invasion weiter Widerstand 
zu leisten. Und dies selbst dann, wenn sich die USA von 
dem Konflikt abwenden und ihre Unterstützung für die 
Ukraine herunterfahren oder gar einstellen.

Die Zahlen des Ukraine Support Tracker (Trebesch et 
al., o. J.) zeigen, dass Europa bei der Unterstützung der 
Ukraine mit den USA gleichgezogen hat: Bis Ende letz-
ten Jahres sind aus Europa rund 124 Mrd. Euro geflos-

sen, vergleichbar mit 112 Mrd. Euro aus den USA. Die 
Europäische Union stand im Mittelpunkt dieser gesamt-
europäischen Anstrengungen, zu denen nicht nur die EU-
Institutionen und alle Mitgliedstaaten, sondern auch das 
Vereinigte Königreich und Norwegen signifikant beige-
tragen haben. Für viele überraschend ist vielleicht, dass 
Europa ebenso viel Militärhilfe geleistet hat wie die USA 
(rund 60 Mrd. Euro). Darüber hinaus haben die EU und ihre 
europäischen Verbündeten bereits weitere 120 Mrd. Euro 
für die nächsten Jahre zugesagt. Was die USA machen 
werden, ist noch unklar.

Diese Zahlen müssen im Zusammenhang mit der Größe 
der jeweiligen Volkswirtschaften und deren Militärhaus-
halten gesehen werden. Für die USA stellt die Gesamt-
hilfe von 115 Mrd. US-$ über fast drei Jahre kaum mehr 
als einen Rundungsfehler im US-BIP dar, das sich auf ca. 
25 Billionen Euro pro Jahr beläuft. Die europäische Wirt-
schaft ist etwas kleiner. Das BIP der EU plus dem des Ver-
einigten Königreichs und Norwegens beträgt ca. 20 Billio-
nen pro Jahr. Die Ukrainehilfe macht auch hier nur einen 
Bruchteil der europäischen Wirtschaftsleistung (etwas 
über 0,2 % vom BIP) aus.

Sollten die USA ihre Hilfe vollständig einstellen, müsste 
Europa 80 Mrd. bis 100 Mrd. Euro pro Jahr aufbringen, 
um zu vermeiden, dass Russland die Ukraine überrollt. 
Eine solche Summe läge nur knapp über 0,5 % des BIPs 
von Europa, ist aber zu groß, um über den regulären EU-
Haushalt finanziert zu werden. Der einzige gangbare Weg 
scheint zu sein, dass jene Mitgliedstaaten, die sich betei-
ligen wollen (also fast alle außer Ungarn, vielleicht auch 
mit dem Vereinigten Königreich), einen speziellen Fonds 
gründen, der sich über Anleihen finanziert. Die Ausgabe 
von gemeinschaftlichen Schulden ist in diesem Fall an-
gebracht. Laufende Ausgaben sind natürlich über laufen-
de Einnahmen zu finanzieren. Aber ein Krieg stellt eine 
außergewöhnliche Ausgabe dar, die durchaus mit Schul-
den finanziert werden kann.

Natürlich reicht es nicht aus, diese Summen aufzubrin-
gen. Dahinter muss auch eine Strategie stehen, um die 
europäische und deutsche Rüstungsindustrie weiter auf-
zubauen. Es wird aber dauern bis die Versäumnisse der 
vergangenen Jahre wettgemacht sind. In der Zwischen-
zeit sollte die Bundesregierung führend an der Bereitstel-
lung eines europäischen finanziellen Sicherheitsnetzes 
für die Ukraine mitwirken. Denn die Sicherheit und der 
Wohlstand von Deutschland und ganz Europa wären in 
Gefahr, sollte Putin gewinnen.

Dr. Daniel Gros ist Direktor des Institute for European 

Policymaking der Bocconi University in Italien.
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Deutsche Exporte in einer zweiten Amtszeit Trumps

Die Vorliebe von Donald Trump für Zölle ist nach seiner 
ersten Amtszeit bekannt. Aber dies muss kein Problem 
für die deutsche Wirtschaft werden. Die EU ist der größte 
Exporteur der Welt, also sogar größer als China. Exporte 
machen etwa 25 % des EU-BIP aus, viel mehr als in den 
USA. Die USA sind zudem der größte Exportmarkt für die 
EU. Deutschlands Wirtschaft hängt noch mehr an den Ex-
porten, die über die Hälfte seines BIPs ausmachen. Aller-
dings: Der größte Teil der deutschen Exporte geht an Part-
nerländer innerhalb der EU. Auch die deutschen Importe 
stammen überwiegend aus der EU. Die deutschen Exporte 
außerhalb der EU betragen etwas über 800 Mrd. Euro, also 
25 % des deutschen BIPs von insgesamt 4,1 Billionen Euro. 
Deutschlands Abhängigkeit vom globalen Handel liegt da-
mit im EU-Durchschnitt. Die hohe Abhängigkeit von Expor-
ten deutet auf den ersten Blick darauf hin, dass Deutsch-
land und Europa viel von dem selbsternannten „Zölle-
Mann“ zu befürchten haben (Wirtschaftsdienst, 2024). 

Bei genauerer Betrachtung könnte die kommende zweite 
Trump-Administration wirtschaftlich mehr Chancen als Ri-
siken bieten. Denn die Handelspolitik ist eines der wenigen 
Gebiete, in denen die EU als eine Einheit handeln kann. Die 
zentrale Frage ist nun, wie die EU auf US-Zölle reagieren 
sollte, und wie sich die neue Bundesregierung innerhalb 
der EU positioniert. Früher haben Länder Zölle als Instru-
ment sparsam eingesetzt, meist um spezifische Industrien 
zu schützen. Die heutige Situation ist eine ganz andere. Ein 
Argument von Trump für US-Zölle ist, dass Amerika im glo-
balen Handel verliert, weil andere Nationen deutlich höhere 
Zölle auf amerikanische Exporte erheben. Ob die USA tat-
sächlich niedrigere Zölle haben (insbesondere nach den von 
Trump selbst eingeführten) als die EU oder China, ist zu dis-
kutieren. Was hier zählt ist, dass Trump diesen Eindruck hat 
oder zumindest vermittelt (wie man etwa auf seiner Websei-
te nachlesen kann, auf der behauptet wird, dass EU-Zölle 
50 % höher seien als die der USA). Die Zahl „50 % höher“ 
soll einen hohen Wert suggerieren, tatsächlich wäre dies 
jedoch der Unterschied zwischen einem Durchschnitt von 
3,5 % für die USA und 5 % für die EU. 

Angesichts von Trumps Fixierung könnte es sich lohnen, 
einige der verbleibenden EU-Zölle zu senken, insbeson-
dere den 10 %igen Einfuhrzoll auf Autos, einschließlich E-
Fahrzeuge. Brüssel könnte Trump etwa anbieten, diesen 
Satz auf den gleichen Satz wie den US-amerikanischen zu 
senken, also auf 2,5 %, oder sogar auf null. Dazu müssten 
die verantwortlichen Politiker ihren Stolz überwinden. Sie 
sollten dem Beispiel des Vorgängers von Ursula von der 
Leyen, Jean Claude Juncker, folgen, dem es gelang, wäh-
rend der ersten Trump-Administration einen drohenden 
transatlantischen Handelskrieg zu entschärfen.

Europa könnte auch über einen anderen Weg von einer 
zweiten Trump-Administration profitieren, wenn nämlich 
letztere, wie angekündigt, hohe Zölle auf Importe aus Chi-
na verhängt. Denn europäische Produzenten wären Haupt-
nutznießer, wenn diese eingeführt würden, da sie dann 
auf dem großen US-Markt gegenüber der chinesischen 
Konkurrenz einen erheblichen Wettbewerbsvorteil hätten. 
Dies zeigt sich bereits heute auf dem US-Automarkt, wo 
EU-Unternehmen gut abschneiden, da chinesische Autos 
bereits durch den 100 %-Zoll der Biden-Administration auf 
chinesische E-Autos effektiv vom Markt ausgeschlossen 
wurden. Deutsche Firmen profitieren doppelt davon: durch 
mehr Exporte und weil sie selbst in den USA Fabriken be-
treiben.

Es sollte daher ein zentrales Ziel deutscher Politik sein, die 
transatlantische Handelsfront zwischen den USA und der 
EU in den nächsten vier Jahren ruhig zu halten. Zumal ein 
globaler Handelskrieg nicht zu befürchten ist. Vor etwa 100 
Jahren verschärften die USA die Große Depression, indem 
sie ihre Zölle erhöhten, was einen globalen Zollkrieg aus-
löste, der zu einem Spiraleffekt beim Rückgang des Welt-
handels führte. Diesmal ist die Situation jedoch eine ande-
re. Die meisten Staaten haben kein Interesse daran, dem 
US-Beispiel zu folgen, da dies für die vielen kleinen offenen 
Volkswirtschaften, die das Rückgrat des Welthandels bil-
den, keinen Sinn ergibt. Auch China hat geringe Anreize, 
Zölle auf Importe aus Europa oder anderen Ländern zu 
erheben. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Zollkrieg, 
den Trump zu gewinnen hofft, hauptsächlich eine bilaterale 
Angelegenheit zwischen den USA und China bleiben wird. 
Aber obwohl dies die beiden größten Volkswirtschaften der 
Welt sind, macht der Handel zwischen ihnen nur einen klei-
nen Prozentsatz des Welthandels aus. US-Warenimporte 
aus China belaufen sich auf etwa 500 Mrd. US-$, was 0,5 % 
des weltweiten BIPs und 2 % des Welthandels entspricht.

Strukturprobleme in Deutschland anpacken

Deutschland ist immer noch ein großes EU-Land mit einem 
hohen Pro-Kopf-Einkommen; aber die relative Position von 
Deutschland hat sich in den vergangenen fünf Jahren sig-
nifikant verschlechtert. Für lange Zeit lag das Pro-Kopf-Ein-
kommen in Deutschland (in Kauftkraftparitäten gerechnet) 
mehr als 25 % über dem EU-Durchschnitt. 2018 setzte aber 
eine Verschlechterung ein, so dass der Wert heute nur noch 
15 % über dem EU-Durchschnitt liegt. Wird dieser Trend 
nicht unterbrochen, fällt Deutschland bis zum Ende des 
Jahrzehnts auf den EU-Durchschnitt zurück.

Spitzenforschung gilt als der entscheidende Faktor um ein 
Land global wettbewerbsfähig zu machen. Deutschland 
sieht sich selbst als Forschungsland. Innerhalb Europas 
steht es gut da. Schon vor über 20 Jahren, im Rahmen der 
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im Jahr 2000 beschlossenen Lissabon-Strategie, hatte die 
EU sich vorgenommen, die Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Wirtschaft zu steigern. Um das zu erreichen, sollte 
unter anderem der Anteil der Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung (F&E) bis zum Jahr 2010 auf 3 % des BIPs stei-
gen. Dieses Ziel wurde auf EU-Ebene weit verfehlt. Heute 
liegt der Durchschnitt bei 2,2 % des BIPs und damit kaum 
höher als damals. Zum Vergleich: In den USA betragen die 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung dagegen 3,5 % 
des dortigen BIPs. Innerhalb Europas gibt es allerdings er-
hebliche Unterschiede: Vor allem in südeuropäischen Volks-
wirtschaften wie Italien und Spanien wird wenig investiert. 
Dort liegen die Quoten bei rund 1,5 %. Deutschland steht 
mit 3,1 % besser da. Dies liegt teilweise an der großzügigen 
öffentlichen Unterstützung. Der deutsche Staat gibt in etwa 
1 % des BIPs für die Finanzierung von Forschung an Univer-
sitäten und den großen Forschungseinrichtungen aus, mehr 
als die amerikanische Regierung (dort sind es lediglich 0,6 
bis 0,7 % vom US-BIP). Die großen Institute wie Helmholtz-
Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesell-
schaft sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
betreiben international anerkannte Spitzenforschung und si-
chern Deutschland in der Forschung einen Spitzenplatz in-
nerhalb Europas. Auch deswegen liegt der Lebensstandard 
in Deutschland immer noch über dem EU-Durchschnitt.

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Der Bundes-
bericht Forschung und Innovation (BMBF, 2022) mit Daten 
und Fakten zum deutschen Forschungs- und Innovations-
system besagt, dass über 70 % der F&E-Ausgaben von 
forschungsintensiven Industriezweigen getätigt werden. 
Das erscheint hoch, aber dabei wendet das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) eine besondere 
Definition von „forschungsintensiv“ an. Die forschungsin-
tensive Industrie untergliedert sich demnach in „Spitzen-
technologie“ und „hochwertige Technik“. Die Abgrenzung 
erfolgt über den Anteil der unternehmensinternen Ausga-
ben für F&E am Umsatz. Dabei gelten folgende Grenzen: 
Spitzentechnologie umfasst Güter, bei denen die unter-
nehmensinternen F&E-Ausgaben mehr als 9 % des Umsat-
zes ausmachen. Die hochwertige Technik umfasst Güter 
mit einem Anteil der unternehmensinternen F&E-Ausgaben 
am Umsatz zwischen 3 % und 9 %. Ein Anteil von F&E-Aus-
gaben am Umsatz von lediglich 3 % kann aber kaum als 
forschungsintensiv bezeichnet werden.

Dem Bericht des BMBF (2022) zufolge entfällt nur ein gu-
tes Fünftel (22 %) der F&E-Ausgaben der Wirtschaft auf 
Spitzentechnologien und 53 % entfallen auf die Kategorie 
„hochwertige Technik“. Der Anteil der Spitzentechnologien 
Deutschlands ist im Vergleich zu anderen innovativen Nati-
onen gering. Das liegt vor allem an der Automobilindustrie, 
die lediglich der hochwertigen Technik zugeordnet werden 
kann, denn die F&E-Ausgaben belaufen sich dort auf rund 

5 %. Offensichtlich fehlt es in Deutschland an (privaten) In-
vestitionen in Hochtechnologie.

Fuest et al. (2024) finden ähnliche Ergebnisse und zei-
gen, dass es die Konzentration der deutschen Industrie 
auf „hochwertige Technik“ schon seit Jahrzehnten gibt. 
Die Autoren nennen dies die „Mitteltechnologiefalle“. Die 
Unternehmen investieren in diese Bereiche, weil sie die-
se kennen, das duale Ausbildungssystem liefert dazu die 
Facharbeiter, und die Banken finanzieren lieber Projekte 
aus Bereichen, die ihnen vertraut sind. Dazu kommt, dass 
ein Umschwenken auf neue Bereiche mit Personalabbau in 
den alten Werken einhergehen müsste, und dies wäre mit 
enormen Kosten verbunden (wie man am Fall Volkswagen 
sehen kann).

Die Schwäche in der Spitzentechnologie ist kein spezifisch 
deutsches Problem. Einige Partnerländer in der EU weisen 
sogar eine noch stärkere Konzentration in diesen mittleren 
Technologiebereichen auf oder forschen nur wenig selbst in 
diesen Bereichen. Deutschland steht also, zumindest unter 
den großen EU-Ländern, noch relativ gut da. Mit „hochwer-
tiger Technik“ lässt sich aber keine globale Spitzenposition 
erreichen, zumal Chinas Industrie mehr und mehr in diesen 
Bereichen zum Konkurrenten wird.

Niedrige Produktivität von F&E-Ausgaben

F&E-Ausgaben sind kein Selbstzweck, sie dienen dazu 
neue Ideen, neue Prozesse und mehr Umsatz zu gene-
rieren. Man sollte also nicht nur die Höhe der F&E-Ausga-
ben betrachten, sondern auch ihre Produktivität. Leider 
hat der letzte Bericht der EU-Kommission zu den For-
schungsleistungen europäischer Unternehmen festge-
stellt, dass die Produktivität von F&E-Ausgaben in Europa 
niedrig ist und zudem stark abgenommen hat. Die Ana-
lyse der Kommission zeigt, dass F&E-Investitionen zwar 
immer noch positiv zur Arbeitsproduktivität und Patentie-
rung beigetragen haben, es aber einen weltweiten Trend 
zu sinkenden Erträgen aus F&E-Investitionen in Bezug 
auf die Generierung von Umsätzen und neuen Ideen gibt, 
was im Rückschluss bedeutet, dass heute mehr F&E-In-
vestitionen erforderlich sind als in der Vergangenheit, um 
marktfähige Produkte oder neue Ideen hervorzubringen.

Der Rückgang der F&E-Produktivität ist ein globales Phäno-
men, es betrifft also nicht nur die in der EU ansässigen Un-
ternehmen. Europäische Unternehmen weisen dabei aber 
ein niedrigeres F&E-Produktivitätsniveau auf als Unterneh-
men in den USA, China und anderen Ländern. Außerdem 
gibt es keine Anzeichen dafür, dass europäische Unterneh-
men zu Regionen (z. B. China und den USA) mit höherer F&E-
Produktivität aufschließen. Im Gegenteil, die Produktivität 
der F&E-Investitionen in Europa fällt stärker als in den USA.
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Die auf ökonometrischen Untersuchungen beruhende 
Analyse der EU-Kommission wird bestätigt angesichts der 
Tatsache, dass F&E-Ausgaben in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren stark zugenommen haben, das Wachs-
tum aber zurückgegangen ist. Dies deutet darauf hin, dass 
höhere Ausgaben für F&E allein nicht viel bringen, sondern 
es darauf ankommt, deren Produktivität zu erhöhen. Dies 
gilt für Deutschland wie für Europa. Das gilt übrigens auch 
für Investitionen ganz allgemein. Die Investitionsquote 
liegt in Deutschland bei 21 % des BIPs, damit etwa auf 
dem Niveau der USA und lediglich 1 Prozentpunkt unter 
dem Durchschnitt der Eurozone. Etwa die Hälfte dieser 
relativ kleinen Investitionslücke stammt vom öffentlichen 
Sektor (Infrastruktur).

Vor diesem Hintergrund wirkt die Diskussion über die 
Schuldenbremse (Ehnts, 2024) als Hindernis für öffentli-
che Investitionen überzogen. Es stimmt wohl, dass diese 
in Deutschland seit Jahren vernachlässigt wurden. Aber 
ein halber Prozentpunkt vom BIP mehr ist nicht entschei-
dend für die deutschen Staatsfinanzen. Ein Großteil der 
öffentlichen Investitionen wird außerdem von den Bundes-
ländern und Gemeinden getätigt. Dort allerdings liegen oft 
die Engpässe mehr bei der Planung als der Finanzierung. 
Außerdem stellen marode Brücken kein entscheidendes 
Hindernis für ein Start-up im Hightech-Bereich dar.

Was kann eine neue Regierung bewirken?

Das in dem Bericht von Mario Draghi (2024) geforderte 
Investitionsprogramm von über 800 Mrd. Euro jährlich für 
die EU (davon würden rechnerisch ca. 200 Mrd. Euro auf 
Deutschland entfallen) trifft nicht den Kern des Problems, 
denn es geht eher um die Produktivität der Investitionen 
als deren Umfang. Für Deutschland scheint das Wichtigste 
zu sein, den Strukturwandel, weg von den mittleren Tech-
nologiebereichen, nicht zu verhindern. Der Fall Volkswagen 
ist dafür bezeichnend. Aber auch hier zeigt sich, dass die 
Möglichkeiten einer Bundesregierung, den Strukturwandel 
zu unterstützen, begrenzt sind, wenn ein Land wie Nieder-
sachsen auf die Bremse tritt.

Das gilt auch für das Finanzsystem. Ein Grund, warum die 
Unternehmensstruktur in Deutschland so starr ist, liegt im 
Bankensystem, das naturgemäß eher Kredite an etablierte 
Unternehmen vergibt, die in bekannte Technik investieren. 
Denn dies sind Risiken, mit denen die Banken vertraut sind. 

Auch im Bankensystem braucht es also einen Struktur-
wandel. Vor diesem Hintergrund sollte die neue Regierung 
eher die Übernahme der Commerzbank durch die UniCre-
dit begrüßen. Die Tatsache, dass die neuen Eigner weniger 
mit der deutschen Industriestruktur verflochten sind, birgt 
Chancen für bessere Finanzierungsbedingungen für neue 
Unternehmen und Branchen.

Die Erwartungen an die Wirtschaftspolitik der neuen Bun-
desregierung sind überzogen. Die Möglichkeiten, von Ber-
lin aus die deutsche Wirtschaft schnell wieder in Fahrt zu 
bringen, sind begrenzt. Wichtige Rahmenbedingungen 
werden auf EU-Ebene gesetzt, und ein Großteil staatlichen 
Handels in Deutschland, insbesondere Infrastrukturinves-
titionen und die Umsetzung vieler Verordnungen, findet auf 
der Ebene der Bundesländer statt. Das viel beklagte Di-
ckicht an Regulierungen, die das Wachstum hemmen, wird 
nur zum Teil in Berlin bestimmt.

Die Spezialisierung Deutschlands auf Industrien in mittle-
ren Technologiebereichen, die über Jahrzehnte gewach-
sen ist, lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Das 
„Wissenskapital“ der deutschen Unternehmen liegt aber vor 
allem in diesen Bereichen. Es wird noch Jahre brauchen, 
bevor neue Unternehmen in neuen Bereichen entstehen 
und so weit wachsen, dass sie signifikant zur Wirtschafts-
leistung beitragen werden. Initiativen wie die Bundesagentur 
für Sprunginnovationen (SPRIND) sind dabei nützlich, aber 
auch diese verfügt über ein sehr begrenztes Budget von 
einigen hundert Millionen Euro (gegenüber Hunderten von 
Milliarden Euro an Gesamtinvestitionen) und kann lediglich 
ein paar Saatkörner für zukünftige Spitzentechnologie säen.
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Es hat wohl noch nie eine deutsche Bundesregierung 
gegeben, die schon bei ihrem Amtsantritt mit derar-
tig großen Herausforderungen konfrontiert war wie die 
kommende Regierung. Nicht nur, dass die deutsche 
Wirtschaft seit drei Jahren stagniert. Auch die sich rapi-
de verändernden geopolitischen Rahmenbedingungen 
stellen das deutsche Wachstumsmodell der vergange-
nen Jahrzehnte infrage und gefährden zunehmend auch 
die Souveränität und Demokratie in Deutschland.

Deutschlands Wirtschaft hat seit der Jahrtausendwen-
de gut davon gelebt, hochwertige Industrieprodukte, 
insbesondere aus den Branchen Automobil, Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie Chemie, in den Rest der 
Welt zu verkaufen. Vor allem die Exportsteigerungen 
nach China und in die USA waren gesamtwirtschaftlich 
bedeutsam, ebenso wie die Nutzung günstiger, impor-
tierter Vorprodukte aus Mittel- und Osteuropa sowie 
Asien.

Dieses Modell ist durch die geopolitischen Verände-
rungen massiv unter Druck geraten. Die chinesische 
Regierung verfolgt spätestens seit der „Made in China 
2025“-Initiative das Ziel, mit massiver industriepoliti-
scher Unterstützung in Schlüsselbranchen an die glo-
bale Technologie- und Qualitätsspitze aufzusteigen, die 
dortigen Marktführer zu verdrängen und unabhängiger 
von Importen zu werden. Viele der von China anvisier-
ten und massiv geförderten Branchen sind jene, in de-
nen Deutschland traditionell exportstark war und ist. Die 

USA wiederum wollen einerseits den wirtschaftlichen 
Aufstieg (und ein mögliches Überholen) Chinas verhin-
dern, zum anderen die eigene Industrieproduktion und 
Beschäftigung steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat 
der scheidende US-Präsident Joe Biden sowohl auf Ein-
fuhrzölle für Waren aus China als auch auf Subventionen 
für die US-Wirtschaft im Rahmen des Inflation Reduc-
tion Acts gesetzt, während der erneut gewählte US-Prä-
sident Donald Trump massive Zollerhöhungen für einen 
breiten Länderkreis angekündigt hat. Hinzu kommen zu-
nehmende Exportbeschränkungen für High-Tech-Güter 
nach China (etwa bei der Halbleiterproduktion), die ab-
sehbar auch deutschen Unternehmen das Geschäft in 
China erschweren werden. Als Konsequenz dieser Ent-
wicklungen wächst der Welthandel langsamer als in der 
Vergangenheit, und Deutschland profitiert in geringerem 
Maße vom wachsenden Welthandel (Abbildung 1).

Die russische Ukraine-Invasion und der damit einhergehen-
de Energiepreisanstieg waren ein weiterer geopolitischer 
Schock, der die deutsche Wirtschaft hart getroffen hat – 
und weiter belastet. Erdgas und Strom waren zwar (ent-
gegen oft geäußerter gegenteiliger Behauptungen) auch 
vor dem russischen Angriff auf die Ukraine in Deutschland 
nicht günstig. Die aktuellen Großhandelspreise für Gas und 
Strom haben sich im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt 
und stellen ein zunehmendes Hindernis für Investitionen 
dar, insbesondere für energieintensive Industrien.

Zu diesen Schocks kommt hinzu, dass die erneute Wahl 
Trumps in den USA die Sicherheitslage Deutschlands 
grundlegend zu verändern droht. Schon in der Vergan-
genheit hat Trump das Versprechen im Rahmen der NA-
TO-Vereinbarungen infrage gestellt, im Ernstfall europä-
ischen Partnern zur Seite zu stehen. Insbesondere war 
ihm ein Dorn im Auge, dass eine Reihe von NATO-Staa-
ten (einschließlich Deutschland) deutlich weniger als die 
vereinbarten 2 % des BIP für Verteidigung ausgeben, 
während die USA rund 3 % ihrer Wirtschaftsleistung für 
Rüstung aufwenden.

Einiges deutet darauf hin, dass Trump schon bald nach 
seinem Amtsantritt mit Nachdruck von den Europäern 
deutlich höhere Verteidigungsausgaben als Vorausset-
zung für weitere Sicherheitsgarantien oder für die Unter-
stützung der Ukraine fordern wird. Deutschland wie an-
deren EU-Staaten bliebe dann kaum eine andere Wahl, 
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Abbildung 1
Entwicklung deutscher Industrieproduktion und 
Exporte im Vergleich zu Welthandel und Welt-BIP
Durchschnitte in %

Abbildung in Anlehnung an Hohlfeld und Theobald (2024). Dargestellt 
sind die Durchschnitte der jährlichen Veränderungsraten. 2000er Jahre: 
2000 bis 2009; 2010er Jahre: 2010 bis 2019; 2020er Jahre: 2020 bis 2024.

Quelle: NiGEM Datenbank und NIESR Prognose für 2024.

als diese Forderungen zu erfüllen, da die eigene Landes-
verteidigung ohne NATO-Garantie noch einmal teurer wäre.

Die Abhängigkeit der Europäischen Union von den Si-
cherheitsversprechen der USA macht Europa und 
Deutschland aber auch in anderen zentralen gesellschaft-
lichen Bereichen verwundbar und gefährdet am Ende die 
Souveränität und Demokratie. Es besteht zumindest der 
Verdacht, dass der US-Multimilliardär und enge Trump-
Vertraute Elon Musk die Regeln des Europäischen Digital 
Services Act für seine Kurznachrichten-Plattform X nicht 
(vollständig) umsetzt. Jedes künftige Durchgreifen ge-
gen X birgt seit der Wahl Trumps nun das Risiko, dass die 
USA mit einem Entzug der NATO-Garantie drohen. Die-
ses Drohpotenzial beschränkt zum einen die europäische 
Souveränität, eigene Regulierungen umzusetzen. Auf sol-
che Regulierungen zu verzichten (und die Verbreitung von 
Fake News tatenlos hinzunehmen) bedroht zum anderen 
die europäischen Demokratien.

Neben diesen großen Schocks ist die deutsche Wirtschaft 
von wirtschaftspolitischen Versäumnissen der vergange-
nen Jahrzehnte betroffen. Das Produktivitätswachstum 
ist annähernd zum Erliegen gekommen. Ein Grund hier-
für dürfte zunehmend auch der Verfall der deutschen In-
frastruktur sein, in die die öffentliche Hand seit den spä-
ten 1990er Jahren zu wenig investiert hat. Störungen im 
Güter- und Personentransport sind inzwischen an der 
Tagesordnung und senken die Produktivität der Betroffe-
nen. Hinzu kommen die Kosten für die Dekarbonisierung, 
die sich aus der internationalen Zusage Deutschlands so-
wie den dringenden Notwendigkeiten des globalen Klima-
wandels ergeben.

In der Summe scheinen diese Herausforderungen im öf-
fentlichen Diskurs in Deutschland noch nicht vollständig 
angekommen zu sein. Die Wahlprogramme der Parteien 
lesen sich angesichts dieser Herausforderungen unambiti-
oniert. In den Programmen der Union und der FDP werden 
massive Steuerentlastungen beim Festhalten an der Schul-
denbremse versprochen, ohne jedoch eine nachvollziehba-
re Finanzierung zu präsentieren. Stattdessen wird in der ak-
tuellen Debatte vorrangig über Reformen des Bürgergeldes 
oder marginal wirkende Anreize zur Mehrarbeit diskutiert.

Der massiven industriepolitischen Offensive Chinas in 
Deutschlands Schlüsselbranchen lässt sich allerdings 
kaum mit Steuerfreiheit auf Überstunden oder Steuer-
senkungen für Spitzenverdienende begegnen. Auch Um-
bauten beim Bürgergeld sind ungeeignet, das entste-
hende Wettbewerbsungleichgewicht zu korrigieren. Die 
Vorschläge von SPD und Bündnis 90/ Die Grünen sind im 
Steuerbereich realistischer und erkennen auf der Ausga-
benseite die Notwendigkeit massiv höherer öffentlicher 
Investitionen an, adressieren aber die Größenordnung der 
Herausforderungen nicht klar.

Um den Wohlstand zu sichern, sollte sich die neue Bun-
desregierung den folgenden vier großen Handlungsberei-
chen annehmen:1 Erstens sollte die Bundesregierung eine 
mehrjährige Investitionsagenda anstoßen und die öffentli-
chen Investitionslücken schließen. Dazu sollten verbindli-
che mehrjährige Investitionspläne aufgestellt werden, die 
konkrete Infrastrukturprojekte im Verkehrs-, Energie- und 
Bildungsbereich angehen. Die Aufstellungen von Dullien 
et al. (2024b), dem Bundesverband der Deutschen Indus-
trie (2024) und dem Dezernat Zukunft (2024) wären hier 
ein sinnvoller Startpunkt.2 Ein solches Programm würde 
kurzfristig die Nachfrage stützen, was in Deutschland an-
gesichts der signifikanten und weiter wachsenden Nach-
fragelücke dringend geboten ist (Dullien et al., 2025). Mit-
telfristig wäre diese Investitionsagenda jedoch vor allem 
eine Stärkung der Angebotsseite, weil mit verbesserter 
Infrastruktur auch die Produktivität wieder steigen dürfte.

Ein zweites Element ist eine entschiedene, aber zugleich 
holistisch konzipierte Industriepolitik, die auch vertikale 
Elemente enthält. Lange Zeit ist zwar vielfach die Position 
vertreten worden, dass von einer vertikalen Industriepolitik 
(die einzelne Branchen, Technologien oder gar Unterneh-
men fördert) – Innovationsförderung vielleicht ausgenom-
men – abgesehen werden sollte (Wirtschaftsdienst, 2019; 

1	 Die folgenden Abschnitte basieren in Teilen auf Dullien et al. (2025).
2	 Dullien et al. (2024b) schätzen die zusätzlichen Investitionsbedarfe 

über die kommenden zehn Jahre auf rund 600 Mrd. Euro. Der Bun-
desverband der Deutschen Industrie (2024) und das Dezernat Zukunft 
(2024) benutzen etwas abweichende Abgrenzungen, kommen jedoch 
auf sehr ähnliche Investitionsbedarfe.
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SVR, 2009). Allerdings hat sich in den vergangenen Jah-
ren international sowohl die wissenschaftliche Bewertung 
von vertikaler Industriepolitik verändert als auch die Be-
reitschaft von Regierungen, eine solche aktiv einzusetzen 
(Juhász et al., 2022)​.

Während ursprünglich Industriepolitik vorrangig zur Kor-
rektur von Marktversagen empfohlen wurde, die nicht 
mit anderen wirtschaftspolitischen Instrumenten kos-
tengünstiger zu korrigieren sind (Corden, 1974), wird in 
jüngerer Zeit zunehmend mit positiven externen Effekten 
durch das Experimentieren mit neuen Technologien und 
Produkten (Hausmann & Rodrik, 2003) oder gelenktem 
technologischen Fortschritt und der Schaffung neuer 
Märkte bei missionsorientierter Industriepolitik argumen-
tiert (Mazzucato, 2024)​.

Ein weiteres Argument für die Industriepolitik ist die Siche-
rung von Wohlstand, Einkommen und Arbeitsplätzen. Go-
mory und Baumol (2000) haben gezeigt, dass sich Schlüs-
selindustrien in einer Welt mit Skaleneffekten, Transport-
kosten und Spillover-Effekten an einer begrenzten Zahl 
von Standorten konzentrieren. Die Länder, in denen letzt-
lich die Produktion dieser Schlüsselindustrien stattfindet, 
verzeichnen höhere Einkommen, mehr Forschung und 
Entwicklung, schnelleren technologischen Fortschritt und 
höhere Steuereinnahmen. Daher haben Länder ein Inter-
esse daran, diese Schlüsselindustrien anzulocken. Wenn 
nun einige große Länder eine aggressive Industriepolitik 
betreiben, um Schlüsselindustrien anzuziehen, werden 
andere Länder gezwungen sein, diesem Beispiel zu fol-
gen, um die Verlagerung von Unternehmen und künftige 
Verluste an nationalem Wohlstand zu verhindern.

Für Deutschland gelten aufgrund der veränderten geopo-
litischen Rahmenbedingungen diese Argumente in ver-
schärfter Form. Hinzu kommt, dass die COVID-Pandemie 
und die Energiekrise die Schockanfälligkeit der deutschen 
Wirtschaft aufgrund der ökonomischen Abhängigkeit von 
einzelnen Handelspartnern eindrucksvoll offenbart haben, 
die sich durch Marktkräfte allein nicht auflösen wird. Die 
neue Bundesregierung sollte daher mehr Industriepolitik 
wagen und gemeinsam mit den anderen europäischen 
Ländern zügig eine industriepolitische Offensive umsetzen 
(Dullien, 2024). Der Draghi-Report (Draghi, 2024) könnte 
beim Design einer schlagkräftigen und zielgerichteten eu-
ropäischen Industriepolitik als Grundlage dienen.

Drittens sollte sich die neue Bundesregierung des Prob-
lems der stark schwankungsanfälligen und weiterhin ho-
hen Energiekosten annehmen. Die Preise für Erdgas und 
Strom sind trotz eines deutlichen Rückgangs von den 
Preisspitzen des Jahres 2022 heute immer noch deutlich 
höher als vor der COVID-Pandemie und der russischen 

Ukraine-Invasion. So kostete im Jahr 2019 Strom im 
Großhandel im Schnitt etwa 45 Euro pro MWh, 2024 war 
es rund das Doppelte. Der Preis für Erdgas lag vor der 
COVID-Pandemie bei rund 20 Euro pro MWh, zum Jah-
resende 2024 bei knapp unter 50 Euro.

Dramatisch ist zudem die Unsicherheit über die künftigen 
Energiepreise. Seit der russischen Ukraine-Invasion ha-
ben vor allem die Schwankungen des Strompreises deut-
lich zugenommen und Ausschläge auf mehrere Hundert 
Euro pro MWh sind keine Seltenheit mehr. Hinzu kommt, 
dass zwei große, gegenläufige Trends die Strompreise 
über die kommenden Jahre beeinflussen dürften: Zum 
einen dürften die Gestehungskosten für Strom sinken, 
weil mit stärkerem Ausbau der erneuerbaren Energien die 
Stromerzeugung im Durchschnitt günstiger wird. Zum an-
deren sind allerdings große Investitionen in Netze und In-
frastruktur zur Netzstabilisierung notwendig, die zu höhe-
ren Netzentgelten führen dürften. Da im Rahmen der De-
karbonisierung viele plausible Transformationspläne auf 
Elektrifizierung basieren, führt diese Unsicherheit über 
künftige Strompreise (wie das aktuell erhöhte Niveau) zu 
Investitionszurückhaltung sowohl bei Unternehmen im 
Produktionssektor als auch bei Privathaushalten bei Hei-
zungen und Verkehr.

Wichtig wäre hier, Planungssicherheit bei den Stromprei-
sen zu schaffen und für wettbewerbsfähige Elektrizitäts-
preise zu sorgen. Ein sinnvolles Konzept hierfür wäre eine 
verlängerte und modifizierte Strompreisbremse, wie von 
Krebs (2023) vorgeschlagen. Hier würde der Bund bis 
2030 garantieren, dass der Strompreis nicht über gewis-
se Schwellen steigt und Preisspitzen über eine temporäre 
Subvention abfedern. Dadurch würden Planungssicher-
heit geschaffen und exzessive Belastungen durch hohe 
Strompreise vermieden.

Zwar ist umstritten, wie hoch Strompreise künftig tatsäch-
lich sein werden (Bauermann, 2023; Grimm et al., 2024). 
Eine wichtige Rolle nehmen hierbei aber die sogenannten 
Systemkosten ein, also die Aufwendungen für den Aus-
bau und die Stabilisierung des Stromnetzes. Die Höhe der 
projizierten Kosten hängt hier unter anderem davon ab, 
wie stark Verknüpfungen mit Stromnetzen anderer EU-
Staaten zur Stabilisierung genutzt werden, welcher An-
teil bei der staatlichen Finanzierung und beim Betrieb der 
Netze angenommen wird und ob ein Teil der Energieinfra-
struktur künftig (wie die Transportinfrastruktur auch) aus 
allgemeinen öffentlichen Haushaltsmitteln finanziert wird.

Eine verlängerte Strompreisbremse würde hier auch sig-
nalisieren, dass sich die Bundesregierung auf einen kos-
tengünstigen Umbau der Stromversorgung festlegt, da sie 
einerseits einen signifikanten Teil der Risiken hoher Preise 



ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
37

Zeitgespräch

übernehmen würde, zugleich aber über Regulierungen 
und Gesetzgebung viele der Kostenfaktoren selbst ent-
scheidend beeinflussen kann (Dullien et al., 2023).

All diese Vorhaben kosten allerdings Geld. Hinzu kommen 
steigende Verteidigungsausgaben. Als viertes Element ist 
deshalb notwendig anzuerkennen, dass die Bewältigung 
der Herausforderungen enorme Finanzbedarfe mit sich 
bringt und dass diese Finanzbedarfe nicht einfach durch 
Umschichtungen in den aktuellen öffentlichen Haushalten 
gedeckt werden können (Dullien et al., 2024b).

Natürlich sollten auch bestehende Subventionen und 
Ausgaben auf den Prüfstand und auf Nutzen und Wirt-
schaftlichkeit getestet werden. Allerdings ist der Finan-
zierungbedarf so groß, dass es unplausibel ist anzuneh-
men, dass ein entsprechendes Kürzungspotenzial in den 
öffentlichen Haushalten problemlos gefunden werden 
könnte. Bei den Sozialausgaben ist zudem zu beachten, 
dass Kürzungen hier zum einen durch rechtliche Vorga-
ben und Urteile des Bundesverfassungsgerichts begrenzt 
sind; zum anderen wären umfangreiche Einschnitte in die 
soziale Absicherung in einer Situation wie heute, in der 
Menschen zunehmend Angst vor dem Verlust ihres Wohl-
standes haben und sich als Folge antidemokratischen 
Kräften zuwenden (Hövermann, 2023), kontraproduktiv. 
Außerdem sind die Herausforderungen so drängend, 
dass man mit notwendigen Schritten zur Bewältigung 
nicht warten sollte, bis Kürzungspotenziale an anderer 
Stelle identifiziert sind.

Eine Voraussetzung für die Lösung der Probleme ist des-
halb das schnelle Schaffen finanzpolitischer Spielräume. 
Derzeit blockiert vor allem die Schuldenbremse die Mög-
lichkeit kreditfinanzierter zusätzlicher Ausgaben,3 obwohl 
die öffentliche Schuldenquote im internationalen Ver-
gleich niedrig und fallend ist und eine dauerhaft spürbar 
höhere Neuverschuldung ohne einen Anstieg der Schul-
denquote möglich wäre. Angesichts der anstehenden He-
rausforderungen wäre es absurd, wenn sich Deutschland 
den Sonderweg einer ökonomisch bestenfalls schwach 
begründeten Schuldenbremse weiter leisten würde.

Hier wäre entweder die Einführung einer goldenen Re-
gel (Dullien et al., 2024a; Wissenschaftlicher Beirat beim 
BMWK, 2023) oder eines ausreichend groß dimensionier-
ten Sondervermögens (Fuest et al., 2024) gefragt. Beides 
würde eine explizite Änderung des Grundgesetzes not-
wendig machen. Unter der goldenen Regel wäre es Bund 

3	 Auch die reformierten EU-Fiskalregeln begrenzen die öffentlichen 
Ausgaben in Deutschland, vor allem allerdings durch einfach zu än-
derndes Sekundärrecht bzw. dessen Auslegung durch die EU-Kom-
mission, die sich leicht ändern ließen (Paetz & Watzka, 2024).

und Ländern erlaubt, in Zukunft Kredite in Höhe der In-
vestitionen aufzunehmen.4 Ein Sondervermögen würde 
erlauben, über einen zuvor festgelegten Zeitraum für vor-
ab definierte Zwecke zusätzliche Kredite aufzunehmen. 
Als Vorbild würde hier der 2022 für ein „Sondervermögen 
Bundeswehr“ ins Grundgesetz eingefügte Art. 87a Absatz 
1a dienen.

Die genauen Details einer Reform der Schuldenbremse 
wären zunächst zweitrangig; zentral wäre vor allem, dass 
die Spielräume für die nötigen Ausgaben zügig geschaf-
fen werden. Wichtig wäre allerdings, die Lehren zu beach-
ten, die sich aus der praktischen Erfahrung mit der Schul-
denbremse seit ihrem Inkrafttreten 2011 ergeben haben. 
Insbesondere hat sich gezeigt, wie problematisch es ist, 
genaue Details zu der Anwendung der Schuldenregel ins 
Grundgesetz zu schreiben. Künftig sollten möglichst viele 
Details einfachgesetzlich geregelt sein, um sie bei Verän-
derungen in den globalen oder nationalen Rahmenbedin-
gungen wieder anpassen zu können.

Wie oben angesprochen, geht es aber bei der Finanzie-
rung nicht nur um öffentliche Investitionen, sondern auch 
um Verteidigungsausgaben. Die Frage nach der Vertei-
digungsfähigkeit und der Souveränität – im Zweifel auch 
ohne Sicherheitsversprechen der USA – ist dabei nicht 
nur eine deutsche, sondern vor allem eine europäische. 
Nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäi-
sche Staaten wie Spanien und Italien haben über Jahre 
das 2-%-Ziel der NATO weit verfehlt. Zugleich fehlt in den 
Staatshaushalten vieler Partner kurzfristig der Spielraum, 
um die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen – an-
ders als in Deutschland oft nicht (nur) wegen rechtlicher 
Vorgaben, sondern weil schlicht die Schuldentragfähig-
keit gefährdet ist. Geprüft werden sollte deshalb, inwie-
weit die Erhöhung der Verteidigungsausgaben zumindest 
zum Teil auch europäisch finanziert werden könnte. Laut 
Medienberichten wurden entsprechende Pläne unter EU-
Regierungsvertreter:innen bereits im Dezember 2024 dis-
kutiert (Tamma et al., 2024).

Natürlich wären mit diesen vier Elementen nicht alle Her-
ausforderungen der deutschen Wirtschaft der kommen-
den Jahre angegangen. Ebenfalls notwendig dürften 

4	 Unter Ökonom:innen herrscht weiter ein gewisser Dissens, wie In-
vestitionen unter dieser Regel abgegrenzt werden können. So be-
vorzugen einige Ökonom:innen sowie der Wissenschaftliche Beirat 
beim BMWK (2023) Nettoinvestitionen (d. h. nach Abschreibungen) 
als Maßstab, andere weisen auf die Probleme mit der Messung der 
Abschreibungen öffentlicher Investitionsgüter hin. Tatsächlich ließen 
sich allerdings sowohl Regeln für Nettoinvestitionen als auch für Brut-
toinvestitionen in einer Art aufstellen, dass zwar Kreditaufnahme für 
zusätzliche Investitionen möglich werden, zugleich aber die Kredit-
aufnahme für zusätzliche konsumtive Ausgaben, zusätzliche Trans-
fers oder Steuersenkungen begrenzt bleiben.
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Maßnahmen zur Erhöhung des Beschäftigtenpotenzials 
sein – etwa durch Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit 
durch verbesserte Kinderbetreuung und Reform von 
Ehegattensplitting und Minijobs oder durch verbesser-
te Betreuung und Ausbildung junger Menschen ohne 
Bildungsabschluss (Dullien et al., 2025). Doch ohne die 
oben beschriebene Wende bei öffentlichen Investitionen, 
Industrie- und Energiepolitik wird es schwer, den Wohl-
stand Deutschlands zu sichern.
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Die aktuelle Lage in Deutschland ist schlecht. Die Ener-
giekrise hat die deutsche Wirtschaft schwer getroffen, die 
Reallöhne liegen rund 8 % unter ihrem Vorkrisentrend, und 
die Bevölkerung ist zu Recht verunsichert.1 Deutschland 
braucht kräftiges und dauerhaftes Wirtschaftswachstum, 
das bei den Menschen ankommt und die Transformation 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft weiter vorantreibt. Dies 
ist die zentrale Herausforderung für die künftige Wirt-
schaftspolitik.

Der Dreiklang aus Wohlstand, Klimaschutz und Gerech-
tigkeit kann mit einem großvolumigen Investitionspaket 
in Kombination mit Maßnahmen zur Stärkung der Löhne 
geschaffen werden – ein Fair New Deal für Deutschland. 
Dieser Weg aus der Dauerkrise wurde bereits 2023 von 
verschiedenen Seiten gefordert (Bauermann et al., 2023; 
Krebs, 2023a; Weber, 2023), doch die Ampelregierung hat 
sich damals für das Nichtstun entschieden, weil die Kri-
se angeblich bereits überwunden war (Krebs, 2024). Das 
wirtschaftspolitische Zögern der Ampelregierung hat be-
reits großen Schaden verursacht, aber es ist noch nicht 
zu spät für eine Wirtschaftswende. Im Folgenden skizzie-
ren wir die wesentlichen Elemente eines Fair New Deals 
für Deutschland.

Investitionspaket

Das von uns vorgeschlagene Investitionspaket sollte als 
Kern die folgenden sechs Maßnahmen enthalten, um ei-
nen dauerhaften Wirtschaftsboom anzuschieben:

•	 Strompreisbremse: Ein garantierter Bruttostrompreis 
für alle Unternehmen und privaten Haushalte, um Un-
sicherheit zu reduzieren, sowie Investitionen und Kon-
sum zu stärken.

•	 Investitionsprämie: Eine Investitionszulage für alle Aus-
rüstungsinvestitionen, welche den Anteil fossiler Ener-
gieträger in der Produktion verringern.

1	 Siehe Krebs (2024) und Krebs und Weber (2024) zu den Effekten der 
Energiekrise und der Reallohnentwicklung.

•	 Infrastruktur: Stärkung der Eigenkapitalbasis öffentli-
cher Infrastrukturunternehmen und ein grundgesetz-
lich verankerter kommunaler Infrastrukturfonds.

•	 Industriepolitik mit Plan: Entwicklung eines schlüssigen 
Konzepts, welche Industriesektoren gefördert werden 
sollen und wie die einzelnen Politikinstrumente inein-
andergreifen.

•	 Bildung und Betreuung: Ausbau der Ganztagsbetreuung 
bzw. des Ganztagsunterrichts an Kitas und Schulen.

Die Strompreisbremse soll eine Obergrenze (Preisdeckel) 
für den Bruttostrompreis inklusive Steuern, Abgaben 
und Netzentgelten setzen und perspektivisch bis 2035 
gelten. Beispielsweise könnte die neue Bundesregierung 
neben einem Industriestrompreis für energieintensive 
Unternehmen den Strompreis für alle Unternehmen mit 
einem Jahresverbrauch über 30.000 kWh auf 15 ct/kWh 
deckeln. Zudem sollten private Haushalte und kleinere 
Gewerbeunternehmen mit einem Jahresverbrauch unter 
30.000 kWh eine Strompreisgarantie von 30 ct/kWh er-
halten.

Die Strompreisgarantie sollte für 70 % oder 80 % des Vor-
jahresverbrauchs gelten. Zudem sollte für private Haus-
halte die Förderung auf 10.000 kWh begrenzt werden. So 
werden die Stromkosten für Haushalte abschätzbar, was 
Haushaltsinvestitionen in Elektrifizierung begünstigt und 
Konsumpotenzial freisetzt.
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Im Gegensatz zur ursprünglichen Strompreisbremse 
(BMJ, 2022) setzt unser Vorschlag auch für industriel-
le Kunden eine Obergrenze für den Bruttostrompreis.2 
Diese Erweiterung ist notwendig, weil der größte Unsi-
cherheitsfaktor für industrielle Stromkunden derzeit die 
künftigen Netzgebühren sind, die stark vom unsicheren 
Erfolg des Stromnetzausbaus abhängen. Diese Großkun-
den konnten sich zwar an den Strombörsen 2024 gegen 
das Risiko schwankender Nettostrompreise relativ güns-
tig absichern, aber für die Unsicherheit in Bezug auf zu-
künftige Netzentgelte gibt es keine Versicherung auf dem 
Strommarkt. Anders gesagt: Der Staat versichert mit der 
Strompreisbremse private Haushalte und Unternehmen 
gegen politische Unsicherheit, die er selbst erzeugt. In 
diesem Sinne ist eine Strompreisbremse bis 2035 ein an-
gemessenes Instrument, um politische Glaubwürdigkeit 
in unsicheren Zeiten zu schaffen und die Elektrifizierung 
der Wirtschaft voran zu treiben.

Die vorgeschlagene Investitionsprämie ist angelehnt an 
die Klimaschutz-Investitionsprämie, die ursprünglich als 
Teil des Wachstumschancengesetzes der Ampelregie-
rung geplant war, aber letztlich nicht umgesetzt wurde. 
Sie ist eine gewinnunabhängige steuerliche Zulage für 
Investitionen in den Klimaschutz und hat gegenüber ver-
besserten Abschreibungsmöglichkeiten den Vorteil, dass 
sie auch von Unternehmen genutzt werden kann, die ak-
tuell keine Gewinne verbuchen. Beispielsweise könnte die 
Investitionsprämie so ausgestaltet sein, dass Unterneh-
men 25 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten der 
Investitionen erstattet bekommen.

Die Umsetzung der Investitionsprämie muss einfach und 
unbürokratisch erfolgen, damit sie alle mittelständischen 
Unternehmen erreicht. Dazu gehört unter anderem eine 
Umsetzung über die Steuererklärung mit einer stich-
probenmäßigen Ex-post-Kontrolle, ob die Förderbe-
dingungen erfüllt sind. Dies könnte in vielen Fällen der 
Installateur der Anlagen bescheinigen, wie es auch bei 
der Wärmepumpenförderung geschieht. Der ursprüngli-
che Entwurf der Ampelregierung zur Investitionsprämie 
sah hingegen eine hundertprozentige Ex-ante-Kontrolle 
durch einen Energieberater oder Energiemanager vor. 
Dieser Ansatz ist vielleicht gut für die Energieberatungs-
branche, aber sehr kleinteilig und arbeitsintensiv für die 
betroffenen Mittelständler. Zudem erfordert der Regie-

2	 Siehe Krebs und Weber (2024) für eine ökonomische Analyse von 
Energiepreiskontrollen. BMWK (2023) entwickelt eine Nettostrom-
preisbremse für energieintensive Industrieunternehmen und Krebs 
(2023b) diskutiert eine allgemeine Nettostrompreisbremse für alle Un-
ternehmen und private Haushalte. BVMW et al. (2024) und DGB (2023) 
sprechen sich für eine allgemeine Strompreisbremse aus, und im ak-
tuellen Wahlprogramm der SPD wird ein Deckel für die Netzentgelte 
gefordert.

rungsentwurf die Einbettung in ein Energiesparkonzept, 
das die Zertifizierung durch einen Energieberater er-
fordert, während der vorliegende Vorschlag ein einfach 
nachzuprüfendes Kriterium verwendet – die Redukti-
on des Anteils fossiler Energieträger in der Produktion. 
Die volle Wirksamkeit wird eine Investitionsprämie nicht 
entfalten können, wenn sie in der Umsetzung durch ein 
Übermaß an Kontrolle zu einem Bürokratiemonster mu-
tiert.3

Die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen, bezahl-
baren Infrastruktur ist eine zentrale Aufgabe des moder-
nen Staates. Leider hat der Marktfundamentalismus der 
letzten 40 Jahre dazu geführt, dass die deutsche Infra-
struktur durch Privatisierung und Deregulierung bzw. 
planlose Regulierung heruntergewirtschaftet wurde. 
Diese desaströse Entwicklung sollte konsequent umge-
kehrt werden, um Wachstumspotenziale der Wirtschaft 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. 
Im Energiebereich bedeutet dies z. B., dass der Bund 
mithilfe der KfW eine Mehrheitsbeteiligung an dem Über-
tragungsnetzbetreiber Tennet erwirbt und die Städte und 
Gemeinden ihre lokalen Energieversoger rekommuna-
lisieren. Darüber hinaus muss die öffentliche Hand die 
Eigenkapitalbasis der öffentlichen Energieunternehmen 
stärken (Öffentlich-Öffentliche Partnerschaften, ÖÖP), 
damit die notwendigen Investitionen für den Stromnetz-
ausbau kostengünstig finanziert werden können. Die Be-
teiligung von privaten Finanzinvestoren an öffentlichen 
Energieunternehmen, wie es aktuell von verschiedenen 
Seiten empfohlen wird (BDEW et al., 2024; Feld & Braun, 
2024), ist hingegen ineffizient und würde die Netzentgelte 
für die Stromkunden unnötig verteuern (Kaczmarzcyk & 
Krebs, 2025). Anders gesagt: Die Privatisierung des Aus-
baus der Energieinfrastruktur ist zwar gut für internationa-
le Finanzinvestoren wie BlackRock, aber schlecht für die 
deutsche Wirtschaft.4

Neben der Stärkung der Eigenkapitalbasis öffentlicher 
Infrastrukturunternehmen werden in gewissen Berei-
chen auch Zuschüsse benötigt, damit die Nutzung der 
öffentlichen Infrastruktur bezahlbar bleibt. Solche staat-
lichen Zuschüsse sind auf der kommunalen Ebene be-
sonders wichtig und der Bund kann hier einen Beitrag 
leisten, indem er ein neues Sondervermögen mit einem 
Finanzvolumen von 100 Mrd. Euro auflegt. Dieser Investi-
tionsfonds muss wie das Bundeswehrsondervermögen 

3	 Bündnis 90/Die Grünen und SPD fordern in ihren aktuellen Wahlpro-
grammen eine Investitionsprämie, doch soll es keine Konditionierung 
auf Energiekriterien geben – der transformative Charakter der Förde-
rung ist entfallen.

4	 Die Stärkung der Eigenkapitalbasis öffentlicher Unternehmen ist ein 
Instrument, das auch zur Ausweitung des geförderten Wohnungs-
baus genutzt werden kann (Dullien & Krebs, 2020).
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grundgesetzlich verankert und wie der bereits existieren-
de Kommunalinvestitionsförderungsfonds zur Unterstüt-
zung der kommunalen Investitionen verwendet werden. 
Die Finanzmittel können beispielsweise genutzt werden, 
um Schulen zu sanieren, Sportplätze und Freizeitstätten 
zu bauen, das Stromverteilernetz und den öffentlichen 
Personennahverkehr auszubauen sowie die digitale Infra-
struktur zu verbessern. Wie üblich würden die Länder bei 
Nutzung der Bundesmittel einen entsprechenden Eigen-
beitrag leisten, sodass insgesamt rund 200 Mrd. Euro für 
die Verbesserung und Ausweitung der kommunalen Infra-
struktur bereitstehen könnten.

Eine Industriepolitik mit Plan ist Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Wirtschaftswende in Deutschland, doch 
viele Ökonom:innen sehen strategische Industriepolitik 
kritisch. Aus Sicht der marktliberalen Theorie braucht 
es keine staatlichen Eingriffe (ob mit oder ohne Plan), 
weil der Markt es von allein regeln wird. Zwar hat die Po-
litik die marktradikalen Ratschläge der Ökonom:innen-
Mehrheit nicht konsequent verfolgt, aber die „gelebte“ 
Industriepolitik war häufig planlos und widersprüchlich, 
weil das übergreifende ökonomische Konzept fehl-
te und vieles Stückwerk blieb. Dies muss sich ändern, 
wenn Deutschland nicht endgültig den Pfad der De-
industrialisierung gehen soll: Die Politik braucht einen 
industriepolitischen Plan, den sie konsequent verfolgt. 
Das bedeutet beispielsweise im Automobilbereich, dass 
die neue Bundesregierung neben den bereits genann-
ten Maßnahmen (Strompreisgarantie, Ladeinfrastruktur, 
Investitionsprämie) eine Verkaufs- bzw. Leasing-Prämie 
für Elektroautos einführen sollte, und den Aufbau von 
Produktionsstandorten für Batteriezellen und Micro-
chips konsequent fördern muss. Diese Strategie ist 
nicht risikolos, aber ohne diese Förderung werden gro-
ße Teile der künftigen Autoproduktion ins Ausland ab-
wandern.

Der Ausbau der Ganztagsbetreuung bzw. des Ganztags-
unterrichts an den Kitas und Schulen kann als Investition 
in das Humankapital der deutschen Volkswirtschaft be-
trachtet werden. Diese Investitionen steigern die Wachs-
tumspotenziale über zwei Wirkungskanäle. Zum einen 
erlaubt ein verbessertes Betreuungsangebot den Eltern 
ihr Arbeitsangebot dauerhaft auszuweiten, wobei davon 
hauptsächlich Frauen mit Kindern profitieren würden. 
Zum anderen steigert qualitativ hochwertiger Ganztags-
unterricht den Bildungserfolg besonders von Kindern aus 
weniger privilegierten Familien, sodass langfristig die Zahl 
der Erwerbspersonen ohne Berufs- oder Hochschulab-
schluss sinkt – womit das durchschnittliche Qualifikati-
onsniveau der Erwerbspersonen langfristig steigt. Diese 
beiden Effekte zusammen führen zu erheblichen Wachs-
tumseffekten (Krebs, 2024).

Faire Löhne

Ein investitionsgetriebener Wirtschaftsboom kann Wohl-
stand und Klimaschutz vereinen, doch er wird nicht au-
tomatisch die soziale Gerechtigkeit stärken. Zwar ist eine 
starke Wirtschaft eine notwendige Bedingung für eine 
erfolgreiche Transformation, aber eben keine hinreichen-
de. Um den Dreiklang aus Wohlstand, Klimaschutz und 
Gerechtigkeit zu erreichen, braucht es unter anderem ein 
weiteres Element – faire Löhne und Gehälter für alle der 
rund 42 Mio. abhängig Beschäftigten. Faire Löhne sind 
neben dem Gerechtigkeitsaspekt auch entscheidend 
für eine Stärkung der Binnennachfrage, die in Zeiten von 
geopolitischer Fragmentierung und Handelskriegen ein 
wichtiger Wachstumsmotor ist. Doch die Löhne werden 
nicht automatisch steigen, wenn die Wirtschaft wächst 
– diese naive Vorstellung ist empirisch häufig genug wi-
derlegt worden, wie zum Beispiel die Entwicklungen in 
Deutschland und in den USA in den zwei Dekaden bis zur 
globalen Finanzkrise zeigen. Faire Löhne fallen nicht vom 
Himmel, sondern sie müssen durch entsprechende wirt-
schafts- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gewähr-
leistet werden.

Die folgenden Instrumente sind besonders effektiv, um 
faire Löhne zu gewährleisten und somit das besprochene 
Wachstumspaket in einen Fair New Deal umzuwandeln:

•	 Einführung und konsequente Umsetzung eines Bun-
destariftreuegesetzes,

•	 Investitionsbonus für Unternehmen mit Tariflöhnen,

•	 Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro bis 2026 und 
Verankerung der EU-Richtlinien – Referenzwert von 
60 % des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten 
– im Mindestlohngesetz.

Die ersten zwei Maßnahmen gewährleisten eine Stärkung 
der Tarifbindung in Deutschland. Nach Tarif bezahlte Löh-
ne sind im Durchschnitt wesentlich höher als individuell 
verhandelte Löhne, und gleichzeitig berücksichtigt die Ta-
rifstruktur die Eigenheiten der individuellen Branchen und 
Berufe. Doch nur knapp die Hälfte aller Löhne und Gehäl-
ter in Deutschland sind an einen Tarifvertrag gebunden.

Ein Bundestariftreuegesetz würde es ermöglichen, bei 
der Vergabe von Regierungsaufträgen an Unternehmen 
die Tarifbindung als Kriterium zu berücksichtigen. Der 
Staat vergibt also bevorzugt Verträge an solche Unter-
nehmen, die ihre Beschäftigten angemessen entlohnen. 
Das erscheint vernünftig, denn warum sollte die Bundes-
regierung das Wohlergehen der abhängig Beschäftigten 
bei der Vergabe staatlicher Aufträge vernachlässigen? 
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Die Einführung eines Bundestariftreuegesetzes war für 
diese Legislaturperiode geplant, aber ist letztlich an dem 
Widerstand der FDP und dem Ampel-Aus gescheitert.

Ein Investitionsbonus erlaubt die Nutzung des Tarifbin-
dungskriteriums bei der Investitionsförderung. Wenn z. B. 
Unternehmen, die Tariflöhne zahlen, einen Bonus bei der 
genannten Investitionsprämie erhalten, wird mittelfristig der 
Anreiz zur Tarifbindung steigen. Eine lohnabhängige Inves-
titionsförderung kollidiert mit den Prinzipien der EU-Bei-
hilferegeln, die ursprünglich nach marktliberalem Vorbild 
entworfen wurden. Doch eine gut vorbereitete deutsche 
Bundesregierung könnte auch in Brüssel einiges erreichen, 
besonders wenn Tarifbindung kein Ausschlusskriterium ist, 
sondern als Kriterium für eine Bonusförderung verwendet 
wird. Trotzdem ist es nicht ohne Ironie, dass eine ökono-
misch und sozialpolitisch sinnvolle Maßnahme, die in den 
USA problemlos von der Biden-Harris-Regierung (als Teil 
des Inflation Reduction Act) umgesetzt wurde, in Deutsch-
land an den neoliberalen EU-Regeln scheitern könnte.

Neben der Tarifbindung ist ein existenzsichernder bezie-
hungsweise armutsfester Mindestlohn das zweite arbeits-
marktpolitische Instrument, das notwendig ist, um faire 
Löhne zu gewährleisten. Er ist das Instrument, das für faire 
Löhne in den Bereichen des Arbeitsmarkts sorgt, wo der 
Einfluss der Gewerkschaften gering ist. Mindestlohn und 
Gewerkschaften bedingen sich also und sind zusammen-
genommen Ausdruck einer solidarischen Gesellschaft, die 
einen Ausgleich für die asymmetrischen Machtverhältnis-
se zwischen Kapitaleigentümern und abhängig Beschäf-
tigten schafft. Die Verankerung der EU-Richtlinien in das 
deutsche Mindestlohngesetz würde dauerhaft für einen 
armutsfesten Mindestlohn sorgen und würde zudem die 
Arbeit der Mindestlohnkommission verbessern. Die An-
wendung des Medianlohn-Kriteriums ergibt in etwa einen 
Mindestlohn von 15 Euro bis 2026 (Schulten, 2024).

Finanzierung

Die folgenden Maßnahmen sind geeignet, um ein großvo-
lumiges Investitionspaket dauerhaft zu finanzieren:

•	 Stärkung der Eigenkapitalbasis öffentlicher Infrastruk-
turunternehmen,

•	 Grundgesetzlich verankertes Sondervermögen zur För-
derung kommunaler Infrastrukturinvestitionen,

•	 Neuberechnung der Konjunkturkomponente und An-
wendung der Notlagenklausel der Schuldenbremse,

•	 Reaktivierung der Vermögensteuer und Optimierung 
der Erbschaftsteuer.

Die Stärkung der Eigenkapitalbasis öffentlicher Unterneh-
men und die Rekommunalisierung privater Infrastruk-
turunternehmen ist schuldenbremsenneutral und kann 
somit im Rahmen der grundgesetzlich verankerten Schul-
denbremse erfolgen, ohne die fiskalischen Spielräume 
einzuschränken (Krebs, 2021). Aus haushaltsrechtlicher 
Sicht handelt sich um den Erwerb von Unternehmensbe-
teiligungen (finanzielle Transaktionen), die das Finanzver-
mögen des Staates erhöhen, und deshalb auch die zuläs-
sige Nettokreditaufnahme (NKA) gemäß Schuldenbrem-
se anheben – die deutsche Schuldenbremse verfolgt in 
Bezug auf den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen 
de facto einen doppischen Ansatz. Der kreditfinanzierte 
Erwerb von Unternehmensbeteiligungen verändert daher 
das Nettovermögen des Staates und die zulässige NKA 
nicht, und in diesem Sinne ist diese finanzielle Transak-
tion schuldenbremsenneutral. Zudem können die betrof-
fenen Unternehmen zusätzliche Investitionen über eine 
eigene Kreditaufnahme finanzieren, ohne die zulässige 
NKA zu verändern. In diesem Sinne schränkt dieser Fi-
nanzierungsansatz die fiskalischen Spielräume nicht ein.

Die Finanzierung öffentlicher Infrastrukturinvestitionen 
über Eigenkapitalerhöhungen stößt in gewissen Berei-
chen an ihre Grenzen, wenn die Nutzung der Infrastruk-
tur bezahlbar sein soll. In solchen Fällen sind staatliche 
Zuschüsse erforderlich, die das Nettovermögen nicht 
erhöhen und somit nicht schuldenbremsenneutral durch 
eine entsprechende Kreditaufnahme finanziert werden 
können. Zuschüsse der öffentlichen Hand spielen bei-
spielsweise beim Ausbau des öffentlichen Personennah-
verkehrs und der Sanierung der Schulgebäude eine zen-
trale Rolle. Deshalb sollte der Bund ein Sondervermögen 
zur Stärkung der kommunalen Infrastrukturinvestitionen 
auflegen, das ähnlich wie der bereits bestehende „Kom-
munalinvestitionsförderungsfonds“ konstruiert werden 
kann. Das neue Sondervermögen muss wie das Bundes-
wehrsondervermögen grundgesetzlich verankert wer-
den, damit die zusätzlichen Infrastrukturausgaben nicht 
die finanziellen Spielräume an anderer Stelle einengen. 
Dies erfordert eine Grundgesetzänderung und somit eine 
Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat.

Die Neuberechnung der Konjunkturkomponente der Schul-
denbremse ist eine Möglichkeit, die kurzfristig erhebliche 
Spielräume schaffen kann und keine Grundgesetzände-
rung erfordert (Krebs, 2024). Der Ansatz beruht auf dem 
ökonomischen Argument, dass die aktuelle Dauerkrise 
nicht mit strukturellen Faktoren allein zu erklären ist und 
eine investitionsbasierte Wirtschaftspolitik das Produkti-
onspotenzial anhebt. Anders gesagt: Die schlechte wirt-
schaftliche Lage ist größtenteils auf die Spätfolgen der 
Energiekrise zurückzuführen (Hysterese-Effekt der Ener-
giekrise), aber mit der richtigen Wirtschaftspolitik können 
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diese Spätfolgen erheblich reduziert werden. Die Spät-
folgen des Ukrainekriegs und der Energiekrise können 
zudem die Anwendung der Notlagenklausel rechtfertigen, 
die ein integraler Bestandteil der deutschen Schulden-
bremse ist. Diese Maßnahmen können jedoch nur zur 
kurzfristigen Finanzierung öffentlicher Investitionsausga-
ben beitragen, sodass mittel- und langfristig eine Reform 
der Schuldenbremse (wie z. B. nach dem Beispiel der 
Goldenen Regel) wünschenswert ist.

Der Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Kitas und 
Schulen erzeugt erhebliche Mehrkosten, weil zusätzli-
ches Fachpersonal eingestellt werden muss. Diese zu-
sätzlichen Personalausgaben sollten mit zusätzlichen 
Steuereinnahmen dauerhaft finanziert werden. Der öko-
nomisch vernünftige Weg ist in diesem Fall eine stär-
kere steuerliche Belastung der großen Vermögen, die in 
Deutschland – im Gegensatz zu den Arbeitseinkommen 
– eher gering besteuert werden. Konkret bedeutet dies 
eine Reform der extrem großzügigen Ausnahmeregeln 
bei der Vererbung von größeren Vermögen bzw. Betriebs-
vermögen und die Reaktivierung der Vermögensteuer für 
große Vermögen. Die Mehreinnahmen aus einer verbes-
serten Erbschaftsteuer und reaktivierten Vermögensteu-
er könnten die notwendigen Ausgaben zur Rettung des 
deutschen Bildungssystems prinzipiell finanzieren. Sie 
haben den zusätzlichen Vorteil, dass die Einnahmen aus 
diesen Steuern den Ländern direkt zukommen. Diese er-
halten damit Steuereinnahmen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Bildungsaufgabe verwenden können. So würde sich die 
Ungleichheit verringern, die durch das Vererben großer 
Vermögen zementiert wird, und die Lebenschancen zu-
künftiger Generationen wären gerechter verteilt.
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Die Wahlprogramme für die anstehende Bundestagswahl 
versprechen, Bürger:innen zu entlasten und die Wirt-
schaft anzukurbeln. Im Wesentlichen sind sich die Partei-
en auch darin einig, dass massive und stetige öffentliche 
Investitionen nötig sind, um Deutschland zu modernisie-
ren. Heilmann et al. (2024) beziffern den Bedarf (bis 2030) 
auf 782 Mrd. Euro.

Gezielte Konsolidierungen im Haushalt oder Veränderun-
gen bei Steuern und Nutzerfinanzierung können einen 
Beitrag zu ihrer Finanzierung leisten, aber klar ist: Ohne 
zusätzliche Staatsverschuldung wird es nicht gelingen. 
Die deutsche Politik muss dafür von ihrem Dogma ab-
rücken, das zusätzliche Staatsschulden grundsätzlich 
negativ beurteilt. Viele namhafte Ökonom:innen und 
Institutionen fordern nämlich, dass eine höhere Staats-
verschuldung kein Tabu mehr sein darf, nicht zuletzt der 
Präsident des ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Cle-
mens Fuest (FAS, 2025). Doch findet diese Tabuisierung 
derzeit ihre Entsprechung in der Schuldenbremse des 
Grundgesetzes. 

Der folgende Beitrag skizziert, wie eine ökonomisch sinn-
volle Schuldenregel ausgestaltet sein könnte, und legt 
dar, dass eine reformierte Schuldenregel das Ziel nach-
haltiger Staatsfinanzen besser sichert als die Schulden-
bremse. Eine solche Reform ist eine notwendige, wenn 
auch nicht hinreichende, Bedingung, damit die kommen-
de Bundesregierung die nötigen Herausforderungen etwa 
bei Klima, Verteidigung, Bildung anstoßen kann.1

1	 Dieser Beitrag beruht auf dem im Erscheinen befindlichen Policy Pa-
per „Eine ökonomisch sinnvolle Schuldenregel: Reformvorschlag für 
die Schuldenbremse im Grundgesetz“ (Schuster-Johnson et al.).

Wachstum und Wohlstand schaffen

Jede neue Bundesregierung steht vom ersten Tag an un-
ter dem Druck, zu liefern. Das gilt für alle Dimensionen 
politischen Handelns. Die alte Weltordnung befindet sich 
im Niedergang und ein neues, verlässliches Modell für Si-
cherheit und Wohlstand fehlt. Die geopolitischen Fragen 
kann Deutschland nur europäisch beantworten. Aber für 
einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen Malaise sind 
wir unmittelbar selbst verantwortlich. Das bedeutet um-
gekehrt, dass wir es selbst in der Hand haben, die öko-
nomischen Bedingungen zu verbessern. Dazu ist eine be-
herzte Offensive mit stetigen produktiven Ausgaben und 
Reformen nötig, die die Bedingungen für Wohlstand und 
Wachstum wiederherstellt. Derzeit verhindert die Schul-
denbremse eine solche, weil jede Politikmaßnahme, die 
Wachstum schafft, erst aus dem Haushalt „herausge-
spart“ werden muss.

Eine Schuldenregel ist dann ökonomisch sinnvoll, wenn 
sie nachhaltige Staatsfinanzen sichert. Die Schulden-
bremse tut das nicht, weil sie gegenüber den beiden 
wesentlichen Faktoren fiskalischer Nachhaltigkeit – Zin-
sen und Wachstum – blind ist. Daher plädieren wir dafür, 
dass sich eine reformierte deutsche Schuldenregel an 
den europäischen Fiskalregeln orientiert. Das Verschul-
dungslimit wird dort im Grundsatz von makroökonomi-
schen Bedingungen abhängig gemacht. Das sollte auch 
der Leitgedanke für eine Reform der Schuldenbremse 
sein.

Drei Prinzipien für eine neue Schuldenregel im 
Grundgesetz

Deutschland braucht mehr sinnvolle Staatsverschuldung, 
damit die Modernisierung gelingt, und hat den dafür 
notwendigen finanziellen Spielraum, ohne nachhaltige 
Staatsfinanzen infrage zu stellen. Die Prinzipien für eine 
sinnvolle Schuldenregel sind:

1.	 Die neue deutsche Schuldenregel sollte am Ziel der fis-
kalischen Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Eine starre 
Obergrenze im Grundgesetz ist mit diesem Ziel nicht 
vereinbar.

2.	 Die neue deutsche Schuldenregel sollte den verfügba-
ren Kreditspielraum an produktive, d. h. das langfris-
tige Wachstum steigernde, Ausgaben koppeln. Denn 
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Tabelle 1
Abgrenzung produktiver Ausgaben

Quelle: eigene Darstellung.

produktiv nicht-produktiv

ko
ns

um
tiv

•	 Vorfinanzierung von Steuerre-
formen, die das Arbeitsange-
bot dauerhaft erhöhen

•	 Personalausgaben im 
Bildungswesen (bis sie aus 
daraus resultierenden Steu-
ermehreinnahmen finanziert 
werden können)

•	 Zuschüsse zur Renten-
versicherung

•	 Personalausgaben für 
Sicherheitsbehörden

in
ve

st
iv

•	 Nettoinvestitionen in Straßen 
und Schienen

•	 Zuschüsse für private 
Investitionen in zusätzliche 
Produktionsanlagen

•	 Erwerb von Aktien zum 
Aufbau des Generatio-
nenkapitals

•	 Darlehen an die Bun-
desagentur für Arbeit

erst Wachstum macht zusätzliche Finanzierungslasten 
tragfähig.

3.	 Die neue deutsche Schuldenregel sollte die rechtliche 
Unsicherheit der derzeitigen Notlagenklausel beseiti-
gen.

Nachhaltige Staatsfinanzen sichern

Die neue Schuldenregel sollte sich an dem Grundsatz 
ausrichten, nachhaltige Staatsfinanzen zu sichern. Nach-
haltig sind sie, wenn der Staat in der Lage ist, heutige und 
künftige Verpflichtungen gegenüber Bürger:innen und 
Gläubiger:innen einzuhalten, ohne dafür drastische Ein-
schnitte bei Staatsausgaben vornehmen zu müssen. Das 
erfordert einerseits die Fähigkeit, Schulden zu bedienen, 
und andererseits, jeder Generation die Möglichkeit zu ge-
ben, in Wohlstand zu leben. Staatsverschuldung ist nur 
dann tragfähig, wenn sich ihre Kosten und ihr Nutzen in 
einem angemessenen Verhältnis bewegen und fair zwi-
schen den Generationen verteilt werden.

Deshalb muss eine neue Schuldenregel makroökonomi-
sche Veränderungen – vor allem von Zinsen und Wachs-
tum – berücksichtigen, damit finanzielle Nachhaltigkeit 
gesichert werden kann. Das spricht für eine Orientierung 
an den europäischen Fiskalregeln, die eine plausiblere 
Abwägung zwischen Nachhaltigkeitsrisiken zum Prinzip 
machen. Die EU nutzt eine Nettoprimärausgabenregel 
und projiziert mithilfe von Debt Sustainability Analysis 
(DSA) den Schuldenstand über 14 bis 17 Jahre. Dadurch 
fließen Veränderungen bei Zinsen und Wachstum direkt in 
die Festlegung des fiskalischen Rahmens ein, und der Fo-
kus auf Primärausgaben bedeutet ein stärkeres Gewicht 
auf wachstumsfördernde Staatsausgaben.

Eine Anlehnung an die EU-Fiskalregeln könnte den Ver-
schuldungsspielraum gegenüber der heutigen Schulden-
bremse erhöhen. Guttenberg und Redeker (2024) zeigen, 
dass ein zusätzlicher Spielraum von bis zu 20 Mrd. Euro 
jährlich möglich ist, nach Auslaufen des Sondervermögens 
der Bundeswehr sogar bis zu 40 Mrd. Euro. Zwar würde 
das nicht den gesamten Finanzbedarf decken, doch die 
fiskalischen Möglichkeiten wüchsen spürbar und gewähr-
ten mehr Spielraum für zukunftsorientierte Ausgaben.

Sollte sich die neue deutsche Schuldenregel nicht an den 
EU-Fiskalregeln orientieren, stehen mehrere Alternativen 
im Raum. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Bundes-
bank oder das Institut der deutschen Wirtschaft schla-
gen Regelungen vor, die das Verschuldungsniveau an 
Zinsentwicklung, Schuldenstand oder Nettoinvestitionen 
koppeln. Zentral bleibt in jedem Fall, dass sich ein sol-

cher fiskalischer Rahmen regelmäßig an geänderte mak-
roökonomische Bedingungen anpasst. Nur so lässt sich 
eine dynamische Schuldenregel gestalten, die das Ziel 
nachhaltiger Staatsfinanzen besser sichert als die der-
zeitige, starre Obergrenze im Grundgesetz. Das Grund-
gesetz sollte stattdessen die hier erläuterten Prinzipien 
vorgeben.

Spielraum für produktive Verschuldung schaffen

Wirtschaftswachstum macht Staatsverschuldung trag-
fähig und stärkt damit die finanzielle Nachhaltigkeit. In 
der deutschen Debatte fällt dieser Aspekt oft unter den 
Tisch: Man sorgt sich um den Schuldenstand und die 
künftigen Zinslasten, vergisst aber, dass kreditfinanzier-
te Staatsausgaben auch Nutzen stiften. Eine neue deut-
sche Schuldenregel sollte deshalb nicht nur quantitativ 
begrenzen, wie viele Schulden aufgenommen werden, 
sondern auch qualitativ sicherstellen, dass sie produktive 
Ausgaben finanzieren. Produktive Ausgaben steigern das 
Produktionspotenzial und erhöhen langfristig das Steu-
eraufkommen. Dieses Wachstum erleichtert es künftigen 
Generationen, Zinskosten zu finanzieren, und schafft ei-
nen fairen Ausgleich zwischen Kosten und Nutzen.

Damit sich Kredite ökonomisch lohnen, muss das Geld in 
Ausgaben fließen, die den Kapitalstock, das Arbeitskräf-
tepotenzial oder die Produktivität erhöhen – also in pro-
duktive Ausgaben. Sie steigern das Produktionspotenzial 
der Wirtschaft. Auch ausgewählte, derzeit als „konsum-
tiv“ betitelte Ausgaben können produktiv wirken, sofern 
sie die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft dauerhaft stei-
gern (Tabelle 1).
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Abbildung 1
Implementierung der haushaltspolitischen Regel

Quelle: eigene Darstellung.

Fiskalpolitik kann außerdem eine keynesianische Funkti-
on haben, indem sie in wirtschaftlichen Schwächephasen 
Nachfrage schafft und so Vollauslastung ermöglicht. Das 
verhindert, dass die Wirtschaft in einer Rezession dauerhaft 
an Potenzial verliert. Höhere Löhne, stärkere Steuereinnah-
men und geringere Transferbedarfe stabilisieren die Staats-
finanzen dann zusätzlich. Die Konjunkturkomponente der 
Schuldenbremse gleicht zwar teilweise Einnahmeausfälle 
aus, ist aber zu schwach, um Vollauslastung zu fördern.

Eine Schuldenregel, die beide Pfeiler – Wachstum durch 
produktive Ausgaben und Stabilisierung bei Unterauslas-
tung – einschließt, reflektiert das Zusammenspiel von Wirt-
schaftswachstum und finanzieller Nachhaltigkeit besser. 
So könnten künftige Regierungen mithilfe eines an den EU-
Fiskalregeln orientierten Ansatzes aus Schulden „heraus-
wachsen“ und so die langfristige Tragfähigkeit der Staats-
finanzen sichern.

Handlungsfähigkeit in der Krise sichern

Die neue Schuldenregel muss sicherstellen, dass der 
Staat in jeder Krisensituation finanziell handlungsfähig 
bleibt. Zwar erlaubt die Konjunkturkomponente modera-
te wirtschaftsstabilisierende Maßnahmen über Kredite, 
und die Notlagenklausel ermöglicht Kreditaufnahmen bei 
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen, staatlich 
unkontrollierbaren Notsituationen. Die Coronapandemie 
und die Energiekrise infolge des Ukrainekriegs konnte 
Deutschland so bewältigen. Doch das Haushaltsurteil des 
Bundesverfassungsgerichts von November 2023 hat ge-
zeigt, dass die Notlagenklausel eine Autorisierungslücke 

schafft, weil der Gesetzgeber den Veranlassungszusam-
menhang zwischen Notlage und Kreditaufnahme umso 
detaillierter darlegen muss, je länger die Krise andau-
ert. Besteht eine Notlage also fort, wird es zunehmend 
schwieriger, den fehlenden staatlichen Einfluss und damit 
das Recht auf kreditfinanzierte Maßnahmen zu belegen.

Die rechtliche Unsicherheit lässt sich am Beispiel des 
Ukrainekriegs verdeutlichen. Obwohl Deutschland den 
Kriegsverlauf nicht allein bestimmen kann, trägt es durch 
eigene politische Entscheidungen dazu bei, wie sich die 
Lage entwickelt. Der Krieg dauert bereits drei Jahre. Er 
stellt eine außergewöhnliche finanzielle Herausforderung 
dar, die eine Notlage nach dem bisherigen Verständnis 
sein könnte. Es ist allerdings schwer zu belegen, dass 
sich die Ereignisse vollständig der staatlichen Kontrolle 
entziehen. Im Extremfall müsste der Staat nötige Krisen-
maßnahmen durch Kürzungen anderer Ausgaben finan-
zieren, wenn er die Kreditaufnahme nicht rechtssicher 
über die Notlagenklausel abbilden kann.

Damit der Staat in jeder Krisensituation handlungsfähig 
bleibt, braucht es eine robustere Schuldenregel. Erstens 
sollte man den Kreditspielraum in Konjunkturkrisen stär-
ker am Ziel der Vollauslastung ausrichten. Zweitens be-
darf es einer weniger restriktiven Klausel für Notlagen, um 
länger andauernde Ausnahmesituationen rechtlich sau-
ber zu erfassen. Einen Missbrauch dieser Klausel kann 
man durch verbindliche Tilgungsverpflichtungen vermei-
den, die künftige Haushaltsspielräume begrenzen. So 
bleibt der Staat handlungsfähig, ohne nachhaltige Staats-
finanzen zu gefährden.

Regierungsentwurf Unabhängige Überprüfung I

gegebenenfalls Klage vor dem

Verabschiedung

Parlamentarische Haushalts-
verhandlungen und finaler Entwurf

gegebenenfalls nach Anpassungen analog zu unabhängiger Überprüfung I

inklusive Monitoring Haushaltsregeln,

Kreditfinanzierungsplan und

Schätzung makroökonomischer Wirkung

inklusive Evaluation Haushaltsregeln
analog zu Regierungsentwurfund makroökonomischer Schätzung

Bundesverfassungsgericht

Unabhängige Überprüfung II
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Umsetzung einer neuen Schuldenregel

Der vorgestellte Vorschlag will nachhaltige Staatsfinanzen 
sichern und zugleich mehr Handlungsspielraum für pro-
duktive Ausgaben schaffen. Das Kernprinzip ist das fol-
gende: Jede neue Bundesregierung gibt sich zu Beginn 
der Legislaturperiode eine haushaltspolitische Regel, die 
das Ziel der nachhaltigen Staatsfinanzen konkretisiert. 
Unser Vorschlag ist, dabei die EU-Fiskalregeln zu über-
nehmen. Dieses Prinzip ist unvereinbar mit starren Gren-
zen für das strukturelle Defizit im Grundgesetz und rückt 
stattdessen die Abwägung zwischen Zinskosten und 
Wachstumschancen in den Fokus. Wichtige Entschei-
dungen über Verschuldung und Ausgaben werden damit 
immer wieder neu zu Beginn der Legislatur gestellt und 
demokratisch beantwortet.

Eine unabhängige Überprüfung könnte evaluieren, ob die 
Haushaltsregel auf plausiblen Annahmen beruht, einge-
halten wird und ob die Ausgaben im Kreditfinanzierungs-
plan der Regierung tatsächlich produktive Wirkungen ha-
ben (Abbildung 1). Zwar liegt die Entscheidungshoheit mit 
Blick auf die demokratische Legitimation der Finanzpolitik 
allein beim Gesetzgeber, aber eine unabhängige Evaluati-
on kann den öffentlichen Druck auf die Regierung, nur tat-
sächlich wachstumsfördernde Maßnahmen mit Schulden 
zu finanzieren und die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen 
genau zu überwachen, deutlich steigern. Unser Reform-
vorschlag stärkt auf diese Weise die Rolle von Rechen-
schaftspflichten als wirksamer Kontrollmechanismus der 
Haushaltspolitik. Indem Staatsverschuldung enger an ih-
re produktiven Wirkungen gekoppelt wird, nähern wir uns 
außerdem einer evidenzbasierten, wirkungsorientierten 
Haushaltspolitik an.

Deutschland erneuert sich nicht ohne Reform der 
Schuldenbremse

Eine Reform der Schuldenbremse des Grundgesetzes 
würde Spielraum für zusätzliche Kreditaufnahme schaf-
fen und helfen, die großen Modernisierungsbedarfe zu 
finanzieren. Zugleich reicht Geld allein nicht aus. Auch 

strukturelle Reformen sind nötig, insbesondere solche, 
die das Arbeitsangebot der Wirtschaft erhöhen. Nur dann 
können zusätzliche Mittel – ob eingespart oder kreditfi-
nanziert – tatsächlich verbaut, investiert und in Wohlstand 
übersetzt werden. Solche Reformen könnten das Steuer-
system, den Sozialstaat und die Rente, die Zuwanderung, 
aber auch die öffentliche Verwaltung umfassen. Die neue 
Regel könnte Teil einer umfassenderen Modernisierungs-
agenda werden, bei der der Gesetzgeber zunächst ein 
Reformpaket schnürt und damit verbundene Einsparpo-
tenziale identifiziert, bevor er das Grundgesetz ändert.

Reformen und Staatsverschuldung bedingen einander. 
Einerseits lassen sich neue Finanzmittel nur dann nach-
haltig in Wachstum verwandeln, wenn die öffentliche 
Verwaltung effizient ist und genügend Arbeitskräfte ver-
fügbar sind. Andererseits kosten viele dieser Reformen 
selbst Geld, bevor sie zusätzliche Steuereinnahmen ge-
nerieren. Sie müssen also vorfinanziert werden. Das ge-
lingt sinnvoll nur durch Kredite, denn das „Herausspa-
ren“ der Mittel aus dem laufenden Haushalt erzeugt oft 
schädliche wirtschaftliche Nebenwirkungen und mindert 
die Unterstützung für Reformen in der Gesellschaft. Eine 
Schuldenregel, die Verschuldung an produktive Effek-
te koppelt, erlaubt solche Vorfinanzierungen und sichert 
so nachhaltige Staatsfinanzen. Wenn die Modernisierung 
Deutschlands gelingen soll, braucht es also mehr Staats-
verschuldung und kluge Reformen zugleich. Die Weiter-
entwicklung der Schuldenbremse zu einer ökonomisch 
sinnvollen Schuldenregel wäre ein erster Schritt.
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Die geoökonomischen Herausforderungen der 
deutschen Wirtschaft meistern
Als Bestandteil der Weltwirtschaft sieht sich die deutsche Industrie drei Herausforderungen 
gegenüber. Erstens, der unilateralen Handelspolitik von „Trump 2.0“ und ihre negativen 
Auswirkungen auf die globale Handelsordnung. Zweitens, der sinkenden globalen Nachfrage 
nach deutschen Exportgütern im Vergleich zu aufstrebenden Wettbewerbern aus dem 
Ausland. Drittens, dem gefährdeten Zugang zu wichtigen Ressourcen in der Lieferkette. Um 
diese Herausforderungen zu bewältigen, sollte die deutsche Politik den EU-Binnenmarkt 
vertiefen und strategische Partnerschaften anstreben, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 
gegenüber aggressivem Unilateralismus zu schaffen. Deutsche Unternehmen sollten nach 
Investitionsmöglichkeiten im Ausland suchen und ausländische Unternehmen zu Joint Ventures 
einladen, um die Lieferketten zu stabilisieren und technologische Lücken zu schließen.

Der Jahresbeginn 2025 stellt die deutsche Wirtschaft au-
ßenwirtschaftlich vor drei Herausforderungen, die noch 
vor wenigen Jahren nicht relevant erschienen. Erstens 
kündigt die Regierung Trump einen harten protektionis-
tischen Kurs an und bekämpft die multilaterale Handels-
ordnung. Zweitens kann sich Deutschland angesichts sin-
kender Wachstumsraten in vielen Schwellenländern (nicht 
nur in China) bei gleichzeitigen Technologiesprüngen von 
Konkurrenten nicht mehr auf den Nachfragesog dieser 
Länder verlassen, von dem die deutsche Wirtschaft vie-
le Jahre profitierte. Drittens hat das Ende der russischen 

Gaslieferungen verdeutlicht, dass der verlässliche Zu-
gang zu kritischen Rohstoffen – nicht nur Energie – un-
gesichert bleibt. Alle drei Herausforderungen erfordern 
einen Realitätscheck deutscher Interessen.

Implikationen und Handlungserfordernisse durch die 
neue Außenwirtschaftspolitik „Trump Style“

Präsident Trump definiert die Verunsicherung von Han-
delspartnern über sein Handeln als Markenkern seiner 
Außenwirtschaftspolitik. So ist nicht ausgemacht, dass 
Wahlkampfäußerungen oder seine „Agenda 47“ nach 
dem 20. Januar 2025 in konkrete, d. h. quantitativ mess-
bare, außenwirtschaftspolitische Maßnahmen umgesetzt 
werden. Zur Verunsicherung gehört auch die Identifika-
tion von Schwächen der Handelspartner und die Andro-
hung sie auszunutzen. Gleichzeitig aber muss erwartet 
werden, dass er die Diskrepanz zwischen Wahlkampf und 
Regierungspolitik mit Rücksicht auf seine Unterstützer 
nicht zu groß werden lassen wird. Für die deutsche Wirt-
schaft und Politik ist es angesichts dieser bewusst her-
beigeführten Verunsicherung wichtig, jenseits der noch 
nicht bekannten Maßnahmen Kernelemente von Trumps 
Außenwirtschaftspolitik zu antizipieren und darauf zu re-
agieren. Dabei stehen fünf Kernelemente im Vordergrund.

Erstens können an die Stelle selektiver Zölle Pauschalzöl
le auf alle Güterimporte treten („across-the-board“ Zölle). 
So hat Donald Trump angedroht, auf alle Güterimpor-
te aus China einen Zoll (zusätzlich zu den bestehenden 
Zöllen) von 60 % (und mehr) zu erheben. Allen anderen 
Ländern hat er mit einem Zusatzzoll von 10 % (und mehr) 
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gedroht. Hinter Pauschalzöllen steht nicht ein spezifi-
sches Schutzziel einzelner heimischer Sektoren, sondern 
möglicherweise auch ein Einnahmeziel, um Senkungen 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer zu kompensie-
ren. Es ist zwar eindeutig, dass dieses Ziel verfehlt wür-
de, da im Fiskaljahr 2023 Zolleinnahmen gerade einmal 
2 % der Nettostaatseinnahmen der US-Bundesregierung 
ausmachten (49 % Einnahmen aus der persönlichen Ein-
kommensteuer; 10 % aus der Körperschaftsteuer) (The 
White House, 2024). Zudem könnten hohe Zölle prohibi-
tiv wirken, die Importe auf bestimmte Güter gegen Null 
sinken lassen und damit auch keine Einnahmen generie-
ren. Hinzu käme, dass eine starke Binnenkonjunktur über 
steigende Zinsen den Dollar aufwerten ließe, die Importe 
verbilligte und die Zollwirkung teilweise verpuffen lassen 
könnte. Zölle könnten dadurch „redundant“ werden. Aber 
Donald Trump könnte diese mittelfristig auftretenden Wir-
kungen kurzfristig ignorieren.

Noch vor Frankreich und den Niederlanden sind die USA 
der wichtigste Exportmarkt für die deutsche Wirtschaft. 
Daher hätte ein Pauschallzoll eine direkte negative Wir-
kung für alle Zweige der deutschen Wirtschaft, die den 
amerikanischen Markt beliefern. Allerdings hinge diese 
Belastung stark von der Frage ab, ob die Exportgüter Al-
leinstellungsmerkmale in Qualität und Verbraucherpräfe-
renz besäßen, die sie vor einem reinen Preiswettbewerb 
schützen würden. Zu diesen Merkmalen könnte auch der 
Intra-Konzernhandel gehören, durch den wichtige Kapi-
talgüter an amerikanische Töchter deutscher Unterneh-
men geliefert würden und deren Verteuerung Arbeits-
plätze in den USA gefährden könnte. Bereits in der ersten 
Amtszeit von Präsident Trump wurde ihm dieser Zusam-
menhang sowie die Bedeutung der USA als wichtigster 
Produktionsstandort von deutschen Unternehmen, die 
Töchter in den USA haben, deutlich gemacht. Ende 2022 
entfielen auf die USA 27 % der deutschen Direktinvestitio-
nen im Ausland (Deutsche Bundesbank, 2024).

Die indirekten Wirkungen sind wichtiger. So können Han-
delsumlenkungseffekte deutsche Exporte beflügeln, 
wenn wichtige Partner (z. B. China) von den USA mit 
höheren Pauschalzöllen überzogen würden, darauf mit 
Vergeltungszöllen reagierten und deutschen Anbietern 
Wettbewerbsvorteile gegenüber amerikanischen Anbie-
tern auf diesen Märkten eröffnen würden. Aber auch ohne 
Vergeltungsmaßnahmen der Partner entstünden für die 
deutsche Wirtschaft Vorteile, weil Pauschalzölle wie eine 
implizite Besteuerung amerikanischer Exporte wirken und 
somit den Wettbewerbsdruck für deutsche Konkurrenten 
amerikanischer Produkte mindern würden. Für die Ant-
wort der EU auf US-Pauschalzölle hieße das, diese indi-
rekten positiven Wirkungen mit in die Entscheidung da-
rüber einzubeziehen, ob auf einen Pauschalzoll von 10 % 

mit Vergeltung reagiert werden sollte. Es könnte auch mit 
Blick auf mittelfristige Allianzen und Handelsabkommen 
mit den von Trump vor allem bedrohten Schwellenländern 
klug sein, auf tit-for-tat Vergeltung zu verzichten und so-
gar mutige vertrauensschaffende einseitige Maßnahmen 
zu ergreifen. Dazu könnte die Senkung des Meistbegüns-
tigungszolls für importierte Elektroautos gehören, aber 
auch Maßnahmen im Bereich der persönlich erbrachten 
Dienstleistungen (vierte Erbringungsform), um Personen 
aus Drittländern die Erbringung von Diensten in der EU zu 
erleichtern. Für ein Handelsabkommen beispielsweise mit 
Indien wäre das sehr wichtig.

Zweitens droht mit einer Handelspolitik „Trump Style“ ein 
weiterer Niedergang der regelgebundenen multilateralen 
Handelsordnung. Pauschalzölle sind mit dieser Ordnung 
unvereinbar. Güterspezifische Zölle wurden in der Ver-
gangenheit zumeist mit Rückgriff auf die Art. 19-21 GATT 
(Notfallklausel bei plötzlichem unerwarteten Importan-
stieg, Schutz von Umwelt und Menschenleben, nationale 
Sicherheit) oder auf besondere Abkommen (wie Land-
wirtschaft und Subventionskontrolle) gerechtfertigt. Der 
WTO-Streitschlichtungsmechanismus wäre auch ohne 
eine aktive Berufungsinstanz gelähmt.

An die Stelle multilateral gebundener Regeln für Zoll-
erhöhungen würden dann einseitig erhobene nationale 
Regeln treten, wie das amerikanische Handelsgesetz, 
die Handelsverteidigungsmaßnahmen der EU oder die 
chinesischen Sicherheitsgesetze. Die Gefahr der Eska-
lation von Konflikten wäre bei nationalen Regeln hoch. 
Deeskalierend könnte für die EU wirken, in bilateralen Ver-
handlungen mit den USA einen Mechanismus „regulatori-
scher Kooperation“ zwischen den nationalen handelspo-
litischen Regeln zu vereinbaren. Damit würden den USA 
und der EU das Recht zur gegenseitigen Konsultation zu-
gestanden, falls geplante handelspolitische Maßnahmen 
des Partners nachteilige Wirkungen für die eigenen Han-
delsinteressen haben könnten.

Die EU müsste aber gewärtigen, dass eine Regierung 
Trump versuchen könnte, regulatorische Kooperation zur 
extraterritorialen Geltung des amerikanischen Handels-
gesetzes auszudehnen. Hier bestünde eine besondere 
Gefahr, wenn die USA ihre bilateralen Handelsbilanzdefi-
zite bei Gütern und Unterschiede in den WTO-gebunde-
nen Zöllen zwischen Partnern zur Richtschnur ihrer „deal“ 
Strategie erklärten. Auf die EU könnten beispielsweise 
Forderungen nach Senkung ihrer Agrarzölle (ohne Ge-
genleistung) auf das deutlich niedrigere Niveau der US-
Zölle zukommen. Andernfalls würden die USA drohen, 
ihre Agrarzölle gegenüber Importen aus der EU auf das 
EU-Niveau anzuheben. Deutschland könnte auf die EU-
Kommission einwirken, in Verhandlungen mit den USA 
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das Recht zur Konsultation bei der Anwendung eines so-
genannten „Trump Reciprocal Trade Act“ zu erhalten, der 
genau die einseitige Einebnung der Unterschiede in den 
MFN-Zöllen (most favoured nation, MFN, Zölle nach dem 
Meistbegünstigungsprinzip der WTO) zum Ziel hat.

Drittens würde die Handelspolitik der wichtigsten Han-
delspartner wieder auf Zölle zurückfallen, wie in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit. Der Trend zu nichttarifären 
Handelshemmnissen würde gestoppt. Dies hätte zwar 
den Vorteil der leichteren Schätzung der Effekte, so wie 
auch bei Agrargütern nichttarifäre Hemmnisse wie Quo-
ten in der Vergangenheit abgeschafft und stattdessen in 
leichter messbare Äquivalenzzölle umgewandelt wurden 
(„tariffication“). Im Unterschied zu damals aber würden 
bei einer Politik „Trump Style“ die nichttarifären Hemm-
nisse erhalten bleiben, sodass sie mit höheren Zöllen 
zusammen den Welthandel erheblich einschränken könn-
ten. Hier könnte Deutschland auf die EU einwirken, den 
seit 2021 bestehenden US-EU Trade and Technology 
Council auf den Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse 
der EU, wie technische und digitale Standards, zu kon-
zentrieren, die dem amerikanischen Handelsbeauftragten 
zufolge die amerikanischen Exporte in die EU erheblich 
behindern. Die EU hätte eine starke Verhandlungsposi-
tion, da sie nach dem weitgehenden Ausschluss chine-
sischer Produkte vom amerikanischen Markt die Option 
besitzt, amerikanischer Technologie einen Zugangsvorteil 
gegenüber der chinesischen Technologie auf dem EU-
Markt einzuräumen.

Viertens würde die neue Handelspolitik der amerikani-
schen Regierung auch den bislang von Zöllen nicht be-
rührten Dienstleistungshandel beeinträchtigen, da durch 
eine sicherheitspolitisch begründete Kontrolle oder Ein-
schränkung von amerikanischen Investitionsströmen 
im Ausland („outward screening“) auch die in der WTO 
verankerte dritte Erbringungsform von Dienstleistungen 
(„commercial presence“) eingeschränkt würde. Diese 
Erbringungsform erfordert Niederlassungen im Ausland 
und betrifft vor allem den Finanz- und Versicherungs-
bereich. Zwar würden sich die direkten Effekte der Ein-
schränkung auf den Handel zwischen den USA und Chi-
na konzentrieren. Deutschen Investitionen in China aber 
könnte der Zugang zu amerikanischer Technologie durch 
das amerikanische „outward screening“ und somit auch 
die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Techno-
logieanbietern, beispielsweise chinesischen und ame-
rikanischen Anbietern, erschwert werden. Deutschland 
sollte der amerikanischen Regierung den Unterschied 
zwischen chinesischen Unternehmen, die der Staats-
kontrolle unterliegen, und den aus amerikanischer Sicht 
vertrauenswürdigeren deutschen Unternehmen in China 
mit dem Hinweis auf deren Bedeutung für Arbeitsplätze in 

den USA darlegen, um weiterhin von Nachteilen des „out-
ward screening“ der USA verschont zu bleiben.

Fünftens wird die globale Handelspolitik nach Trump ih-
ren bisherigen sui generis Status (geschützt durch die 
Regeldisziplin der Welthandelsordnung) verlieren und 
stattdessen in den Dienst einer von nationalen Interessen 
bestimmten Außen- und Sicherheitspolitik gestellt. Dieser 
Punkt verdient besondere Beachtung für Deutschland, 
das sich bislang in der Definition und offensiven Vertre-
tung seiner nationalen Interessen schwergetan hat.

Merkmale und Erfordernisse zur Erneuerung der 
deutschen Exportwirtschaft

Fünf Merkmale stehen für Deutschlands Exportwirt-
schaft. Erstens ist Deutschland stark eingebettet in die 
intra-EU Lieferketten des Verarbeitenden Sektors und hat 
diese genutzt, auf wachstumsstarken Märkten außerhalb 
der EU eine bislang herausragende Wettbewerbsposition 
zu erlangen. Diese Erfolge werden aber zunehmend und 
in hoher Geschwindigkeit durch Schwächen in der eigen-
ständigen Entwicklung und Umsetzung von IT-Techno-
logie, durch hohe heimische Energiekosten, eine immer 
anfälligere Infrastruktur, und ein hohes Kontrollniveau bei 
Nachhaltigkeitsstandards in Frage gestellt.

Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen, aber auch 
die Trends im deutschen Außenhandel über die letzten 
Jahre, werden die Schwächen insbesondere an den rück-
läufigen Zahlen bei den Güterexporten deutlich. So ver-
zeichnete der deutsche Außenhandel im Oktober 2024 
einen Rückgang um 2,8 % im Vergleich zum Vormonat 
(Statista, 2024b). Dies ist nicht nur der stärkste Rück-
gang im Jahr 2024, sondern auch im Vergleich mit dem 
Vorjahresmonat ein Rückgang um 2,8 %. Für die Einbet-
tung in die intra-EU Lieferketten ist dies von besonderer 
Relevanz, da die beobachteten Rückgänge vor allem bei 
Investitions- und Vorleistungsgütern vorliegen und insbe-
sondere die Warenexporte in den Euroraum zum Jahres-
ende noch einmal deutlich um 5,6 % zurückgingen (Boy-
sen-Hogrefe et al., 2024).1

Auch außerhalb der EU waren im Handel mit Deutschlands 
wichtigstem Handelspartner China (nach Gesamthandels-
volumen) die Güterexporte stark rückläufig (- 10 %). Die-
ser Trend besteht bereits über mehrere Jahre hinweg, der 
Sachverständigenrat (SVR, 2024, S. 57-58) spricht sogar 

1	 Die Importe haben sich moderat entwickelt: 3. Quartal: Warenimpor-
ten mit einem Zuwachs von 1,3 %; 4. Quartal: Rückgang der Importe 
um 0,5 %; 2025: voraussichtliche Zunahme um 0,8 %, im dann folgen-
den Jahr um 2,7 % (Boysen-Hogrefe et al., 2024).
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von einer „Entkopplung“ der deutschen Warenexporte von 
der Expansion der chinesischen Wirtschaft.

Der Ausblick auf den deutschen Außenhandel im kom-
menden Jahr bleibt ebenfalls pessimistisch. So rechnet 
die deutsche Wirtschaft weiterhin mit Rückgängen bei 
den Exporten (ifo, 2024). Dies ist zum Teil der politischen 
Unsicherheit nach der US-Präsidentschaftswahl und den 
angekündigten Zöllen zuzuschreiben. Boysen-Hogrefe 
et al. (2024) rechnen für das Jahr 2025 mit einem Export-
rückgang von 0,9 %.

Der Wandel vom Industrie- zum Technologiestandort ist 
bislang nicht gelungen. Der alternde heimische Markt 
taugt immer weniger als Testmarkt für den Weltmarkt, ins-
besondere nicht bei oft digital erbrachten Dienstleistun-
gen, die immer größere Teile der Beschäftigung und der 
Wertschöpfung auf sich ziehen. Eine Umfrage zur Nut-
zung von digitalen Diensten von Statista aus 2022 zeigt, 
dass nur ca. ein Drittel der Deutschen zwischen einmal 
pro Woche und einmal im Monat digitale Dienstleistungen 
in Anspruch nimmt, und knapp 50 % der Deutschen sel-
ten bis nie (Statista, 2024a). Die aktuellen Daten für den 
Dienstleistungshandel bestätigen diese Beobachtung: 
Dienstleistungsimporte sanken im 3. Quartal 2024 um 
2,4 %, und auch die Dienstleistungsexporte stagnierten, 
hier insbesondere im Bereich der Telekommunikations-, 
EDV- und Informationsdienstleistungen (Boysen-Hogrefe 
et al., 2024).

Der Sachverständigenrat führt in seinem Jahresgut-
achten den Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit 
als vornehmlichen Grund dafür an, dass der deutsche 
Außenhandel nicht mehr gleichermaßen vom globalen 
Wachstum profitiert wie früher (SVR, 2024, S. 58). Dies 
zu korrigieren, erfordert eine Konzentration auf techno-
logieintensive Dienstleistungen, bei denen die USA und 
China deutsche Unternehmen vielfach nach unten durch-
gereicht haben.

Zweitens war Deutschland in der Vergangenheit stär-
ker als andere EU-Mitglieder auf Wachstumsmärkten in 
Schwellenländern (nicht nur aber vor allem in China) en-
gagiert. Auch wenn die gegenwärtige konjunkturelle Flau-
te diesen Ländern zusetzt, bleiben sie die Wachstums-
märkte der Zukunft. Würde hier der Anschluss verloren, 
könnte dies nicht durch den Binnenmarkt ersetzt werden.

Gleichwohl bleibt die Vollendung des Binnenmarktes, ins-
besondere im Finanz- und Dienstleistungsbereich, von 
zentraler Bedeutung für die Verhandlungsmacht der EU 
gegenüber den USA und China. Schwellenländer sind 
oft autokratisch geprägt, priorisieren kurzfristige Wachs-
tumserfolge vor langfristiger Nachhaltigkeit und setzen 

dem Versuch der EU, die Nachhaltigkeitsstandards der 
EU in diese Länder zu „exportieren“, sichtbaren Wider-
stand entgegen. Das bedeutet, dass in sehr wünschens-
werten Handels- und Investitionsabkommen mit diesen 
Ländern weitaus mehr als in der Vergangenheit das Prin-
zip der regulatorischen Kooperation und der gegenseiti-
gen Anerkennung von Mindeststandards in der Nachhal-
tigkeit gelten sollte. Die Verhandlungen mit Mercosur, In-
dien und Vietnam zeigen dazu erste Ansätze. Sie könnten 
aber durch die ab 2026 einseitig erhobene EU-CO2 Grenz-
abgabe auf Importe gefährdet werden.

Drittens besteht für Deutschland weiterhin das Problem 
der energetischen Abhängigkeit vom Ausland. Es wurde 
im fossilen Bereich bei der Abkopplung der Gaslieferun-
gen aus Russland schmerzlich sichtbar und letztlich nur 
durch den Ersatz anderer Lieferquellen (LNG, Gas aus 
Norwegen) übertüncht. Denn die jüngsten Drohungen 
Qatars, Lieferungen von LNG einzustellen, wenn es durch 
das Lieferkettengesetz bestraft werden sollte, zeigen, 
dass die Abhängigkeit von Importen nicht vom Tisch ist 
(Financial Times, 2024). Im nichtfossilen Energiebereich 
wird die Lücke zwischen eigener Produktion und Nach-
frage nach grünem Strom nicht zuletzt auch wegen der 
Datenmenge, die der Einsatz von KI erfordert, größer 
werden. Deutschland wird ein großer Nettoimporteur 
von Strom aus erneuerbaren Energieträgern werden. Be-
schaffungsmärkte außerhalb der EU zu erschließen und 
durch staatliche Garantien zu unterstützen, bleibt daher 
eine wichtige Aufgabe für die deutsche Wirtschaft.

Viertens dominierten auch beim wichtigsten strategischen 
Gut außerhalb der Rohstoffbranche, den Halbleitern und 
Mikrochips, bislang Käufe vor Direktinvestitionen. Hier 
sind mit die größten Lerndefizite zu verzeichnen. Tech-
nologiewissen kann nicht mehr verkauft, sondern muss 
immer mehr eingekauft werden. Über Joint Ventures mit 
den Technologieführern in den Bereichen Lerndefizite ab-
zubauen, wäre ein Weg.

Fünftens fällt unter die Sicherung von Handelsrouten nicht 
nur die militärische Absicherung zum Schutze dieser. 
Zwar kam es in den vergangenen Jahren häufiger auch 
zu Lieferkettenschwierigkeiten aufgrund von Piraterie und 
Konflikten, wie beispielsweise durch die Huthi-Rebellen 
im Roten Meer (Kamin & Hinz, 2024). Jedoch geht es ver-
mehrt um die Kontrolle von Handelswegen durch strate-
gische Investitionen, wie etwa China sie im Rahmen sei-
ner Belt-and-Road-Initiative (BRI) weltweit in Infrastruktur 
tätigt. Die von Farell und Newman (2019) beschriebenen 
„chokepoint effects“ entstehen vornehmlich durch Macht 
und Kontrolle einzelner Staaten über Hubs, welche als 
zentrale Knotenpunkte für die Flüsse von Gütern und Da-
ten fungieren. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der wach-
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sende Einfluss Chinas im Panama Kanal und die Reakti-
on der USA, befeuert durch die Sorge, Peking könnte die 
Macht über den wichtigen Seeweg als Druckmittel nutzen 
(Marti, 2024). Umso wichtiger ist es für deutsche Unter-
nehmen, an technologischen Vorsprüngen in der digitalen 
Abwicklung und Finanzierung des internationalen Han-
dels einzelner Länder zu partizipieren, und den Techno-
logietransfer mitzukontrollieren. Die Global Gateway Initi-
ative der EU ist ein guter erster Schritt, muss jedoch noch 
mit glaubwürdiger Finanzierung und entsprechender Ein-
bindung europäischer Unternehmen hinterlegt werden, 
um es überhaupt mit dem strategischen Charakter der 
BRI aufnehmen zu können.

Sicherung des Zugangs zu kritischen Rohstoffen

Dem Zugang zu kritischen Rohstoffen kommt in der De-
batte um Strategie und Geoökonomik in der deutschen 
Außenwirtschaftspolitik aus vier Gründen eine besondere 
Bedeutung zu.

Erstens ist Deutschland in besonderem Maße abhän-
gig von Importen kritischer Rohstoffe, hat es doch in der 
Vergangenheit ebenso wie bei Energie und strategischen 
Gütern, wie Mikrochips und Halbleitern, seinen Bedarf vor 
allem durch Importe, nicht aber durch Investitionen ge-
deckt. Während Deutschland pro Jahr Rohstoffe im Wert 
von ca. 200 Mrd. Euro einführt (GTAI, 2024a), sind die Aus-
landsbeteiligungen deutscher Unternehmen im Bergbau 
von 90 im Jahr 2011 in vier Ländern2 auf 22 im Jahr 2020 
gesunken. Diese 22 Beteiligungen begrenzen sich nun 
ausschließlich auf die USA (Fremerey & Iglesias, 2024).

Zweitens haben kritische Rohstoffe besondere Bedeu-
tung für drei strategische Bereiche: kritische Technolo-
gien, Transformation der Wirtschaft und Verteidigung. 
So werden diese Rohstoffe für die Produktion kritischer 
Technologien wie Halbleiter benötigt. Sollen Abhängig-
keiten bei diesen Gütern verringert werden, macht die 
Ansiedlung der Produktion ebendieser in Europa und 
Deutschland nur dann Sinn, wenn keine Abhängigkeiten 
bei Vor- und Zwischenprodukten bestehen. Für die Trans-
formation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität bis 2050 
werden für die Herstellung von Batterien, Elektromotoren 
und Brennstoffzellen sowie für den Ausbau von Windkraft 
und Solarenergie kritische Rohstoffe benötigt (Godart et 
al., 2023). Und auch im Verteidigungssektor bedarf es kri-
tischer Rohstoffe zur Herstellung von Verteidigungssys-
temen und -ausrüstung. Die NATO veröffentlichte im De-
zember 2024 eine Liste von zwölf verteidigungsrelevanten 
Rohstoffen (NATO, 2024). Diese sind für die Herstellung 
fortschrittlicher Verteidigungssysteme und -ausrüstung 

2	 Russland, Brasilien, Kanada und USA.

unerlässlich. In allen drei Bereichen ist aufgrund der stra-
tegischen Wichtigkeit dieser mit einem starken Nachfra-
geanstieg in den kommenden Jahren zu rechnen.

Drittens findet vermehrt eine „weaponization“ des Han-
dels mit diesen Rohstoffen statt. China hat sich in den 
vergangenen Jahren einen beträchtlichen Vorsprung in 
der Herstellung und Verarbeitung kritischer Rohstoffe 
erarbeitet. In den vergangenen Monaten kam es zu suk-
zessiven eingeführten Exportkontrollen seitens Chinas für 
Antimon, Gallium, Germanium, und andere, insbesondere 
für die Batterieproduktion wichtige Rohstoffe und Dual-
use-Güter (GTAI, 2024b). Die Exportbeschränkungen sind 
zwar eine Antwort auf die US-amerikanischen Exportkon-
trollen gegenüber 140 chinesischen Firmen, dennoch sind 
sie durch die internationale Handelsverflechtung auch re-
levant für deutsche und europäische Unternehmen.

Viertens die derzeit begrenzte Verfügbarkeit von Ener-
gieträgern, Rohstoffen, und den daraus hergestellten 
Zwischen- und Endprodukten somit nicht nur eine un-
mittelbare Gefahr für die deutsche Wirtschaft und ihr 
Geschäftsmodell dar (Bachmann et al., 2022), sondern 
durch die Abhängigkeiten und Bedarfe in der Verteidi-
gungsindustrie auch eine zu lösende Sicherheitsproble-
matik im Bereich der nationalen Sicherheit. Die deutsche 
und europäische Politik ist sich der Abhängigkeiten be-
wusst und hat in den vergangenen Jahren mit diversen 
Initiativen, wie dem Critical Raw Materials Act der EU 
und der Rohstoffstrategie der Bundesregierung, Grund-
steine zum Gegensteuern gelegt. Der von der KfW ge-
genfinanzierte Rohstofffonds der Bundesregierung ist im 
Oktober 2024 gestartet und signalisiert einen wichtigen 
Schritt in Richtung vermehrter deutscher Investitionen 
in Rohstoffprojekte. Im europäischen und internationa-
len Vergleich haben jedoch andere Länder beträchtliche 
zeitliche Vorsprünge in der Rohstoffgewinnung und -ver-
arbeitung (Fremerey & Iglesias, 2024). Daher ist es für 
Deutschland unerlässlich, Rohstoffpartnerschaften wie 
mit Chile und Kasachstan zu nutzen und sich weiter um 
Handelspartner als Rohstofflieferanten zu bemühen. Das 
Mercosur-Abkommen ist vielversprechend, da insbeson-
dere auf Ausfuhren verschiedener Rohstoffe aus Brasilien 
und Argentinien in die EU, z. B. Nickel, Kupfer, Aluminium, 
Stahlrohstoffe, Germanium oder Gallium, keine Steuern 
vorgesehen sind (Gijs et al., 2024). Jedoch muss das Han-
delsabkommen im EU-Rat von mindestens 15 Mitgliedern 
gebilligt werden, die 65 % der Gesamtbevölkerung reprä-
sentieren, bevor es in Kraft tritt.

Schlussfolgerungen

Externe Schocks wie die befürchtete Kehrtwende in der 
amerikanischen Handelspolitik und die „weaponization“ des 
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Zugangs zu Rohstoffen durch Autokratien haben sich mit 
hausgemachten internen Schwächen des deutschen Stand-
orts zu einer gefährlichen Belastung der deutschen Außen-
wirtschaft und damit der gesamten Wirtschaft vereinigt.

Der deutschen Politik obliegt die Verantwortung, die Kon-
sequenzen dieser Belastung für den Wohlstand in der ge-
samten EU in Brüssel deutlich zu machen und sich gegen 
die Wagenburgpolitik einer Festung Europa zur Wehr zu 
setzen. Stattdessen muss die Vollendung des Binnen-
marktes Hand in Hand gehen mit der Einladung an wich-
tige Partner, in der EU unter deren Bedingungen zu inves-
tieren und Handels-, Investitions- und Zugangsbarrieren 
für Rohstoffe durch Abkommen verlässlich zu senken.

Den deutschen Unternehmen kommt die Aufgabe zu, 
diejenigen ausländischen Unternehmen zu identifizieren 
und sich mit ihnen zusammenzuschließen, von denen das 
Wissen über neue Technologien erworben werden kann. 
Im Ergebnis derartiger Zusammenschlüsse können so-
wohl deutsche Investitionen im Ausland als auch Inves-
titionen von ausländischen Unternehmen in Deutschland 
entstehen und Handel stimulieren. Dabei könnte Deutsch-
land die angekündigt aggressive Politik einer Regierung 
Trump gegen Schwellenländer zu seinem Vorteil nutzen 
und an die Stelle von Unsicherheit Berechenbarkeit als 
Grundlage von Investitionen setzen.
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Jan Gellermann, Reinhard Penz, Philipp Ramos Lobato

Wo steht die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach der Bürgergeld-Reform?
Nach Vorstellungen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sollte die Bürgergeld-Reform 
nicht weniger als der Abschied von „Hartz IV“ sein, jener vor zwanzig Jahren von den 
beiden Parteien selbst ersonnenen, aber zusehends unbeliebteren Grundsicherung für 
Arbeitsuchende. Bei näherer Betrachtung erweist sich die propagierte Zäsur jedoch als 
überzeichnet. Das Bürgergeld bricht nicht mit der Vergangenheit, sondern bündelt vielmehr 
eine Vielzahl an Reformelementen, die in den Jahren zuvor entwickelt, regional erprobt und 
teils etabliert wurden. Entsprechend hätte die – mit dem Bruch der Ampel-Regierung nicht 
mehr beschlossene – Wachstumsinitiative auch keinen radikalen Kurswechsel dargestellt. 
Vielmehr war sie der neuerliche Versuch, fördernde und fordernde Elemente in eine andere 
Balance zu bringen.

Die Bürgergeld-Reform, wie sie von der SPD auf ihrem 
Parteitag 2019 in Grundzügen entworfen und mit dem 
2022 verabschiedeten Bürgergeld-Gesetz beschlossen 
wurde, ist als fundamentaler Kurswechsel der sozialen 
Sicherung in Deutschland dargestellt worden. Mit dem 
Übergang zum Bürgergeld, so formulierte es Andrea Nah-
les 2019 in ihrer Zeit als SPD-Chefin, lasse man „Hartz IV“ 
nicht nur hinter sich, sondern stelle die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende1 „vom Kopf auf die Füße“ (Niesmann & 
Peter, 2019). Das Bürgergeld sollte also eher als Revoluti-
on denn als Evolution verstanden werden, wie die bei kei-
nem Geringeren als Karl Marx entlehnte Formel nahelegt.

1	 Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text häufig die Kurzform 
„Grundsicherung“.

Dabei sind es drei Prinzipien, die für die „revolutionäre“ 
Neuausrichtung des SGB II stehen (SPD, 2019): Mit dem 
Bürgergeld sollen die Leistungsempfänger:innen erstens 
nicht mehr als „Hilfebedürftige“, sondern als „Bürger“ 
und damit als Träger:innen unveräußerlicher Rechte ad-
ressiert werden. Zweitens wird davon ausgegangen, dass 
die Leistungsempfänger:innen (zumindest weit überwie-
gend) unverschuldet in Not geraten sind, die Unterstüt-
zung des Sozialstaats also tatsächlich brauchen und 
seine Leistungen nicht aus mangelndem Arbeitswillen 
und damit missbräuchlich in Anspruch nehmen. Daraus 
folgt drittens, dass an die Stelle rigider Zumutbarkeits-
kriterien und scharfer Sanktionsregelungen eine an den 
individuellen Bedarfen orientierte Unterstützung der 
Leistungsbezieher:innen auf ihrem Weg in eine bedarfs-
deckende wie nachhaltige Beschäftigung treten soll.

An diese Überlegungen knüpft die so genannte Ver-
trauenssemantik des Bürgergeld-Gesetzes (Bundesre-
gierung, 2022) an, die in den Reformüberlegungen des 
Parteitagsbeschlusses der SPD noch keine vergleichbar 
prominente Rolle spielte. In der Begründung des Bürger-
geld-Gesetzes hingegen avanciert „Vertrauen“ zu einer 
Art Leitbegriff. Und dies in einem doppelten, komplemen-
tär zu den Überlegungen aus dem Jahr 2019 konstruier-
ten Sinne: Zum einen als Vertrauensversprechen an die 
Leistungsempfänger:innen, dass der Sozialstaat sie bei 
der Bewältigung ihrer Probleme adäquat unterstützt und 
eben nicht verdächtigt, sich Leistungen bloß zu erschlei-
chen; zum anderen als Vertrauensvorschuss des Sozial-
staats an die Leistungsbezieher:innen und ihre redlichen 
Absichten zur Erwerbsintegration. Letzteres sollte nicht 
zuletzt in Gestalt der auf sechs Monate angelegten – im 
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Vermittlungsausschuss jedoch gescheiterten – „Vertrau-
enszeit“ zum Ausdruck kommen, in der Leistungsminde-
rungen rechtlich ausgeschlossen sein sollten. Aber auch 
die Etablierung eines Kooperationsplans – als Nachfolge-
rin der mit Rechtsfolgen kommunikativ belasteten Einglie-
derungsvereinbarung – sowie des Schlichtungsverfah-
rens für Konfliktfälle zwischen Bürger:innen und Arbeits-
verwaltung zum Kooperationsplan lassen sich in diesem 
Sinne verstehen.

Das Bürgergeld ist kein radikaler Kurswechsel

Von dieser Warte aus betrachtet, könnte der Kontrast zum 
aktivierungspolitischen Narrativ der 2005 in Kraft getrete-
nen vierten Stufe der „Hartz“-Reformen nicht größer sein. 
Diesem zufolge wird der (langfristige) Verbleib im Sozial-
leistungsbezug weniger als Ergebnis geringer Arbeits-
nachfrage und damit als strukturelles Problem betrachtet, 
sondern als unbeabsichtigte Nebenfolge einer vermeint-
lich zu generös ausgestalteten sozialstaatlichen Absiche-
rung. Das hohe Absicherungsniveau habe die Ausbildung 
von arbeitsmarktfernen Verhaltensmustern begünstigt 
und damit ungewollt zur mentalen Verfestigung des Leis-
tungsbezugs beigetragen. Eng damit verknüpft war stets 
der Vorwurf, ein Teil der Leistungsempfänger:innen würde 
die staatliche Unterstützung ohne Not in Anspruch neh-
men. Entsprechend sollte die (Re-)Integration in den Ar-
beitsmarkt und damit die Überwindung der Abhängigkeit 
von staatlicher Unterstützung vor allem über eine Anpas-
sung der Arbeits- und Konzessionsbereitschaft realisiert 
werden.

Demgegenüber erscheint die Idee eines Bürgergelds tat-
sächlich als grundlegende Neuausrichtung der Grund-
sicherung. Mit dem Bürgergeld ist die Vorstellung einer 
zu etablierenden „Vertrauenskultur“ (Bundesregierung, 
2022, S. 2) zwischen dem Sozialstaat und seinen unter-
stützungsbedürftigen Bürger:innen assoziiert. Zugleich 
ist damit die substanzielle Entschärfung sozialstaatlicher 
Sanktionsmöglichkeiten und die Priorisierung von nach-
haltiger Arbeitsmarktintegration, nicht zuletzt ermöglicht 
durch verstärkte Investitionen in die berufliche Qualifika-
tion der Leistungsberechtigten, verbunden (Bundesregie-
rung, 2022, S. 128).

Bei näherer Betrachtung erweist sich die vor allem von der 
SPD und von Bündnis 90/Die Grünen sowie von Teilen der 
FDP propagierte Zäsur der Bürgergeld-Reform jedoch als 
überzeichnet. Unterschätzt wird dabei, dass die Grundsi-
cherung bereits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des 
SPD-Parteitages im Dezember 2019, erst recht aber zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bürgergeld-Gesetzes, 
nicht mehr viel mit ihrer programmatischen Grundaus-
richtung des Jahres 2005 gemein hatte. Spätestens mit 

Ende der mehrjährigen Konstitutionsphase2 der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende, welche das Urteil des Ver-
fassungsgerichtes aus dem Jahr 2010 zur Regelsatzbe-
rechnung und dessen gesetzliche Umsetzung im Folge-
jahr markiert, hatte sich das Sicherungssystem bereits 
weit vom anfänglichen Aktivierungsansatz entfernt.

Mit diesem Urteil wurde höchstrichterlich geklärt, was 
bis dahin vielfach „unbegriffen“ (Knuth, 2006) schien: 
Dass das SGB II nicht allein arbeitsmarktpolitischen Prin-
zipien verpflichtet ist, sondern als Rechtsnachfolgerin 
der „alten“ Sozialhilfe den grundgesetzlich verbürgten 
Auftrag hat, das soziokulturelle Existenzminimum zu si-
chern. Nicht von ungefähr wurde diese richterliche Klar-
stellung hernach im ersten Paragrafen des SGB II fixiert, 
deren Wortwahl erkennbar dem Bundessozialhilfegesetz 
entlehnt ist. Demnach hat die Grundsicherung sicherzu-
stellen, dass die Leistungsberechtigten ein Leben führen 
können, das der „Würde des Menschen“ entspricht.

Unabhängig davon hatte bereits 2006 eine politische Ab-
satzbewegung von der aktivierungspolitischen Begrün-
dungsfigur eingesetzt, der zufolge vorwiegend motivati-
onale Hemmnisse für die Verstetigung des Leistungsbe-
zugs verantwortlich sind. Stattdessen gewann mit der 
Berücksichtigung der „multiplen Vermittlungshemmnis-
se“ eine andere Problemperspektive an Bedeutung, die 
auf die vielfältigen nicht-motivationalen Problemlagen 
der Leistungsbezieher:innen abstellte, darunter nicht zu-
letzt gesundheitliche Beeinträchtigungen. Gestützt wur-
de diese Perspektive von wissenschaftlichen Befunden, 
die nicht nur die starke Verbreitung solcher Hemmnisse 
nachwiesen, sondern auch deren erheblichen negativen 
Einfluss auf die Arbeitsmarktchancen belegten (Koch & 
Kupka, 2007; Achatz & Trappmann, 2011).

Prominent zum Ausdruck kam diese Perspektivverschie-
bung im Bericht der „Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt“, die 
vom damaligen Bundesarbeitsminister Franz Müntefering 
ins Leben gerufen wurde und die im Frühjahr 2007 ihren 
Abschlussbericht vorlegte. Demnach existiere eine nen-
nenswerte Gruppe von Leistungsberechtigten, die sich 
„nur knapp oberhalb der Erwerbsunfähigkeitsschwelle“ 
befinde, „mehrfache Vermittlungshemmnisse“ (BMAS, 
2007, S. 4) aufweise und folglich kurzfristig keine realis-
tischen Arbeitsmarktchancen mehr habe. Um dem zu 
begegnen, wurde mit dem Beschäftigungszuschuss ein 
Instrument geschaffen, das nicht nur eine besonders ar-

2	 Wir unterscheiden drei Phasen in der historischen Entwicklung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende: Die Konstitutionsphase (2005 
bis 2010), die Entwicklungsphase (2011 bis 2019) sowie die Krisen-
phase (ab 2020), in die auch die Einführung des Bürgergelds und der 
damit verbundene Versuch einer politischen Neuausrichtung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende fällt (Gellermann et al., 2025).
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beitsmarktferne Gruppe unter den Leistungsberechtigten 
adressierte, sondern vorrangig die desintegrativen Folgen 
eines langjährigen Ausschlusses vom Arbeitsmarkt kom-
pensieren sollte (Ramos Lobato et al., 2023). Erstmals in 
der Geschichte der bundesdeutschen Arbeitsförderung 
bestand zudem die Möglichkeit einer dauerhaften För-
derung. Insofern markiert der Beschäftigungszuschuss 
gleich in mehrfacher Hinsicht einen frühen „Bruch mit der 
Aktivierungslogik“ (Bauer et al., 2010, S. 274).

Elemente des Bürgergelds vorweggenommen

Noch etwas fraglicher erscheint die behauptete Gegen-
sätzlichkeit von Bürgergeld und „Hartz IV“, wenn man 
all jene Änderungen bedenkt, die in den Jahren vor der 
Reform bereits erfolgten. In der Entwicklungsphase der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende entfaltete sich die 
Perspektivverschiebung von „Aktivierung und Vermitt-
lung“ zu „Beratung und Teilhabesicherung“ in Gestalt di-
verser Projekte, Initiativen, Programme und Regelungen.3 
Dabei war der explizite oder implizite analytische Aus-
gangspunkt vielfach eine am Capability-Ansatz von Sen 
(2002; siehe auch Penz, 2012) ausgerichtete Programma-
tik: Demnach ist die „Verwirklichungschance“ auf Arbeits-
marktteilhabe – und damit auf einen Autonomiegewinn 
der Leistungsberechtigten – nicht nur eine Frage indivi-
dueller Fähigkeiten (worunter man auch deren Motivation 
subsummieren kann), sondern immer auch von strukturel-
len Handlungsoptionen.

Daran orientierte sich nicht nur die Weiterentwicklung des 
Förderangebots in Richtung eines ganzheitlichen Ansat-
zes (z. B. Betreuung, Coaching, Betriebsakquisition, För-
derung schwer zu erreichender Jugendlicher etc.), son-
dern auch und vor allem die Erweiterung des Beratungs-
mandats der Jobcenter. Die Erfüllung eines umfassenden 
Beratungsauftrags zur Sicherung der Arbeitsmarkteilha-
be bildet neben der monetären Existenzsicherung dabei 
eine zentrale Säule der Grundsicherung und ihrer sozial-
staatlichen Aufgaben.

Auch sind in die Bürgergeld-Reform einige gesetzliche 
Regelungen aus den Krisenjahren seit 2020 eingegangen. 
Unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Folgen von Pan-
demie und Ukraine-Krieg wurden Anpassungen auf den 

3	 Beispielhaft sei verwiesen auf das Bundesprogramm „Perspektive 
50plus“, die „Berliner Joboffensive“, Modellprojekte öffentlich geför-
derter Beschäftigung in Nordrhein-Westfalen, das ESF-Bundespro-
gramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter, 
verschiedene Projekte der LZA-Schwerpunktregionen der Bundes-
agentur für Arbeit (BA), die Weiterentwicklung der Beratungskonzep-
tion der BA, das Bundesprogramm Soziale Teilhabe, das 9. SGB II-
Änderungsgesetz (insb. § 16g und § 16h SGB II) und schließlich das 
Teilhabechancengesetz. Experimente auf der lokalen Ebene müssen 
hier leider unberücksichtigt bleiben.

Weg gebracht, die das Bürgergeld-Gesetz (teils in modi-
fizierter Form) aufgegriffen hat. Dies gilt nicht zuletzt für 
die unter dem Namen „Sozialschutz-Paket“ bekannten 
erleichterten Zugangsbedingungen, die ab März 2020 
geschaffen wurden, um auch in solchen Fällen eine öko-
nomische Absicherung zu gewährleisten, in denen kein 
Anspruch auf Arbeitslosengeld (mehr) bestand, Grund-
sicherungsleistungen aufgrund von Vermögenswerten 
oberhalb der bis dahin geltenden Freibetragsregelungen 
aber nicht hätten gewährt werden können. Als Karenzzeit 
für Vermögen bzw. Wohnen wurde diese Regelung mit 
dem Bürgergeld-Gesetz schließlich auch für die postpan-
demische Zeit im SGB II verankert.

Wie die erleichterten Zugangsbedingungen steht auch 
das insbesondere von der Partei Bündnis 90/Die Grünen 
angestrebte, bereits im Februar 2022 entworfene Sankti-
onsmoratorium für eine große Distanz zur Programmatik 
der Gründungsjahre der Grundsicherung und nahm zu-
gleich Regelungen vorweg, die mit der „Vertrauenszeit“ 
im Bürgergeld-Gesetz dauerhaft eingeführt werden soll-
ten. Auch wenn die „Vertrauenszeit“ selbst nicht einge-
führt wurde, etablierte die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
in einer Weisung zum Kooperationsplan ein Vorgehen, 
das dem Gedanken der „Vertrauenszeit“ denkbar nahe-
kam. Demnach sollen Erstberatung und Folgetermine so-
wie Maßnahmenzuweisungen und Vermittlungsvorschlä-
ge ohne Rechtsfolgenbelehrung (und damit ohne Mög-
lichkeit von Leistungsminderungen) auskommen, solange 
die Leistungsbezieher:innen kooperieren. Mit Blick auf 
die in der Bürgergeldreform als innovativ herausgestellte 
„Vertrauenssemantik“ ist schließlich zu bemerken, dass 
die Leistungsberechtigten bereits seit Jahren ihren Kon-
takt zum Jobcenter mehrheitlich als positiv bewerten, wie 
eine Reihe von Befragungen gezeigt haben (siehe etwa 
Tisch, 2010; Stockinger & Zabel, 2020).

Es lässt sich festhalten, dass die Bürgergeld-Reform we-
der den programmatischen Grundlinien des SPD-Partei-
tagsbeschlusses aus dem Jahr 2019 nach noch in Ge-
stalt der 2023 realisierten gesetzlichen Änderungen das 
ist, was die Formel von einer „Überwindung von Hartz 
IV“ versprach: nämlich einen paradigmatischen Wech-
sel in der Geschichte der Grundsicherung (mit ähnlicher 
Stoßrichtung siehe Beckmann, 2023; Börner & Kahnert, 
2024). Dass etwas anderes suggeriert wurde, mag am 
Selbstverständnis der politischen Akteur:innen liegen, 
ändert am Ergebnis aber nur wenig. Das Bürgergeld, als 
politisches Konzept wie als konkretes Reformprogramm, 
bricht nicht radikal mit der Vergangenheit. Vielmehr bün-
delt es eine Vielzahl an Problemperspektiven und Lö-
sungsansätzen, die über Jahre hinweg entwickelt, regio-
nal erprobt und teils bereits etabliert wurden. Gleichzeitig 
schafft es neue gesetzliche Rahmenbedingungen, um 
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die Nutzung und Weiterentwicklung dieser Lösungsan-
sätze zu erleichtern.

Ebenso wenig sollte in diesem Zusammenhang unerwähnt 
bleiben, dass die Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch 
die Aufnahme von Erwerbsarbeit weiterhin konstitutives 
gesetzliches Ziel des Bürgergeldes ist. Das schließt die Be-
mühungen um nachhaltige(re) Arbeitsmarktintegrationen 
ein, deren Anteil an allen Beschäftigungsaufnahmen aber 
bereits in den letzten zehn Jahren kontinuierlich zugenom-
men hat (BA, 2024). Ebenso können die Jobcenter die Mit-
wirkung der Bürgergeldbezieher:innen an der Realisierung 
dieses Ziels einfordern und sie im Verweigerungsfalle auch 
mit Leistungskürzungen belegen. Zudem gilt weiterhin, 
dass eigene Einkommens- und Vermögenswerte grund-
sätzlich für die Unterhaltssicherung eingesetzt werden 
müssen. Demnach wurde mit dem Bürgergeld weder die 
Konditionalität von Grundsicherungsleistungen noch de-
ren Nachrangigkeit aufgegeben.

Wo steht die Grundsicherung heute?

Wenn das Bürgergeld aber nun nicht jener radikale Kurs-
wechsel ist, als der er von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen gerne gesehen und in der aufgeregten öffentlichen 
Debatte bisweilen verdammt wird, wie sind dann die be-
reits erfolgten oder von der Ampel-Regierung noch ange-
strengten Änderungen am Bürgergeld zu bewerten? Die 
nüchterne Antwort lautet: Es handelt sich nicht um eine 
inhaltliche Abkehr vom Bürgergeld, sondern um eine in 
Anbetracht der Geschichte der Grundsicherung wenig 
überraschende Balancierung der Ausgestaltung.

Zur Erinnerung: Bereits vor der Einführung des Bürger-
geldes musste die Ampel-Regierung im Vermittlungsaus-
schuss Änderungen an ihrem ursprünglichen Gesetzesent-
wurf akzeptieren, darunter verkürzte Dauern der Karenz-
zeiten, geringere Vermögensfreibeträge sowie der Verzicht 
auf die bereits erwähnte „Vertrauenszeit“. Gut ein Jahr nach 
Inkrafttreten des Bürgergeld-Gesetzes hatte die Ampel-
Regierung mit dem Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 
selbst Änderungen des Gesetzes initiiert. Hierzu gehörten 
die Einführung der Möglichkeit einer vollständigen Minde-
rung der Regelleistung bei nachhaltiger Arbeitsverweige-
rung sowie die Abschaffung des Bürgergeldbonus, der als 
finanzieller Anreiz für die Teilnahme an bestimmten arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen gedacht war.

Wenige Monate später wurden im Rahmen der „Wachs-
tumsinitiative“ (Bundesregierung, 2024) weitere SGB-II-
Änderungen angestrengt, die ursprünglich noch im Jahr 
2024 vom Bundestag beschlossen werden sollten, nach 
dem Auseinanderbrechen des Regierungsbündnisses 
aber nicht mehr realisiert wurden. Mit Ausnahme der öf-

fentlich kontrovers diskutierten Anschubfinanzierung 
(Weber, 2024), die als Anreiz zur Aufnahme von und zum 
Verbleib in bedarfsdeckender Erwerbsarbeit konzipiert 
ist, hätten die übrigen Änderungen die geltenden Rege-
lungen zur Zumutbarkeit von Erwerbsarbeit und zu den 
Leistungsminderungen verschärfen sollen. Arbeitslose 
Leistungsberechtigte sollten zudem monatlich zu einem 
persönlichen Gespräch eingeladen werden, wenn dies 
für ihre Eingliederung in Arbeit erforderlich ist. Die an-
gestrebte Intensivierung der Zusammenarbeit von Job-
centern und Zollbehörden sollte Schwarzarbeit unter 
Bürgergeldbezieher:innen bekämpfen.

Mit diesen Änderungen wollte die Bundesregierung bei 
jenen Elementen nachsteuern, die im Zentrum der Kritik 
an der Bürgergeld-Reform stehen, selbst wenn deren 
Ursprünge zum Teil bereits vor der Bürgergeld-Reform 
liegen (zur Einschätzung der Jobcenter siehe Beckmann 
et al., 2024; Bernhard et al., 2024). Bei den Leistungs-
minderungen wäre man faktisch zu jenen Regelungen 
zurückgekehrt, wie sie unmittelbar nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2019 galten. 
Diese wären unbestreitbar schärfer ausgefallen, als dies 
nach Inkrafttreten des Bürgergeld-Gesetzes der Fall war 
und bis heute ist, wären aber selbstredend nicht über jene 
roten Linien hinausgegangen, die das Verfassungsgericht 
in seinem Urteil aus dem Jahr 2019 gezogen hatte.

An einigen Zielen der Bürgergeld-Reform wurde jedoch 
unverändert festgehalten. So etwa am Ziel einer nach-
haltigen Arbeitsvermittlung und der dafür wichtigen Rol-
le beruflicher Weiterbildung, ebenso wie an dem Be-
mühen um eine kooperative Zusammenarbeit mit den 
Bürgergeldbezieher:innen. Die Initiative „Job-Turbo“ für 
geflüchtete Menschen im SGB II verdeutlicht zugleich, dass 
mit der Bürgergeld-Reform das Ziel der Eingliederung in Ar-
beit nicht aus den Augen verloren wurde.4 Zwar wurde der 
Vermittlungsvorrang abgeschafft, dieser aber keineswegs 
durch einen „Qualifizierungsvorrang“ ersetzt. Auch die kri-
tisierten Änderungen des Leistungsrechts, allen voran die 
kurzfristige Anpassung der Regelleistung als Reaktion auf 
inflationsbedingte Preisentwicklungen sowie die Karenzzeit 
Wohnen, wollte die Bundesregierung ebenso unangetastet 
lassen wie die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit für L
angzeitleistungsbezieher:innen  – etwa die mit dem Bürger-
geld-Gesetz entfristete Förderung nach § 16i SGB II oder 
das neu geschaffene Coaching nach § 16k SGB II.

4	 Wenngleich diese Initiative und womöglich auch die damit verbun-
denen politischen Steuerungssignale von Seiten der Praxis eher 
reserviert aufgenommen wurden. So wird etwa in Befragungen von 
Jobcenter-Beschäftigten zum Bürgergeld der „Job-Turbo“ als deut-
lich „weniger sinnvoll“ bewertet als unterstützend-beratende Elemen-
te wie etwa Coaching (§ 16k SGB II) oder Teilhabe am Arbeitsmarkt 
(§ 16i SGB II) (Bernhard et al., 2024).
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Auch wenn die Änderungen der Wachstumsinitiative alles 
andere als unerheblich gewesen wären, kann von einer 
Rückabwicklung der Bürgergeld-Reform keine Rede sein. 
Dies wäre schon allein deshalb nicht ohne weiteres mög-
lich, weil ihre zentralen Elemente Ausdruck und Ergebnis 
eines langfristigen institutionellen Lernprozesses sind. 
Auch die angedachten Änderungen des Leistungsminde-
rungsrechts hätten keinen Widerspruch zur Bürgergeld-
Reform, ihren politischen Intentionen und dem zugrunde-
liegenden Menschenbild dargestellt, sondern wären eine 
Ergänzung, wenn nicht sogar eine notwendige Korrektur 
gewesen. Gerade eine Reform, die von grundsätzlich ar-
beitsorientierten und regelkonformen Leistungsberech-
tigten ausgeht, benötigt eine institutionelle Absicherung 
seiner finanziellen und legitimatorischen Resilienz durch 
durchsetzbare Regeln der Mitwirkung und wirksame mo-
netäre Anreize. Anders formuliert: In der Grundsicherung 
bedarf es einer angemessenen Balance zwischen unter-
stützend-beratenden und fordernden Elementen. Diese 
herzustellen, bleibt ein fortwährender gesellschaftspoli-
tischer Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen 
Interessen, der niemals abgeschlossen werden kann.
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Homeoffice: Zukunftsvision auf dem Weg zu 
mehr Gleichberechtigung?
Der Hauptgrund für die chronisch niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen im Vergleich 
zu Männern ist die „Child Penalty“. Das Phänomen beschreibt die beruflichen Nachteile, 
die Frauen nach der Geburt des ersten Kindes erfahren, während Männer keine Einbußen 
verzeichnen. Wie beeinflusst Homeoffice diese Gender-Ungleichgewichte? Verringert 
die Arbeit von zu Hause die Unausgewogenheit in Bezug auf Haus- und Sorgearbeit, 
Erwerbsbeteiligung und Entlohnung? Während die Literatur starke Hinweise liefert, dass 
Homeoffice die Erwerbsbeteiligung von Frauen fördert und teilweise Lohnungleichheiten 
verringern kann, ist die Auswirkung in Bezug auf Haus- und Sorgearbeit bislang weitgehend 
unklar.

Homeoffice ist in Deutschland mittlerweile fest etabliert. 
Ungeachtet der Debatte um die Rückkehr in die Büros le-
gen aktuelle Daten nahe, dass Homeoffice für Millionen 
Beschäftigte Alltag ist – und es wahrscheinlich bleibt: 
Abbildung 1 verdeutlicht, dass seit 2022 stabil etwa je-
der vierte Beschäftigte zumindest teilweise von zu Hause 
arbeitet. Daneben wirbt jede fünfte Online-Stellenanzeige 
mit Homeoffice – ein Höchststand (Abbildung 2).

Während oft die grundsätzlichen Vor- und Nachteile von 
Homeoffice diskutiert werden, zeichnet sich längst ein 
weiterer Meinungsstreit ab. Denn für manche gilt Heim-
arbeit als neues Mittel zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern. So beschreibt Beate Müller-Gemmeke (Bünd-
nis 90/ Die Grünen) Homeoffice als besonders wichtig für 
Frauen, da es ermögliche „Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bekommen“ und fordert ein gesetzliches Recht auf 
Homeoffice (Tagesspiegel, 2024). Befürworter erhoffen 
sich etwa eine stärkere Erwerbsbeteiligung von Müttern 
und verbesserte Karrierechancen.

Allerdings warnen Kritiker vor der „Haushaltsfalle Home-
office“, die Frauen an ihre Belastungsgrenze bringen 
könnte. So betont etwa die Krankenkasse DAK die He-
rausforderungen von Frauen, die Kind und Beruf von zu 
Hause aus vereinbaren müssen, und erteilt Ratschläge 

zum Erhalt der mentalen Gesundheit (DAK, o. D., Abs. 
1). Eine Sorge: Homeoffice könnte für Frauen zum beruf-
lichen „Abstellgleis“ werden oder als Vorwand dienen, 
traditionelle Rollenbilder wiederzubeleben – etwa dann, 
wenn es als Ersatz für fehlende Kitaplätze dient oder ei-
ne Doppelbelastung aus beruflicher und häuslicher Arbeit 
befeuert.

Beide Sichtweisen gründen auf der gleichen Eigenschaft 
des neuen Arbeitsmodells: Flexibles Arbeiten von zu Hau-
se ermöglicht eine Restrukturierung des Alltags. Heute 
relevanter denn je stellt sich somit die Frage, ob diese Re-
organisation Gender-Ungleichheiten in Bezug auf Haus- 
und Sorgearbeit, Erwerbsbeteiligung und Entlohnung ver-
bessern kann – oder ob sie im Gegenteil eine anti-eman-
zipatorische Kraft entwickelt.
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Abbildung 1
Beschäftigte im Homeoffice

Die Grafik zeigt den Anteil der Beschäftigten in Deutschland, die mindes-
tens teilweise von zuhause arbeiten.

Quelle: Eurostat, infas360, ifo Institut.

Abbildung 2
Stellenanzeigen mit Homeoffice-Option

Die Grafik zeigt den monatlichen Anteil an Online-Stellenanzeigen, die ei-
ne Option auf Homeoffice bewerben.

Quelle: Auswertung von Alipour & Langer (2024).

Dieser Kurzbericht fasst den aktuellen Forschungsstand 
zusammen. Die Forschung zum Einfluss von Homeof-
fice auf geschlechtsspezifische Ungleichgewichte steckt 
noch in den Kinderschuhen, zumal sich alte Erkenntnis-
se nicht einfach auf das „neue Homeoffice“ nach Corona 
übertragen lassen. Während die Literatur starke Hinweise 
liefert, dass Homeoffice die Erwerbsbeteiligung von Frau-
en fördern und teilweise Lohnungleichheiten verringern 
kann, ist die Auswirkung in Bezug auf Haus- und Sorgear-
beit bislang weitestgehend unklar.

Homeoffice: Ein Weg zu besserer Arbeitsmarkt- 
integration?

Der Hauptgrund für die chronisch niedrige Erwerbs-
beteiligung von Frauen gegenüber Männern ist die 
„Child Penalty“ (Kleven et al., 2019). Das Phänomen be-
schreibt die beruflichen Nachteile, die Frauen nach der 
Geburt des ersten Kindes erfahren, während Männer 
keine Einbußen verzeichnen. In Deutschland lässt sich 
die um 33 % niedrigere Erwerbsbeteiligung von Frauen 
sogar vollständig vom Child Penalty erklären (Kleven 
et al., 2024). Der Befund verdeutlicht, dass Frauen die 
Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung tragen, 
sodass Erwerbsarbeit für sie zur Herausforderung wird. 
So belegen zahlreiche Studien, dass Frauen flexible 
Arbeitsplätze bevorzugen und eine ausgeprägte Abnei-
gung gegenüber langen Arbeitswegen haben (Goldin, 
2014; Le Barbanchon et al., 2021; Black et al., 2014; Liu 
& Su, 2024; Mas & Pallais, 2017; Nagler et al., 2024). 
Letztlich sind Frauen häufig bereit dafür auf Lohn, Ar-
beitsstunden oder gar komplett auf eine Erwerbstätig-
keit zu verzichten.

Homeoffice spart Pendelzeiten und bietet daneben 
zeitliche Flexibilität. Reicht das, um die Erwerbsbetei-
ligung von Frauen zu erhöhen? Mehrere Studien legen 
nahe, dass das der Fall ist. Anhand von US-Daten zei-
gen Harrington und Kahn (2023), dass der Anstieg von 
Homeoffice in familienunfreundlichen Berufen, etwa im 
Finanzwesen, mit einer Verminderung der Unterschie-
de bei der Erwerbsbeteiligung einhergeht. In deutschen 
Daten lässt sich nachweisen, dass nach Aufnahme ei-
ner Tätigkeit mit regelmäßigem Homeoffice, die geleis-
teten Arbeitsstunden von Müttern um etwa 4,5 Stun-
den pro Monat steigen, während die Stunden der Väter 
kaum ansteigen (Arntz et al., 2022). Eine neue Unter-
suchung auf Basis niederländischer Daten hebt zudem 
die Bedeutung des Partners hervor: So stiegen nach 
Ausbruch der Pandemie die Arbeitsstunden der Mut-
ter, wenn der Partner einer homeofficefähigen Tätigkeit 
nachging, im Vergleich zu Paaren ohne Homeoffice-
Möglichkeit (von Gaudecker et al., 2024). So scheinen 
Müttern durch mehr Flexibilität des Partners entlastet 
zu werden.

Mehr Homeoffice: Ein Schritt zur Lohnparität?

Weniger geleistete Arbeitsstunden von erwerbstätigen 
Frauen im Vergleich zu Männern gelten bekannterma-
ßen als eine von zahlreichen Ursachen für das Gefälle 
beim Stundenlohn, das in Deutschland bei 18 % liegt 
(Blau & Kahn, 2017). So konnte auch mit Bezug auf 
Homeoffice festgestellt werden, dass mit steigenden 
Arbeitsstunden auch die durchschnittlichen Stunden-
löhne von Frauen steigen, während dies bei Männern 
kaum der Fall ist (Arntz et al., 2022).
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Die zunehmende Verfügbarkeit von Homeoffice könnte 
den Gender Pay Gap zudem aufgrund eines besseren 
Matchings zwischen Bewerberinnen und Jobs verbes-
sern. Die Logik: Die ausgeprägte Pendelabneigung von 
Frauen behindert ihren Zugang zu besser bezahlten Tä-
tigkeiten und – aus Sicht der Arbeitgeber – die Rekru-
tierung geeigneter Talente. Mehrere Untersuchungen 
aus verschiedenen Ländern belegen, dass besonders in 
Berufen mit hohem Homeoffice-Potenzial nach 2020 die 
Zahl der Jobwechsel zugenommen hat, bei denen sich 
die Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort vergrö-
ßert hat (Coskun et al., 2024; Boeri & Rigo, 2024; Akan 
et al., 2024). Doch obwohl bereits Hinweise auf positive 
Produktivitätseffekte durch besseres Matching vorliegen, 
sind die Auswirkungen auf Lohnungleichheiten noch nicht 
ausreichend belegt.

Ein weiterer Grund für den Gender Pay Gap ist die un-
gleiche Verteilung von Männern und Frauen auf besser 
bzw. schlechter bezahlte Berufe (Card et al., 2016; Sor-
kin, 2017). Auch die geschlechtsspezifischen Präferen-
zen für flexible Arbeitsbedingungen spielen hierbei eine 
Rolle (Flabbi & Moro, 2012; Goldin, 2014). Homeoffice 
erhöht eben diese Flexibilität in einigen Berufen stärker 
als in anderen und könnte dadurch auch die Berufswahl 
von Frauen verändern (Harrington & Kahn, 2023). Unserer 
Kenntnis nach liegen jedoch noch keine systematischen 
Untersuchungen vor, inwieweit Homeoffice nach Corona 
Berufsentscheidungen beeinflusst hat.

Neue Jobmöglichkeiten, nur ohne Karriere?

Auch wenn Homeoffice Gender Gaps bei der Erwerbs-
beteiligung und Entlohnung verringern kann, bleibt die 
Frage, ob es Karriereverläufe unterschiedlich beein-
flusst. So belegen mehrere Studien aus der Zeit vor 
Corona, dass Beschäftigte im Homeoffice bei gleicher 
Leistung seltener befördert werden als ihre in Präsenz 
arbeitenden Kollegen (Bloom et al., 2011; Emanuel & 
Harrington, 2024). Ein möglicher Grund dafür ist die 
Signalwirkung von Homeoffice: Der Eindruck des Vor-
gesetzten, Beschäftigte nutzten das Homeoffice für ar-
beitsferne Aktivitäten, seien weniger karriereorientiert 
oder weniger leistungsbereit führt zu einer negativen 
Bewertung des beruflichen Engagements (Leslie et al., 
2012). Dieser Eindruck wird dadurch bestärkt, dass in 
der Vergangenheit durchaus ein Produktivitätsgefälle 
zwischen Beschäftigten in Präsenzarbeit und Homeof-
fice festgestellt werden konnte, was eine Art Teufels-
kreis begünstigt (Emanuel & Harrington, 2024). Solche 
Stigmata können genderspezifisch sein. Frauen rech-
nen beispielsweise eher damit, für eine Versetzung ins 
Homeoffice überproportional diskriminiert zu werden 
(Bloom et al., 2024).

Doch die Coronapandemie hat einiges verändert. Das 
Homeoffice-Massenexperiment hat weitestgehend mit 
den negativen Vorurteilen aufgeräumt. Heute gilt Home-
office vielerorts als ein Win-Win-Modell für Arbeitgeber 
und Beschäftigte. So widerlegen mittlerweile auch meh-
rere Studien die Wahrnehmung, dass der Wechsel zu 
(hybriden) Homeoffice-Modellen, die Produktivität ver-
schlechtert (Alipour, 2023). Belege für den verbesserten 
Ruf des Homeoffice ermitteln z. B. Bloom et al. (2024): 
In ihrem Feldexperiment mit Beschäftigten eines großen 
Reiseunternehmens finden sich nach sechs Monaten 
keine Unterschiede in den Beförderungschancen zwi-
schen jenen im Homeoffice und der Kontrollgruppe. Zu-
dem revidierten Vorgesetzte nach der Praxiserfahrung 
ihre Einstellung zum Homeoffice deutlich ins Positive. 
Ein anderes Feldexperiment mit HR-Angestellten einer 
großen NGO liefern ähnliche Ergebnisse (Choudhury et 
al., 2024).

Doch auch wenn Homeoffice mittlerweile kein negati-
ves Stigma mehr trägt, kann die räumliche Distanz zu 
Kollegen Karrierechancen verschlechtern. Weniger di-
rektes Feedback, erschwerte Vertrauensbildung und 
eingeschränkte Lernmöglichkeiten verlangsamen den 
Aufbau beruflicher Kompetenzen (Emanuel et al., 2023; 
Emanuel & Harrington, 2024). Dabei scheinen diese 
Nachteile von Homeoffice bei Frauen im Vergleich zu 
Männern verstärkt aufzutreten (Emanuel et al., 2023). 
Folglich könnte Homeoffice Gender Gaps bei Karrie-
reverläufen sogar verschärfen. Paradoxerweise dürfte 
weniger Flexibilität bei der Wahl der Homeoffice-Tage 
solchen Risiken entgegenwirken: Wenn Arbeitgeber 
Präsenzzeiten der Beschäftigten koordinieren, kann 
besser sichergestellt werden, dass alle gleichermaßen 
durch Lern- und Feedbackaktivitäten im persönlichen 
Austausch profitieren. Abschließend können jedoch 
erst Daten der kommenden Jahre das Ausmaß dieser 
Unterschiede beleuchten.

Kinderbetreuung und Hausarbeit: Kann eine 
gerechtere Aufteilung gelingen?

Eine erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen deutet auf 
eine Entlastung durch das Homeoffice hin. Die gewon-
nene Flexibilität könnte einigen Studien zur Folge in der 
Tat auch die Aufteilung von Kinderbetreuungsaufgaben 
zwischen Männern und Frauen angleichen (Arntz et al., 
2022; von Gaudecker et al., 2024; Lyttelton et al., 2020). 
So legt eine neue Studie mit niederländischen Daten dar, 
dass sich der Gender Care Gap während des dortigen 
Corona-Lockdowns durch Homeoffice verkleinerte (von 
Gaudecker et al., 2024). Der Effekt ist vor allem von Vätern 
mit homeofficefähigen Jobs getragen, die nun mehr Zeit 
für Kinderbetreuung aufbringen.



Wirtschaftsdienst 2025 | 1
62

Analysen  Arbeitsmarkt

In einer Feldstudie mit Beschäftigten eines Versorgungsun-
ternehmens erhöhte Homeoffice bei beiden Geschlechtern 
die Zeit für Haus- und Sorgearbeiten (Angelici & Profeta, 
2019). Im Schnitt verringerten sich die Unterschiede. An-
dere Studien sind etwas zurückhaltender und zeichnen ein 
differenziertes Bild. Im Zuge des Dritten Gleichstellungbe-
richts der Bundesregierung konnte eine Umverteilung der 
Sorgearbeit lediglich in einigen sehr spezifischen familiären 
Konstellationen nachgewiesen werden (Samtleben et al., 
2020). Ob Homeoffice langfristig zu einer ausgeglichene-
ren Aufteilung von Kinderbetreuung und Haushalt zwischen 
den Geschlechtern führt, ist nicht abschließend geklärt, zu-
mal Erkenntnisse aus der pandemiebedingten Ausnahme-
situation schwer auf die Zukunft übertragbar sind.

Die durch Homeoffice gebotene Flexibilität konnte darüber 
hinaus auch direkt mit einer Verringerung der freien Zeit 
von Frauen und Müttern in Verbindung gebracht werden 
(Arntz et al., 2022; Lyttelton et al., 2020). Diese Doppelbe-
lastung aus bezahlter und unbezahlter Mehrarbeit könnte 
Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigen. Während 
die Mehrzahl der Studien positive Effekte von Homeoffice 
auf Arbeitszufriedenheit und Wohlbefinden feststellten 
(Angelici & Profeta, 2019; Choudhury et al., 2024; Bloom 
et al., 2024, Sherman, 2020), gilt dies für Eltern zum Teil 
nicht, was einen allgemeinen Konflikt zwischen privaten 
und professionellen Ansprüchen bei Eltern nahelegt (Arntz 
et al., 2022; Lyttelton et al., 2020). Dabei können diese ver-
schwimmenden Grenzen zwischen Arbeit- und Privatleben 
Rollenkonflikte hervorrufen, welche etwa als ein Grund für 
Erschöpfung gelten (Greenhaus & Beutell, 1985).

Fazit

Die aktuelle Forschung liefert starke Hinweise darauf, dass 
Homeoffice die Arbeitsmarktintegration von Frauen verbes-
sern kann. Mütter bleiben nach einer Geburt eher erwerbstä-
tig, wenn sie eine Homeoffice-Option haben.  Auch Lohnun-
terschiede verringern sich tendenziell. Unklar bleibt jedoch, 
wie Homeoffice Berufsentscheidungen oder Karriereverläufe 
und so längerfristige Lohnentwicklungen beeinflusst.

Entscheidend dürfte die praktische Umsetzung von 
Homeoffice-Modellen sein, z. B. wie Unternehmen die 
Evaluierung von Leistung auf eine teilweise im Homeoffice 
arbeitende Belegschaft anpassen können. Viel hängt von 
den Kompetenzen und Einstellungen der Führungskräfte 
ab. Etwa ob Homeoffice in die Unternehmenskultur integ-
riert oder lediglich toleriert wird. Schließlich kommt es da-
rauf an, ob Homeoffice-Modelle aktiv strukturiert werden, 
z. B. ob gemeinsame Präsenztage sichergestellt sind, an 
denen Aktivitäten wie Schulungen, Teambesprechungen,  
soziale Veranstaltungen etc. stattfinden, die entschei-
dend vom persönlichen Austausch profitieren.

Weitestgehend offen bleibt, ob Homeoffice Ungleichhei-
ten bei der Kinderbetreuung und Hausarbeit verändert. 
Während die starke Präferenz von Frauen für Flexibilität 
im Beruf auf eine Verbesserung durch Homeoffice hof-
fen lässt, ist die Evidenz bislang nicht eindeutig. Dabei 
spielen die verschiedenen Konstellationen von Homeof-
fice-Zugang und Erwerbsstatus zwischen Paaren eine 
wichtige Rolle. Einerseits scheinen Väter ihre Flexibilität 
auch für mehr Teilhabe zu nutzen. In anderen Settings 
könnten Frauen andererseits durch Homeoffice insge-
samt sogar stärker belastet werden.
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Thomas Wein

Zertifikatehandel ist das am besten geeignete 
Instrument der Klimapolitik
CO2-Emissionen aus Gebäudebrand und dem Verkehr stehen im Mittelpunkt der 
umweltpolitischen Debatte: Keine neuen Verbrennerfahrzeuge ab 2035, Heizen zumindest 
zu 65 % aus regenerativen Energiequellen, Zertifikatehandel auf Gebäudebrand und Verkehr 
ausdehnen, Tempolimit auf Autobahnen, Kfz-Steuer stärker an CO2-Emissionen ausrichten 
und Wegfall des Dienstwagenprivilegs. Wie geeignet sind diese Instrumente? Wird das 
wichtigste Beurteilungskriterium dieser Maßnahmen – die statische Effizienz – herangezogen, 
ergibt sich die Forderung nach einem umfassenden Zertifikatehandel, der sich in seiner 
Mengenbeschränkung strikt an den klimapolitischen Zielen des Pariser Klimaabkommens 
orientiert. Die EU und Deutschland sind hier auf dem richtigen Weg. Die ordnungsrechtlichen 
und übrigen preislichen Maßnahmen wären dann obsolet.

In den letzten 30 Jahren haben sich in Deutschland die 
Treibhausgasemissionen insgesamt halbiert, vor allem in 
der Stromerzeugung und in der Industrie. Die Emissionen 
des Verkehrs und aus der Wärmeerzeugung für Gebäu-
de (Gebäudebrand) sind zwar in den letzten drei Dekaden 
gefallen, aber im laufenden Jahrzehnt stagniert die Ent-
wicklung im Verkehr: Straßenfahrzeuge verbrauchen zwar 
weniger Kraftstoffe, was die durch Verbrennung induzier-
ten CO2-Emissionen reduziert, dafür ist aber die Zahl der 
genutzten Fahrzeuge angestiegen und die Verkehrsleis-
tungen haben zugenommen (klassischer Rebound-Ef-
fekt). Insofern ist nicht verwunderlich, dass der Anteil der 
Treibhausgasemissionen des Gebäudebrandes und des 
Verkehrs an den Gesamtemissionen angestiegen ist, von 
ca. 30 % im Jahr 1990 auf ca. 35 % in den letzten Jahren 
(Umweltbundesamt, 2024).

Die deutsche und europäische Politik versucht seit län-
gerem und in den letzten Jahren verstärkt, gerade bei 
Emissionen aus Gebäuden und aus dem Verkehr ord-
nungsrechtliche Vorschriften zu verstärken und preisliche 
Instrumente einzusetzen. Zu den ordnungsrechtlichen 
Instrumenten zählt die Reform des Gebäudeenergiege-
setzes (GEG), die vorsieht, dass Gebäude zu mindestens 
65 % aus erneuerbaren Energien beheizt werden sollen, 
falls die bisherige mit fossilen Brennstoffen betriebene 
Heizung erneuert werden muss. Technologisch würde 
dies meist auf den Einbau von Wärmepumpen hinauslau-
fen. Zunächst gilt diese Pflicht nur für Neubauten in Neu-
baugebieten, ab Mitte 2026 bzw. ab Mitte 2028 dann auch 
in Bestandsgebäuden. Ein weiteres ordnungsrechtliches 
Instrument sind die Flottengrenzwerte für Neufahrzeu-
ge, die herstellerspezifisch festgelegt werden (Eisenkopf, 
2024; Kafsack et al., 2024; Umweltbundesamt, 2021). 
Im Frühjahr 2023 hat der europäische Gesetzgeber be-
schlossen, die Flottengrenzwerte für Neufahrzeuge zum 
1.1.2025 auf 93,6 g CO2/km zu reduzieren. Ab 2035 wird 
der Grenzwert auf null gesenkt, folglich werden keine 
Neufahrzeuge mehr zugelassen, die CO2 ausstoßen (Ver-
brennerverbot). Zu den ordnungsrechtlichen Instrumen-
ten gehört auch das diskutierte Tempolimit auf Autobah-
nen.

Zu den preislichen Instrumenten zählt der Emissions-
zertifikatehandel. Gegenwärtig wird entsprechend dem 
2019 beschlossenen Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) das Inverkehrbringen von fossilen Brenn- und 
Kraftstoffen mit einer Steuer von 45 Euro pro Tonne CO2 
belegt. Teil dieses Gesetzes ist aber auch, dass die CO2-
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Abbildung 1
Funktionsweise eines Verbots von CO2-Emissionen

Quelle: eigene Darstellung.

Steuer ab 2026 durch einen Zertifikatehandel ersetzt 
wird. Mit der Verschärfung der europäischen Klimapoli-
tik im Frühjahr 2023 wurde ebenfalls ein Zertifikatehandel 
für Gebäudebrand und Verkehr (sowie Kleinbetriebe) (EU 
Emissions Trading System, EU-ETS 2) beschlossen, der 
ab 2027 gelten soll. Ein preisliches Instrument ist auch 
die Kraftfahrzeugsteuer, die einerseits als hubraumab-
hängige Gebühr und andererseits in Abhängigkeit von der 
Antriebsart bzw. dem CO2-Ausstoß erhoben wird. Neue 
Kfz-Steuersätze gelten dabei nur für neu zugelassene 
Fahrzeuge (Agora Verkehrswende, 2022). Bei der Dienst-
wagenbesteuerung werden vollelektrische Fahrzeuge 
und Plug-in-Hybride zusätzlich begünstigt (Agora Ver-
kehrswende, 2022; Fehr, 2024).

Mit welchen Instrumenten die Treibhausgasemissionen 
aus Gebäudebrand und aus Verkehr beseitigt werden 
sollten, ist eine seit langem diskutierte Frage der Umwelt-
ökonomik. Aus den üblichen Bewertungskriterien – sta-
tische Effizienz, dynamische Effizienz, ökologische Treff-
sicherheit und politische Durchsetzbarkeit (Wein, 2023, 
Kapitel 6) – hat die statische Effizienz für die Klimapolitik 
eine herausgehobene Bedeutung.

Funktionsweise von Verboten und Zertifikaten

Bei einem Verbot gibt der Staat den Emittenten genau 
vor, ob und in welchem Ausmaß Emissionen zu vermei-
den sind. Bei Zertifikaten (handelbaren Verschmutzungs-
rechten) müssen Emittenten für ihre Emissionen „Erlaub-
nisscheine“ aufweisen. Der Staat legt die zulässige Ge-
samtemissionsmenge pro Jahr fest (Cap). Die Zertifikate 
müssen auf speziellen Börsen gekauft werden.

Die Wirkungsweise eines Verbots von CO2-Emissionen 
wird anhand von Abbildung 1 erkennbar (Wein, 2023, S. 
222–223). Auf der Abszisse sind in vereinfachter Form die 
von einem Emittenten verursachten Emissionen abgetra-
gen, beginnend im Ursprung 0. Ohne staatliche Vorgaben 
würde der Emittent i die Menge e0 an Emissionen erzeu-
gen. Jede Emissionseinheit e zu vermeiden, also von e0 in 
Richtung des Ursprungs zu gehen, verursacht Kosten und 
Mühe. Für private Haushalte wären im Bereich des Gebäu-
debrandes diese beispielsweise die Kosten des Einbaus 
einer Wärmepumpe, die Stromkosten für den Betrieb der-
selben, der Einbau wärmeisolierender Fenster, Ausgaben 
für Dämmungen im Gebäude, der Verlust an Wohlgefühl 
bei geringerer Raumtemperatur etc. Im Verkehr fallen die 
Kosten für die Anschaffung eines elektrisch betriebenen 
Fahrzeuges, die Zeit- und Bequemlichkeitsverluste bei der 
Nutzung des emissionsarmen ÖPNVs im Vergleich zum 
motorisierten Individualverkehr oder gar die Einschrän-
kungen an, nicht mehr mobil sein zu können. In Abbil-
dung 1 wird unterstellt, dass der Emittent zuerst die Ver-

meidungsaktivitäten wählt, die mit geringen Kosten bzw. 
entgangenen Nutzen verbunden sind. Erst wenn diese 
Alternativen erschöpft sind, werden die nächstaufwändi-
geren Optionen beschritten. Grafisch bedeutet dies, dass 
die Grenzvermeidungskostenkurve (GVK) des Emittenten i 
von e0 ausgehend umso stärker ansteigen, je mehr Emis-
sionen bereits vermieden wurden (Bewegung auf der Ab-
szisse nach links). Verbietet nun der Staat die Emissionen 
zwischen e1 und e0 , entstehen für jede zusätzlich vermie-
dene Einheit für den Emittenten immer mehr zusätzliche 
(Vermeidungs)Kosten, dies entspricht in Abbildung 1 der 
senkrecht schraffierten Fläche unter der GVK zwischen e0 
und e1.

Werden die Emissionsrechte über Börsen vergeben 
(Wein, 2023, S. 235–236), soll der Staat die zulässige Ge-
samtemissionsmenge in Abbildung 2 auf e1 beschränken. 
Es ergibt sich die vertikal verlaufende Angebotskurve A. 
Die Grenzvermeidungskostenkurve aller entspricht den 
horizontal aufsummierten Grenzvermeidungskosten der 
einzelnen Emittenten, ausgehend von e0: Der Emittent 
mit den geringsten, nahe Null liegenden Vermeidungs-
kosten beginnt mit der Vermeidung, anschließend sollte 
die Vermeidung durch den zweitkostengünstigsten Ver-
meider erfolgen, usw. Jeder potenzielle Emittent wird 
abwägen, ob er pro Emissionseinheit den Zertifikatspreis 
bezahlt oder stattdessen vermeidet, was natürlich zu 
Vermeidungskosten führt. Die Grenzvermeidungskosten-
kurve aller wird zur Nachfragekurve N nach Zertifikaten. 
Der Börsenmakler setzt den Gleichgewichtspreis z im 
Schnittpunkt C von Nachfragekurve N und Angebotskur-
ve A. Für alle Emissionen zwischen e0 und e1 fallen zwar 
Vermeidungskosten entsprechend der Fläche Ce0e1 an, 
dafür müssen keine Ausgaben für Zertifikate getätigt wer-
den, das Rechteck CBe0e1 kommt nicht zum Tragen. Die 
Emissionseinheiten von e0 bis e1 werden vermieden, der 
Vermeider realisiert durch die Vermeidung einen Vorteil in 

Euro

0 e1 e0 Emissionen e

Grenzvermeidungs-
kostenkurve GVK

Vermeidungskosten
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Höhe der Fläche CBe0. Für Emissionseinheiten zwischen 
0 und e1 sind die Grenzvermeidungskosten höher als der 
Gleichgewichtspreis z, Vermeidung lohnt sich nicht bzw. 
es ist besser, Zertifikate zu kaufen. Folglich werden Emis-
sionen so lange erfolgen, bis die Grenzvermeidungskos-
ten der letzten vermiedenen Einheiten bei den Käufern 
von Zertifikaten gerade dem Gleichgewichtspreis z ent-
sprechen (in Punkt C). Wie bereits gezeigt, werden die 
Vermeider so lange vermeiden, bis die Grenzkosten der 
letzten vermiedenen Einheit ebenfalls gleich dem Gleich-
gewichtspreis z sind (in Punkt C). Da sich beide Gruppen 
dem gleichen Gleichgewichtspreis z gegenübersehen, 
sind für die letzte vermiedene bzw. erzeugte Einheit an 
CO2 die Grenzvermeidungskosten gleich. Ein wesentli-
cher Unterschied zum Verbot ist jedoch, dass beim Zer-
tifikat für die Restemissionen von 0 bis e1 Zertifikate be-
schafft werden müssen, dem Staat fließen Zertifikatsein-
nahmen entsprechend 0e1Cz zu.

Verbote führen zu Vermeidungskosten bei den Emitten-
ten, Restemissionen bleiben kostenfrei. Bei der Verstei-
gerung von Zertifikaten fallen für den Staat Versteige-
rungserlöse in Abhängigkeit von den Restemissionen an, 
die Emittenten werden Vermeidungskosten aufwenden, 
bis die Grenzkosten der letzten vermiedenen Einheiten ei-
nander gleich sind.

Statische Effizienz als entscheidendes Kriterium

Statische Effizienz bedeutet im Zusammenhang mit der 
Klimapolitik, dass die Zielvorgabe der Minderung einer 
bestimmten Emissionsmenge zu geringstmöglichen Kos-
ten erreicht wird (Wein, 2023, S. 232–235). In Abbildung 3 
sind emittentenspezifische Grenzvermeidungskostenkur-
ven GVK 1 und GVK2 abgetragen, auf der Abszisse ste-

hen die Emissionsmengen der beiden Verschmutzer. Die 
GVK2 verläuft flacher als die GVK 1, da Emittent 2 bereits 
die ersten Einheiten leichter vermeiden kann als Emittent 
1 (da er z. B. geringere Kosten aufweist, da Emittent 2 
einfacher eine Wärmepumpe einbauen kann). Wird jetzt 
ein pauschales Verbot für beide ausgesprochen, sodass 
sie die Emissionsmengen von e0 auf e1 reduzieren müs-
sen, trägt Emittent 1 für die letzte vermiedene Einheit e1 
die GVK 1(e 1) und Emittent 2 ist mit GVK 2(e 1) konfrontiert. 
Gesamtwirtschaftlich würde man sich besserstellen, 
wenn man Emittent 1 eine Einheit weniger Vermeidung 
auferlegt, bei ihm würde die Strecke AB eingespart. Um 
das gleiche Emissionsziel zu erreichen, muss aber Emit-
tent 2 mit einem um eine Einheit strengeren Verbot belegt 
werden; bei ihm fallen deshalb zusätzliche Vermeidungs-
kosten in Höhe der Strecke CD an. Da die zusätzlichen 
Kosten, gemessen durch die Strecke CD, kleiner sind als 
die eingesparten Kosten (= Nutzen) mit Strecke AB, wird 
das gleiche Emissionsziel zu geringeren Kosten erreicht. 
Für weitere Einheiten rechts von e 1 würde ein milderes 
Verbot ebenfalls Kosteneinsparungen bei Emittent 1 er-
bringen, die durch Mehrkosten beim strenger reglemen-
tierten Emittenten 2, links von e 1, nicht ausgeglichen 
würden. Erst rechts von e3 bzw. links von e2 wird es keine 
weiteren Gesamtkosteneinsparungen mehr geben. Sta-
tische Effizienz wäre folglich in e2 bzw. e3 erreicht. Ein 
pauschales Verbot, dass beide Emittenten auf e 1 zwingt, 
verfehlt bei unterschiedlichen Grenzvermeidungskosten-
kurven die statische Effizienz. Bei der Zertifikatelösung 
wird jeder Emittent so lange vermeiden, bis die Grenzver-
meidungskosten der letzten vermiedenen Einheit gleich 
z entsprechen. Bei einheitlichem Zertifikatekurs sind so-
mit die Grenzvermeidungskosten der letzten vermiede-
nen Einheiten einander gleich, statische Effizienz wird bei 
Zertifikaten automatisch erreicht.

Abbildung 2
Versteigerung von Zertifikaten für CO2-Emissionen

Quelle: eigene Darstellung.
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Abbildung 3
Statische Effizienz bei der Vermeidung von CO2-
Emissionen

Quelle: eigene Darstellung.
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Erfüllen die klimapolitischen Maßnahmen das 
Kriterium der statischen Effizienz?

Abschließend wird untersucht, inwieweit die in Deutsch-
land herangezogenen ordnungsrechtlichen und preisli-
chen Instrumente der Reduzierung von CO2-Emissionen 
aus Gebäudebrand und Verkehr das Kriterium der stati-
schen Effizienz erfüllen.

Mit dem GEG soll Heizenergie zu zwei Dritteln aus erneu-
erbaren Energien gewonnen werden. Da die technischen 
Voraussetzungen bei den einzelnen Gebäuden sehr un-
terschiedlich sind, wird die Bedingung der statischen Ef-
fizienz nicht erfüllt. Ob sich die im Gesetz vorgesehenen 
relativierenden Tatbestände (z. B. Befreiung, wenn Inves-
titionen in keinem angemessenen Verhältnis zum Ertrag/
Wert des Gebäudes stehen oder persönliche Umstände 
des Hauseigentümers wie Pflegebedürftigkeit vorliegen) 
tatsächlich an den individuellen Grenzvermeidungskos-
ten orientieren, ist zumindest fragwürdig. Je stärker die 
Ausnahmetatbestände greifen oder je mehr das Aufstel-
len von kommunalen Wärmeplänen die Pflicht zur Um-
stellung „verwässert“, umso weniger CO2-Emissionen 
werden vermieden; die ökologische Treffsicherheit wird 
verfehlt. Die auf jeden Fall aufzuwendenden Umstel-
lungskosten haben politisch einen starken Druck ausge-
übt, sodass nur bei Neubauten in Neubaugebieten aktu-
ell eine Pflicht greift.

Die Flottengrenzwerte für Pkw-Neufahrzeuge vernach-
lässigen das Kriterium der statischen Effizienz: Nur die 
fahrzeugtypenbezogenen Grenzwerte einzuhalten ver-
nachlässigt die tatsächlichen Nutzungsaktivitäten. Die 
individuellen Grenzvermeidungskosten bei der Nutzung 
spielen also keine Rolle. Darüber hinaus ist zweifelhaft, 
ob die Berücksichtigung der herstellerspezifischen Ge-
wichtsklassen für die Bestimmung der Grenzwerte (da 
es für schwere Fahrzeuge technisch schwieriger sei, CO2 
einzusparen, als für leichtere) tatsächlich die Unterschie-
de in den Vermeidungsmöglichkeiten abbildet. Die ökolo-
gische Treffsicherheit steht ebenfalls in Frage, da durch 
mehr Fahrzeugzulassungen und -aktivitäten die CO2-
Emissionen ansteigen, ohne dass eine Verletzung des 
Flottengrenzwertes vorliegt. Ferner gehen nur Neufahr-
zeuge ein, der Fahrzeugbestand bleibt außen vor. Der dy-
namische Anreizeffekt, also der Anreiz, kostengünstigere 
Vermeidungstechniken einzuführen, ist allerdings erheb-
lich, da die Grenzwerte immer mehr abgesenkt werden. 
Flottengrenzwerte sind politisch leicht durchzusetzen, 
da nur Neufahrzeuge betroffen sind und Restemissionen 
nicht bepreist werden.

Beim Verbrennerverbot entstehen hohe Grenzvermei-
dungskosten, wenn die Mobilität nicht durch alternative, 

CO₂-arme Fahrzeuge, sondern nur durch sehr teure Fahr-
zeuge oder mit großen Bequemlichkeitsverlusten einher-
gehenden Alternativen ersetzt werden kann. Unberück-
sichtigt bleibt auch, ob die gleichen Emissionen nicht im 
Gebäudesektor, in anderen Bereichen des Verkehrs, in 
allen anderen Sektoren (Stromerzeugung, Industrie etc.) 
zu geringeren Kosten vermieden werden könnten. Politi-
sche Sprengkraft erhält das Verbrennerverbot, wenn die 
in Deutschland prägende Automobilindustrie beim An-
gebot von CO2-freien Fahrzeugen nicht mithalten kann, 
deshalb erhebliche Wertschöpfung im Inland entfällt und 
nicht zuletzt Arbeitskräfte entlassen werden müssen.

Ein ausschließlich klimapolitisch begründetes Tempoli-
mit auf Autobahnen muss sich fragen lassen, wie hoch 
die zu erwartenden CO2-Einsparungseffekte sein dürften 
(ökologische Treffsicherheit). Empirisch fehlt es an kau-
salanalytisch fundierten Studien, die seriös die Einspa-
rungseffekte benennen können. Am besten fundiert ist 
die Studie von Bauernschuster und Traxler (2021), die bei 
einem 120 km/h-Limit einen Rückgang von 2,8 Mio. tCO2 
voraussagt. Für die statische Effizienz kommt es darauf 
an, ob nicht in anderen Sektoren (übriger Verkehr, im 
Gebäudebrand, in der Stromerzeugung, in der Industrie, 
etc.) die Vermeidung zu geringeren Grenzvermeidungs-
kosten erreicht werden kann.

Das EU-ETS 2 und der nationale Emissionshandel (nEHS) 
schaffen automatisch eine statisch effiziente Vermei-
dung, da sich die Emittenten immer an dem geltenden 
Zertifikatekurs orientieren. Dies setzt voraus, dass beide 
in ein einheitliches Handelssystem mit einem einheitli-
chen Zertifikatspreis übergehen und – noch besser für 
die statische Effizienz – mit dem ETS 1 verschmolzen 
werden. Erst dann ist die sektorübergreifende Gleichheit 
der Zertifikatspreise erreicht. Knackpunkt des Zertifika-
tehandelssystems ist die Frage, ob die zulässigen Zer-
tifikatemengen im Hinblick auf die verfolgten Klimaziele 
hinreichend knapp festgelegt werden. Mit dem avisierten 
Frontloading (Erhöhung der zulässigen Menge an Zerti-
fikaten im Einführungsjahr 2027 um 30 %) und der fall-
weisen Freigabe der Marktstabilitätsreserve zur Begren-
zung des Zertifikatspreises (Agora Energiewende, 2023) 
werden zu Beginn des ETS 2 Signale ausgesendet, dass 
die Menge nicht hinreichend knappgehalten wird; die 
ökologische Treffsicherheit würde verfehlt. Insbesonde-
re mit dem europäischen Plan, jedes Jahr die zulässige 
Menge zu reduzieren, wird vermutlich ein Abfallen des 
Zertifikatspreises verhindert, die dynamische Anreizwir-
kung bleibt hoch. Für die politische Durchsetzbarkeit ist 
wichtig, dass alle Zertifikatseinnahmen pro Kopf an die 
Bevölkerung zurückgegeben werden, um zumindest im 
Durchschnitt die finanzielle Mehrbelastung der Zertifikate 
auszugleichen.
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Die geringe ökologische Wirksamkeit der Kfz-Steuer liegt 
einerseits am niedrigen Kfz-Steuersatz und andererseits 
an der Tatsache, dass Änderungen in der Kfz-Steuer nur 
für neu zugelassene Fahrzeuge gelten.

Beim pauschalisierten Dienstwagenprivileg gehen nur die 
bauartbedingten CO2-Emissionen als „Fixum“ ein, bei hy-
briden und vollelektrischen Fahrzeugen werden die geld-
werten Vorteile nur zur Hälfte bzw. zu einem Viertel be-
steuert. Die aus der konkreten Nutzungsintensität resultie-
renden Emissionen bleiben unbelastet; unterschiedliche 
Grenzvermeidungskosten der letzten vermiedenen Einhei-
ten sind zu erwarten. Politisch ist das Dienstwagenprivileg 
vermutlich leicht durchsetz- bzw. erhaltbar, weil eine rela-
tiv kleine Gruppe profitiert und sich die Nachteile der Steu-
ermindereinnahmen auf Viele wenig spürbar verteilen.

Insgesamt schneiden die preislichen Instrumente besser 
als die ordnungsrechtlichen Instrumente ab. Gerade in 
Bezug auf die statische Effizienz ragt das preisliche Ins-
trument des Zertifikatehandels hervor. Möglichst schnell 
sollte aus ETS 1/2 mit nEHS ein einheitlicher europäischer 
Zertifikatehandel entstehen. Für die ökologische Treffsi-
cherheit sind die Obergrenzen der Zertifikatemengen ent-
sprechend der klimapolitischen Zielvorgaben – möglichst 
unter 2 Grad, am besten 1,5 Grad Erwärmung – einzuhal-
ten und entsprechend von Jahr zu Jahr zu senken. Die 

preislichen Instrumente Kfz-Steuer und für Elektrofahr-
zeuge reduzierter geldwerter Vorteil der Dienstwagenbe-
steuerung sind wenig ökologisch wirksam und statisch 
ineffizient. Die ordnungsrechtlichen Instrumente sind bei 
einem adäquaten Zertifikatehandel verzichtbar. Politisch 
müssen die Zertifikateeinnahmen an die Bevölkerung zu-
rückgegeben werden.
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(IAB) zeigen, dass sich die jährliche Arbeitszeit seit dem 
Jahr 2000 bei den Männern deutlich vermindert hat. Bei 
den Frauen dagegen ist sie auf bereits niedrigem Niveau 
in geringerem Maße noch weiter zurückgegangen. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig: geänderte Arbeitszeitwün-
sche, die Zunahme von Teilzeitbeschäftigung und tarif-
vertragliche Arbeitszeitverkürzungen.

Der Sachverständigenrat (2024, S. 70) geht davon aus, 
dass das inländische Arbeitsvolumen bis zum Ende des 
Jahrzehnts zurückgehen wird. Dies liegt am erwarte-
ten weiteren Rückgang der Arbeitszeit, aber besonders 
auch an der sinkenden Erwerbstätigenquote bei einem 
höheren Anteil von Personen im fortgeschrittenen Er-
werbsalter. Maßnahmen zur besseren Ausschöpfung 
des Arbeitskräftepotenzials sind daher für das künftige 
wirtschaftliche Wachstum von kaum zu überschätzen-
der Bedeutung.

Die Potenziale

Deutschland gehört im internationalen Vergleich des 
Arbeitsvolumens pro Person im erwerbsfähigen Alter 
zu den Ländern mit dem niedrigsten Arbeitsvolumen 
(Stiftung Familienunternehmen, 2024, S. 19). Zu unter-
suchen ist deshalb, bei welchen Gruppen Potenziale 
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Aufgrund der absehbaren demografischen Entwicklung 
steht Deutschland erst am Anfang eines langfristigen 
Abeitskräftemangels.1 Dabei besteht nicht nur ein Fach-
kräftemangel, sondern ein grundlegendes Problem, eine 
ausreichende Zahl von Arbeitskräften zu gewinnen. Die 
aktuelle Rezession und der Transformationsprozess ha-
ben zwar zu einem Rückgang der Arbeitsnachfrage ge-
führt. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass sich der 
Arbeitskräftemangel fortsetzen wird. Selbst wenn unter-
stellt wird, dass sich die Erwerbsbeteiligung inländischer 
Personen künftig erhöht, wäre rechnerisch ein Wande-
rungssaldo von 400.000 Personen erforderlich, um das 
Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten (Fuchs et 
al., 2021).

Entwicklung des Arbeitsvolumens

Das Arbeitsvolumen ist in Deutschland in den letzten 20 
Jahren – mit Ausnahme der Coronaphase – aufgrund 
der Zunahme an Erwerbstätigen stetig gestiegen (Abbil-
dung 1). Von 2005 bis 2023 nahm das Arbeitsvolumen 
von 58,6 Mrd. Stunden bis auf 61,7 Mrd. Stunden zu. Da-
bei ist zum einen die Erwerbstätigenquote2 von Frauen 
von 63 % (2000) auf 75 % (2022) gestiegen. Zum anderen 
ist heute ein weitaus höherer Anteil älterer Personen er-
werbstätig. In der Altersgruppe ab 60 Jahren hat sich die 
Erwerbstätigenquote sogar von über 20 % auf über 60 % 
erhöht. Damit ist es gelungen, das Erwerbspotenzial der 
Älteren in einem hohen Maße zu mobilisieren.

Neben der Zahl der Erwerbstätigen bestimmt sich das 
Arbeitsvolumen auch nach dem Erwerbsumfang, also 
der Arbeitszeit. Ergebnisse aus der Arbeitszeitrechnung 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

1	 Die hier dargestellten Ergebnisse basieren auf einer Studie des Insti-
tuts für Angewandte Wirtschaftsforschung im Auftrag der Stiftung Fa-
milienunternehmen, München (Stiftung Familienunternehmen, 2024).

2	 Die Erwerbstätigenquote ist definiert als Anteil der tatsächlich er-
werbstätigen Personen an der Zahl der Personen im Alter von 15 bis 
64 Jahren.
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Frauen mit Kindern bis unter 14 Jahren

Abbildung 2 zeigt den Anteil der Erwerbstätigen mit min-
destens einer Stunde in der Woche bei Frauen nach Al-
tersjahrgängen in Abhängigkeit davon, ob Kinder bis un-
ter 14 Jahren im Haushalt leben. Frauen mit Kindern bis 
unter 14 Jahren sind deutlich seltener erwerbstätig als 
andere Frauen. Dies gilt vor allem für die Altersspanne bis 
35 Jahre, in der diese Kinder zumeist deutlich jünger als 
14 Jahre sind. Die Lücke schließt sich erst nach einem Le-
bensalter von 40 Jahren, wenn die Kinder nicht mehr so 
intensiv betreut werden müssen.

Für die Bestimmung der Größe des Potenzials wird die 
Schließung der Lücke im Anteil der Erwerbstätigen zu 
Frauen ohne Kinder bis unter 14 Jahren zur Hälfte defi-
niert, also die Hälfte des vertikalen Abstands zwischen 
den beiden Kurven. Die Berechnung erfolgt für jeden Al-
tersjahrgang. Beispielsweise sind 69 % der 35-jährigen 
Mütter von Kindern bis unter 14 Jahren erwerbstätig, in 
der Benchmark-Gruppe der Frauen ohne Kinder bis un-
ter 14 Jahren in diesem Alter sind es dagegen 86 %. Die 
Schließung der Lücke zur Hälfte bedeutet damit einen 
Anstieg der Erwerbstätigenquote um 8,5 Prozentpunkte. 
Genauso wird in den anderen Altersjahrgängen vorge-
gangen. Nach diesem Szenario wären insgesamt 477.000 
Personen zusätzlich erwerbstätig.

Auch zur Abschätzung des Potenzials längerer Arbeits-
zeiten werden Frauen ohne Kinder bis unter 14 Jahren 
als Benchmark verwendet. Es ergeben sich deutliche 
Unterschiede, beispielsweise haben 35-jährige Mütter 
von Kindern bis unter 14 Jahren durchschnittlich eine wö-
chentliche Arbeitszeit von 27 Stunden, in der Benchmark-
Gruppe der Frauen ohne Kinder bis unter 14 Jahren in die-

zu einer Ausweitung des Beschäftigungsumfangs, al-
so insbesondere der wöchentlichen Arbeitszeiten, und 
zu einer Erhöhung der Erwerbstätigenquote vorhanden 
sind. Im Fokus stehen Frauen mit Kindern bis unter 14 
Jahren und Frauen allgemein, Personen mit Migrations-
hintergrund, Personen ohne berufliche Ausbildung und 
Ältere. Der Mikrozensus 2019, der hier als Datenquelle 
verwendet wird, bietet ausreichende Fallzahlen, um die-
se Teilgruppen auch im Hinblick auf ihre Altersstruktur 
repräsentativ zu erfassen.

Die Potenziale werden durch eine Vergleichsgruppen-
analyse ermittelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
der Unterschied in der Arbeitszeit oder der Erwerbstä-
tigkeit zu einer geeigneten Vergleichsgruppe auf die 
Hälfte reduziert wird. Zum Verständnis: Die Veränderung 
in diesem Ausmaß ist keine Vorhersage, sondern eine 
Setzung, die als realistische Zielmarke zu verstehen ist.

Auswertungen der Arbeitszeiten mit dem Mikrozensus 
ergeben, dass nur bei Frauen Potenziale in der Verlän-
gerung der Wochenarbeitszeit bestehen, während sich 
die anderen Gruppen in der Arbeitszeit kaum von den 
Benchmarks unterscheiden. Bei den Personen mit Mi-
grationshintergrund, gering Qualifizierten und Älteren 
bestehen die Potenziale also in erster Linie in einer mög-
lichen Erhöhung der Erwerbstätigkeit.

Wie sind die Potenziale zu erreichen? Hierfür wurde 
eine Ursachenanalyse auf der Basis vorwiegend quan-
titativer Studien durchgeführt. Daraus ergaben sich 
Handlungsansätze, die in Expertenrunden mit Perso-
nen aus Familienunternehmen und Stakeholdern aus 
der öffentlichen Verwaltung sowie Verbänden konkre-
tisiert wurden.

Abbildung 1
Erwerbstätige, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen
2005 = 100

Dargestellt ist die Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen, die mindes-
tens eine Stunde pro Woche arbeiten, das Arbeitsvolumen, also das Pro-
dukt aus Erwerbstätigen- und Stundenzahl, sowie die jährliche Arbeits-
zeit pro erwerbstätiger Person in Stunden.

Quelle: IAB-Arbeitszeitrechnung (Wanger, 2023).

Abbildung 2
Anteil erwerbstätiger Frauen nach Alter

Quelle: Mikrozensus 2019, eigene Auswertungen.
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werke für Familien hilfreich sind. Diese können einsprin-
gen, wenn Engpässe bei der Betreuung aufkommen.

Frauen ohne Kinder bis unter 14 Jahren

Frauen ohne Kinder bis unter 14 Jahren unterscheiden 
sich in der Erwerbsteilnahme nur unwesentlich von Män-
nern, aber deutlich im Hinblick auf die wöchentliche 
Arbeitszeit. Denn auch diese Frauen arbeiten häufig in 
Teilzeitbeschäftigung (Abbildung 3), während dies noch 
immer nur für wenige Männer gilt. Das Szenario fragt da-
nach, wie viele Stunden in der Gesamtwirtschaft reali-
siert würden, wenn die Lücke zwischen der Arbeitszeit 
von Männern und Frauen ohne Kinder bis unter 14 Jah-
ren zur Hälfte geschlossen würde. Die Berechnungen 
ergeben, dass in diesem Szenario über 2,3 Mio. Arbeits-
stunden zusätzlich geleistet würden. Dies entspricht 
umgerechnet mit der durchschnittlichen Stundenanzahl 
der Männer knapp 1,7 Mio. Arbeitskräften. Damit ist das 
in diesem Szenario ermittelte Potenzial höher als das al-
ler anderen Potenziale.

Ein wesentlicher Grund für den hohen Teilzeitanteil be-
steht nach vorliegenden Studienergebnissen darin, dass 
die finanziellen Anreize für eine Vollzeittätigkeit zu gering 
sind (z. B. Bick & Fuchs-Schündeln, 2018). Um den Be-
schäftigungsumfang von teilzeitbeschäftigten Frauen 
ohne betreuungspflichtige Kinder zu erhöhen, sollten vor 
allem die steuerlichen und sozialrechtlichen Rahmen-
bedingungen geändert werden. Auch die steuerlichen 
Vorteile für verheiratete Paare müssten sich ändern. Da-
durch würde es für viele Frauen attraktiver, mehr Stun-
den zu arbeiten. Um mehr reguläre Beschäftigungsver-

sem Alter sind es 37 Stunden. In Abbildung 3 zeigt sich 
vor allem die weite Verbreitung von Teilzeittätigkeiten im 
Umfang von 20 bis 24 Stunden wöchentlich.

Im Szenario, dass der Unterschied in der wöchentlichen 
Arbeitszeit um die Hälfte reduziert werden kann, würden 
984 Mio. Arbeitsstunden zusätzlich geleistet. Das ent-
spricht 717.000 zusätzlichen Arbeitskräften umgerechnet 
mit der durchschnittlichen Stundenzahl der Frauen ohne 
Kinder bis unter 14 Jahren von 1.373 Arbeitsstunden.

Die Handlungsempfehlungen

Wo können Handlungsempfehlungen zur Realisierung 
des Potenzials ansetzen? Die im Mikrozensus befragten 
Mütter von Kindern im Alter bis unter 14 Jahren geben 
zu 68 % die Betreuung der Kinder als Hauptgrund für 
ihre Teilzeitbeschäftigung an, weitere 13 % der Befrag-
ten nennen persönliche und familiäre Verpflichtungen 
(Stiftung Familienunternehmen 2024, S. 26). Die Auswei-
tung der institutionellen Kinderbetreuung ist daher der 
Schlüssel für eine längere Arbeitszeit und damit auch für 
die Erhöhung der Erwerbstätigkeit. So weisen Bauern-
schuster und Schlotter (2015) nach, dass eine Erhöhung 
der Betreuungsquote durch Kitas um 10 Prozentpunkte 
zu einem Anstieg der Beschäftigungswahrscheinlichkeit 
von Frauen mit drei- oder vierjährigen Kindern um knapp 
4 Prozentpunkte führt.

Die Ausweitung der Kinderbetreuung erfordert eine 
Mehrzahl von Maßnahmen:

•	 Die Betreuungszeiten sollten flexibler gestaltet, erwei-
tert und verlässlicher werden. Der ab 2026 geltende 
Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im 
Grundschulalter sollte vollständig umgesetzt werden.

•	 Die gesetzlichen Anforderungen für Betriebs-Kitas 
sollten vereinfacht werden. Hier sind die Bundesländer 
gefordert, die z. B. im Rahmen von Erprobungsklau-
seln Anforderungen versuchsweise lockern können.

•	 Die Gründung von Betriebs-Kitas sollte durch Bera-
tung und Unterstützung bei der Planung und Einrich-
tung von Kitas (auch in der Kommunikation mit Behör-
den) erleichtert werden.

•	 Eine steuer- und abgabenfreie Betreuung in Ferienzei-
ten für schulpflichtige Kinder würde es Unternehmen 
erleichtern, derartige Leistungen zu erbringen.

Beispiele von Unternehmen zeigen, dass eine entlasten-
de „Gesamtkoordination“, eine „erweiterte Familie am 
Arbeitsplatz“ sowie Vereine, Seniorenclubs und Netz-

Abbildung 3
Arbeitszeiten von Frauen mit und ohne Kinder

Lesebeispiel: Der hellblaue Punkt in der senkrechten Verlängerung von 
„20 bis 24“ meint, dass gut 20 Prozent aller berufstätigen Frauen eine 
wöchentliche Arbeitszeit von 20 bis 24 Stunden haben.

Quelle: Mikrozensus 2019, eigene Auswertungen.
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Migrationsstatus (z. B. Zugewanderte bis 2010 statt Zu-
gewanderte seit 2010) zur Hälfte geschlossen wird. Ins-
gesamt könnten danach 432.000 Personen zusätzlich er-
werbstätig sein, davon entfallen allein 194.000 Personen 
auf die Gruppe der seit 2010 Zugewanderten.

Besonders niedrig ist die Erwerbstätigkeit von zuge-
wanderten Frauen. Ein wichtiger Grund ist, dass Kinder 
weniger häufig eine Kita besuchen, wenn beide Eltern 
einen Migrationshintergrund haben oder zu Hause vor-
wiegend kein Deutsch gesprochen wird (Spieß, 2022). 
Um Zugewanderte über die Möglichkeiten und den für al-
le geltenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
aufzuklären, sollten die Beratungsangebote verbessert 
werden. Zudem sollten Unternehmen Informationsmateri-
alien für ihre zugewanderten Fachkräfte bereitstellen. Bei 
den Unternehmen gibt es erfolgreiche Beispiele für Dual 
Career-Netzwerke, die Partner:innen von zugewanderten 
Fachkräften neue berufliche Perspektiven in Deutschland 
aufzeigen.

Bei den Zugewanderten steht einer Erwerbstätigkeit häu-
fig entgegen, dass Integrations- und Berufssprachkurse 
überwiegend in Vollzeit angeboten werden und daher 
schlecht mit einer Erwerbstätigkeit kombiniert werden 
können. Daher sollten im Bereich der Sprachkurse mehr 
Teilzeitangebote geschaffen werden, vor allem sollte das 
Erlernen der deutschen Sprache in Unternehmen geför-
dert werden. Zugleich müssen die Verfahren für die be-
rufliche Anerkennung in reglementierten Berufen entbü-
rokratisiert und damit beschleunigt werden.

Personen ohne Berufsabschluss

Bei den Erwerbstätigenquoten bestehen erhebliche Un-
terschiede nach Qualifikationen. Unterschieden wird zwi-
schen Personen ohne Berufsabschluss, mit beruflichem 
Ausbildungsabschluss, mit einer fortgeschrittenen beruf-
lichen Qualifikation (insbesondere Meister- oder Techni-
kerabschlüsse) sowie mit Hochschulabschluss.

Je höher die Qualifikation, desto höher die Erwerbstäti-
genquote, aber nirgendwo sind die Unterschiede so groß 
wie zwischen Gering- und beruflich Qualifizierten (Abbil-
dung 5). Dies gilt für Männer ähnlich wie für Frauen, wobei 
die Unterschiede vor allem bei den jüngeren Frauen noch 
einmal größer sind.

Als Szenario wird untersucht, wie viele Erwerbstätige zu-
sätzlich gewonnen werden könnten, wenn die Lücke in 
der Erwerbstätigenquote zur jeweils folgenden Qualifika-
tionsgruppe zur Hälfte geschlossen würde. Der errechne-
te Zuwachs der Erwerbstätigkeit ist erheblich: Insgesamt 
ergeben sich knapp 1,2 Mio. Erwerbstätige zusätzlich. 

hältnisse zu schaffen, sollten die Regelungen für Minijobs 
eingeschränkt werden. Manchmal fehlt aber auch ein 
Problembewusstsein dafür, welche finanziellen Einbußen 
besonders im Fall einer Scheidung oder im Alter mit Teil-
zeit einhergeht. Die Deutsche Rentenversicherung sollte 
da-her in den jährlichen Renteninformationsschreiben die 
finanziellen Vorteile einer Erhöhung der Arbeitszeit auf die 
künftigen Rentenzahlungen sichtbar machen.

Teilzeittätigkeiten im späteren Lebensalter sind viel-
fach in früheren Phasen der Erwerbstätigkeit angelegt. 
Die Anreize für eine Vollzeittätigkeit sind höher, wenn 
Erwerbsunterbrechungen nicht mit Nachteilen für die 
spätere berufliche Entwicklung verbunden sind. Daher 
sollten Frauen nach der Familienphase nicht nur in ihre 
vorherigen Tätigkeiten zurückkehren, sondern vermehrt 
auch beruflich aufsteigen können.

Zugewanderte und Personen mit Migrationshintergrund

Zugewanderte und andere Personen mit Migrationshin-
tergrund haben eine geringere Erwerbsbeteiligung als 
Personen ohne Migrationshintergrund. Abbildung 4 zeigt 
die Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung nach dem 
Migrationsstatus bei Frauen, bei denen die Unterschiede 
besonders ausgeprägt sind. Die geringste Erwerbsbeteili-
gung haben Personen, die im Jahr 2010 oder später nach 
Deutschland eingereist sind. Es folgen vor 2010 Zuge-
wanderte und Personen, die einen Migrationshintergrund 
haben, aber in Deutschland geboren sind, d. h. Zugewan-
derte der zweiten oder dritten Generation. Diese Abfolge 
besteht auch bei den Männern.

Die Berechnung der Arbeitsmarktpotenziale geht von 
dem Szenario aus, dass die Lücke zum jeweils nächsten 

Abbildung 4
Erwerbstätigenquote von Frauen mit 
Migrationshintergrund

Quelle: Mikrozensus 2019, eigene Auswertungen.
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Ältere Personen

Die Erwerbstätigkeit hat in Deutschland zwischen 2010 
und 2020 bei den älteren Personen erheblich zugenom-
men. Dies gilt für Frauen noch stärker als für Männer. Doch 
die Erwerbstätigenquote geht ab einem Alter von 60 Jah-
ren relativ schnell zurück.

Im letzten Szenario wird unterstellt, dass der Unterschied 
in der Erwerbstätigenquote jedes Altersjahrgangs ab 50 
Jahre zum nächstjüngeren Altersjahrgang zur Hälfte redu-
ziert werden kann. Beispiel: Mit 62 Jahren arbeiten noch 
66,8 % des Altersjahrgangs, mit 63 Jahren 53,7 %. Das 
Szenario basiert darauf, dass die Erwerbstätigkeit mit 63 
Jahren um die Hälfte der Differenz zwischen 66,8 % und 
53,7 % steigt, also auf 60,2 %. Insgesamt ergibt das Sze-
nario 414.000 Erwerbstätige zusätzlich, davon 250.000 in 
der Altersgruppe der 61- bis 65-Jährigen. Aber auch bei 
den Älteren bis 70 ergibt sich ein Potenzial von 78.000 Er-
werbstätigen.

Die Gründe für einen frühen Ausstieg aus der Erwerbstä-
tigkeit sind vielfältig, aber maßgeblich sind in erster Linie 
die finanziellen Anreize durch das Rentenversicherungs-
system. Reformen zur Minderung dieser Anreize haben 
in der Vergangenheit die Erwerbstätigenquoten deutlich 
erhöht (Geyer & Welteke, 2021). Durch die Einführung der 
abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Ver-
sicherte („Rente mit 63“) wurde die Erwerbsbeteiligung je-
doch wieder reduziert (Dolls & Krolage, 2023). Ähnlich wie 
in Österreich sollte diese Rentenart auf besonders belaste-
te Berufe begrenzt werden.

Einer Weiterbeschäftigung nach dem regulären Rentenal-
ter steht oft entgegen, dass die Möglichkeiten dazu, z. B. 
das seit 2017 bestehende Flexirentengesetz, kaum be-
kannt sind. Auf der Seite der Arbeitgeber stehen einer Wei-
terbeschäftigung gesetzliche (im öffentlichen Dienst) oder 
tarifvertragliche Gründe entgegen. Auch die Neueinstel-
lung von Beschäftigten, die das Rentenalter schon erreicht 
haben, ist nicht ohne Probleme. Betriebe scheuen häufig 
eine unbefristete Beschäftigung. Ein befristeter Arbeitsver-
trag lässt sich aber oft nicht rechtssicher schließen.

Fazit

Die größten Potenziale für den Arbeitsmarkt liegen der Ana-
lyse zufolge in der Ausweitung des Arbeitsumfangs und 
der Reduzierung von Teilzeit- und geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen. Besonders die nicht genutzten Po-
tenziale bei Frauen, die keine Kinder (mehr) betreuen, fallen 
ins Auge. Umgerechnet in Beschäftigtenzahlen, ließen sich 
knapp 1,7 Mio. zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse rea-
lisieren (Abbildung 6). Hier liegen nicht allein Potenziale für 

Davon geht mehr als die Hälfte (609.000 Beschäftigungs-
verhältnisse) auf die Gruppe der Personen ohne Berufs-
abschluss zurück.

Anders als im Szenario unterstellt, steigt seit mehr als 
zehn Jahren der Anteil der Ausbildungslosen, also derje-
nigen, die dauerhaft ohne einen beruflichen oder Studi-
enabschluss verbleiben (Stiftung Familienunternehmen, 
2024, S. 20). Ausbildungslosigkeit führt zu Arbeitslosigkeit, 
wenn mangelnde Arbeitsanreize bei geringen Löhnen die 
Betroffenen daran hindern, eine Beschäftigung aufzuneh-
men. Dies gilt insbesondere, wenn das erzielbare Einkom-
men im Vergleich zur Unterstützung in der Familie oder 
dem Transferbezug gering ist (Blömer & Peichl, 2020).

Ausbildungslosigkeit zu vermeiden, ist ein Ziel, das auf 
unterschiedlichen Stufen des Bildungs- und Übergangs-
verlaufs ansetzen muss. Im Berufswahlprozess müssen 
Jugendliche noch besser über Ausbildungsberufe, Kar-
rieremöglichkeiten und Förderungen informiert werden. 
Bei aller Schwierigkeit, hier wirksame Lösungen zu fin-
den, gibt es durchaus erfolgreiche Beispiele, wenn ei-
ne Direktansprache gelingt (z. B. „Talent Company“ der 
Strahlemann-Stiftung) und Jugendliche mit Ausbildungs-
betrieben zusammengebracht werden können (z. B. auch 
durch Praktika). Bei Jugendlichen mit besonderen schu-
lischen oder familiären Schwierigkeiten sind in der Regel 
eine individuelle Begleitung und ein Mentoring notwendig.

Vielen nicht beruflich qualifizierten Personen gelingt es 
auf Dauer nicht, Zertifikate und Qualifikationen oder nach-
träglich Abschlüsse zu erwerben, auch wenn die erforder-
lichen Fähigkeiten und die nötige Motivation vorhanden 
sind. Teilqualifizierungen sollten in größerem Umfang als 
bisher angeboten und die Finanzierungsmöglichkeiten 
verbessert werden.

Abbildung 5
Erwerbstätigenquoten von Frauen nach Qualifikation

Quelle: Mikrozensus 2019, eigene Auswertungen.
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ist die Betreuung von Kindern in Kitas, aber auch von 
schulpflichtigen Kindern außerhalb von Ganztagsschu-
len sowie in Ferienzeiten. Hinsichtlich der zu erwartenden 
Wirkungen von Reformen beim Ehegattensplitting, bei 
der geringfügigen Beschäftigung oder der Rente für be-
sonders langjährige Versicherte liegen umfangreiche For-
schungsergebnisse vor. Jenseits der großen Vorhaben 
gibt es viele zunächst weniger ambitioniert scheinende 
Vorhaben, die ebenfalls wichtige Beiträge leisten können. 
Vielfach fehlen den Zielgruppen Informationen, beispiel-
weise über die gesetzlichen Rahmenbedingungen wie bei 
den Möglichkeiten der Flexirente oder über vorhandene 
Ressourcen und Anlaufstellen. Der Informationsaus-
tausch und die Interaktion – „Onboarding“, „Outboar-
ding“, „Tandems“ und viele weitere Formate – sind zentral 
dafür, dass sich die Beteiligten über die Möglichkeiten 
klar werden. Viele der entsprechenden Handlungsoptio-
nen gehen auf Unternehmen zurück, die diese Formate 
bereits erfolgreich praktizieren.
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wirtschaftliche Wertschöpfung, sondern es geht zugleich 
um ein wichtiges gleichstellungspolitisches Thema.

Frauen mit Kindern bis unter 14 Jahren sind häufig durch 
mangelnde Betreuungsmöglichkeiten daran gehindert, 
ihren Arbeitsumfang zu erhöhen und dadurch ihre beruf-
lichen Pläne zu verwirklichen. Dies hat vielfach nachteili-
ge längerfristige Folgen für die berufliche Entwicklung. Mit 
umgerechnet über 700.000 zusätzlichen Beschäftigungs-
verhältnissen ist dies eines der größten nicht verwirklichten 
Potenziale am Arbeitsmarkt. Das Arbeitsvolumen ließe sich 
zudem deutlich steigern, wenn Personen, die bisher nicht 
am Arbeitsmarkt partizipieren, mehr Chancen für eine Er-
werbstätigkeit eröffnet würden. Hierunter fallen Personen 
mit geringen beruflichen Qualifikationen, denen bessere 
Perspektiven zu vollwertigen beruflichen Tätigkeiten eröff-
net werden sollten, Zugewanderte und darunter besonders 
zugewanderte Frauen sowie – trotz großer Erfolge bei der 
Steigerung der Erwerbsbeteiligung – ältere Erwerbsfähige, 
deren Potenziale noch immer nicht realisiert werden.

Die Ursachen für die Nichtausnutzung der Potenziale sind 
gut erforscht. Ein Thema von erstrangiger Bedeutung 

Title: If More People Worked: Potential of the German Labour Market
Abstract: The significant labour shortage in Germany could be alleviated if the domestic labour potential was better utilised. The most 
significant potential is found in part-time working women without children under the age of 14. If 50% of this group worked full time in the 
corresponding age groups, an additional 1.7 million full-time workers would be added to the labour market. Further potential lies in the 
targeted promotion of professional qualifications among mothers of children under the age of 14 and among older employees.

Abbildung 6
Übersicht über die Beschäftigungspotenziale

Zu berücksichtigen ist, dass sich die Potenziale überlappen – zugewan-
derte Frauen sind beispielsweise zugleich häufig Mütter von Kindern bis 
unter 14 Jahren. Daher können die in der Abbildung dargestellten Zahlen 
nicht zu einem Gesamtpotenzial addiert werden.

Quelle: Mikrozensus 2019, eigene Auswertungen.
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unterstellt, dass sich die Angaben der Unternehmen zur 
Auslastung auf die Industrieproduktion (bzw. auf die Wa-
renfertigung) beziehen, nicht aber auf Dienstleistungsakti-
vitäten der Industrieunternehmen, wie z. B. Vertriebstätig-
keiten oder Forschung und Entwicklung, die nicht in der 
Industrieproduktion abgebildet werden.

Dieser Vorgehensweise zufolge sind die Kapazitäten seit 
2019 um rund 6 % gesunken (Abbildung 2). Demnach geht 
die derzeit niedrige Industrieproduktion zu erheblichen Tei-
len auch auf rückläufige Kapazitäten und nicht nur auf eine 
geringere Auslastung zurück. Auffällig ist, dass die so ab-
geschätzten Produktionskapazitäten kurzfristig recht ho-
he Schwankungen aufweisen. Für gewöhnlich wird ange-
nommen, dass sich Produktionskapazitäten nur allmählich 
ändern. Die kurzfristigen Schwankungen könnten zum Teil 
damit zusammenhängen, dass die Angaben der Unterneh-
men vor allem in Krisenzeiten unpräziser sind bzw. vorüber-
gehend einen anderen Zusammenhang mit der Industriepro-
duktion aufweisen als in normalen Zeiten. Denkbar ist, dass 
Unternehmen in Zeiten abnehmender Produktionskapazitä-
ten – wenn z. B. Kapazitäten obsolet geworden sind – dazu 
tendieren, zunächst von einer sinkenden Auslastung ihrer 
bisher gewohnten Produktionskapazitäten zu berichten. Dies 
könnte aktuell dafür sprechen, dass die Produktionskapazi-
täten stärker zurückgegangen sind bzw. die äußerst niedrige 
Kapazitätsauslastung zukünftige Rückgänge bei den Pro-
duktionskapazitäten signalisiert, weil im Zuge des beschleu-
nigten Strukturwandels noch bestehende (aber nicht mehr 
marktfähige) Kapazitäten nach und nach stillgelegt werden.
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JEL: E22, E23, E32
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Konjunkturschlaglicht

Sinkende Produktionskapazitäten in der Industrie?
Die deutsche Industrie befindet sich in der Krise. In den ver-
gangenen Jahren ist die Industrieproduktion massiv zurück-
gegangen. Mittlerweile liegt sie auf einem Niveau, das – ab-
gesehen vom Einbruch zu Beginn der Pandemie – zuletzt vor 
rund 15 Jahren registriert wurde. Im Vergleich zu 2019 hat sie 
um rund 10 % nachgegeben. Gleichzeitig ist die Kapazitäts-
auslastung in der Industrie deutlich zurückgegangen.1 Grö-
ßere Schwankungen im Auslastungsgrad sind in der Indust-
rie regelmäßig zu beobachten und könnten darauf hindeuten, 
dass die Produktion konjunkturell (bzw. temporär) gebremst 
wird und sie sich mit einer Besserung der Konjunktur rasch 
wieder erholen würde. Allerdings lag die Auslastung so nied-
rig wie zuvor nur während der Weltfinanzkrise im Jahr 2009 
bzw. während der Pandemie und damit weit unter den Tief-
punkten, die in früheren normalen Rezessionen zu beobach-
ten waren (Abbildung 1). Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, in welchem Ausmaß die niedrige Industrieproduk-
tion auf konjunkturelle (bzw. temporäre) Faktoren oder auf 
einen dauerhaften Rückgang der Produktionskapazitäten in 
der Industrie zurückzuführen ist.

Die Produktionskapazitäten in der Industrie lassen sich 
ähnlich wie das gesamtwirtschaftliche Produktionspoten-
zial nicht beobachten. Eine Möglichkeit die Entwicklung 
der Kapazitäten abzuschätzen, ergibt sich aus dem Zu-
sammenspiel zwischen Industrieproduktion und der Ka-
pazitätsauslastung. Die Unternehmen werden vom ifo Ins-
titut quartalsweise nach dem Auslastungsgrad ihrer Anla-
gen befragt: Veränderungen der Industrieproduktion, die 
sich nicht durch Schwankungen im Auslastungsgrad er-
klären lassen, sind demzufolge auf Veränderungen bei den 
Produktionskapazitäten zurückzuführen. Hierzu wird aus 
den Umfrageergebnissen zur Kapazitätsauslastung und 
den tatsächlichen Produktionswerten auf das (nicht beob-
achtbare) Kapazitätsniveau geschlossen. Für eine solche 
Abschätzung der Produktionskapazitäten sind recht strik-
te Annahmen notwendig. Insbesondere muss man davon 
ausgehen, dass sich der normale Auslastungsgrad in der 
Industrie über die Jahre nicht verändert hat. Zudem wird 

1	 Industrie und verarbeitendes Gewerbe werden im Folgenden als Sy-
nonym verwendet. Die Industrieproduktion umfasst neben dem ver-
arbeitenden Gewerbe noch Bergbau und die Gewinnung von Steinen 
und Erden, die quantitativ jedoch kaum eine Rolle spielen.

© 	 Der/die Autor:in 2025. Open Access: Dieser Artikel wird unter der 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröf-
fentlicht (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de).

	 Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft gefördert.

Abbildung 1
Kapazitätsauslastung in der Industrie

Quartalsdaten. Saisonbereinigt. Normale Rezessionen: Rezessionen au-
ßerhalb von Krisen.

Quelle: ifo Institut; Berechnungen des IfW Kiel.
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In der Automobilbranche sind offenbar durch die Umstel-
lung der Produktion zu Elektrofahrzeugen die Produktions-
kapazitäten dauerhaft gesunken (Falck et al., 2021).

Schließlich haben die Industrieunternehmen an Wettbe-
werbsfähigkeit eingebüßt. So berichten bereits seit eini-
gen Jahren per Saldo deutlich mehr Unternehmen von 
einer Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition auf 
internationalen Märkten. Dies gilt in ähnlicher Weise so-
wohl für Märkte innerhalb als auch außerhalb der EU. Der 
Umstand, dass die Verschlechterung der Wettbewerbsfä-
higkeit für deutsche Unternehmen ausgeprägter ist als für 
die Unternehmen im Euroraum insgesamt spricht dafür, 
dass auch länderspezifische Faktoren dazu beitragen. Im 
Einklang damit kann die Industrieproduktion bereits seit 
einiger Zeit nicht mehr mit der weltweiten Industriepro-
duktion Schritt halten, was ebenfalls gegen den Einfluss 
kurzfristiger konjunktureller Faktoren spricht.

Allerdings war die Bruttowertschöpfung im verarbeitenden 
Gewerbe zuletzt deutlich stabiler als die Industrieproduk-
tion (Abbildung 3). So lag die Bruttowertschöpfung zuletzt 
nur rund 2,5 % unter dem Niveau von 2019. Entsprechend 
ist die Krise in der Industrie bislang auch nicht so stark auf 
die gesamte Wirtschaftsleistung durchgeschlagen, wie es 
der Rückgang der Industrieproduktion suggeriert. Grund-
sätzlich können mehrere konzeptionelle Unterschiede zu 
den Diskrepanzen beitragen (Lehmann & Wollmershäuser, 
2024). Da einschlägige Ursachen, wie z.B. unterschiedliche 
Branchengewichtungen (die Industrieproduktion wird auf 
Basis fixer Branchengewichte ermittelt) oder sich verän-
dernde Vorleistungsanteile (die Industrieproduktion bezieht 
Vorleistungen ein), die Diskrepanzen seit 2019 kaum erklä-
ren können, spricht einiges für steigende Dienstleistungs-
anteile an der Wertschöpfung der Industrieunternehmen als 
eine wesentliche Ursache. Da Dienstleistungen im Gegen-
satz zur Industrieproduktion bei der Bruttowertschöpfung 
berücksichtigt werden, könnte die Diskrepanz zwischen 
Produktion und Wertschöpfung maßgeblich der steigenden 
Dienstleistungsaktivität der Industrieunternehmen geschul-
det sein. In diesem Fall würden Rückgänge der Produkti-
onskapazitäten in der Warenfertigung einem Aufbau von 
Kapazitäten bei den Dienstleistungen gegenüberstehen.

Dr. Nils Jannsen, Prof. Dr. Stefan Kooths
Kiel Institut für Weltwirtschaft 
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Das Ergebnis spürbar rückläufiger Produktionskapazitäten 
in der Industrie steht im Einklang mit anderen Beobachtun-
gen. So ist die Erwerbstätigkeit seit 2019 um mehr als 4 % 
gesunken, das Arbeitsvolumen sogar um über 7 %. Und 
dies, obwohl viele Unternehmen angesichts des Fachkräf-
temangels eher dazu tendieren dürften, sich mit Beschäfti-
gungsabbau stärker als in früheren wirtschaftlichen Schwä-
chephasen zurückzuhalten. Daher dürften die Beschäfti-
gungsrückgänge zu einem Gutteil struktureller Natur sein. 
Zudem gibt es branchenspezifische Hinweise auf rückläu-
fige Produktionskapazitäten in großen Wirtschaftszwei-
gen. So dürfte sich die Produktion in den energieintensiven 
Branchen, die im Zuge der Energiekrise eingebrochen ist, 
angesichts der wohl auf absehbare Zeit relativ hohen Ener-
giepreise in Deutschland nicht wieder vollständig erholen. 

Abbildung 3
Industrieproduktion und Bruttowertschöpfung im 
verarbeitenden Gewerbe

Quartalsdaten. Preis-, saison- und kalenderbereinigt. 2019 = 100.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des IfW Kiel.
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